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BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Anteil Eine Anteilsklasse eines Fonds von Fidelity Funds II bzw. ein Anteil einer 
solchen Klasse. 

AUD Australischer Dollar. 

Bewertungstag Jeder Wochentag (jeder Tag von Montag bis einschließlich Freitag) mit Ausnahme des 
25. Dezember („Weihnachtstag“) und des 1. Januar („Neujahrstag“). 

CHF Schweizer Franken. 

CSSF Commission de Surveillance du Secteur Financier. 

Der Fonds/Fidelity 
Funds II 

Fidelity Funds II. 

Effiziente 
Portfolioverwaltung 

Der Ausdruck „effiziente Portfolioverwaltung“ ist in dem gesamten Prospekt als 
Bezugnahme auf Techniken und Instrumente zu verstehen, die die folgenden 
Kriterien erfüllen: 

a) sie sind wirtschaftlich angemessen, indem sie kostengünstig angewandt werden; 

b) sie werden für eines oder mehrere der folgenden spezifischen Ziele eingegangen: 

I. Risikominderung; 

II. Kostensenkung;  

III. Generierung von zusätzlichem Kapital oder Erträgen für die Fonds mit einem 
Risiko, das mit dem Risikoprofil der Fonds und den in Anhang A (5.1, A. III) 
festgelegten Vorschriften zur Risikostreuung übereinstimmt; 

c) ihre Risiken werden von dem Risikomanagementprozess des Fonds 
angemessen erfasst. 

ein Fonds Ein besonderes Portefeuille von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten innerhalb 
von Fidelity Funds II, das gemäß der besonderen Anlagepolitik für die Anteilsklasse 
verwaltet wird. 

EU Europäische Union. 

Euro Die europäische Währungseinheit. 

FATF-Mitgliedstaat Ein Staat, der dem internationalen Gremium zur Bekämpfung der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung FATF (Financial Action Task Force) beigetreten ist. 

Fidelity FIL Limited, gegründet in Bermuda, und/oder FMR LLC, gegründet in den USA, 
und mit ihnen verbundene Gesellschaften. 

für den 
Geschäftsbetrieb 
geöffnet 

Die Vertriebsstellen und Fidelity Funds II sind zumindest an jedem Tag, der in dem 
betreffenden Staat ein Geschäftstag ist, geöffnet. Die Vertriebsstellen können 
zusätzlich an anderen von ihnen bestimmten Tagen geöffnet haben. 

Geldmarktinstrume
nte 

Finanzinstrumente, die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden (mit einer 
Restlaufzeit oder regelmäßigen Renditeanpassung von höchstens 397 Tagen oder 
einem entsprechenden Risikoprofil), liquide sind und deren Wert jederzeit genau 
bestimmt werden kann. 

geregelter Markt Ein Markt im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte 
für Finanzinstrumente und jeder andere Markt, der geregelt ist, regelmäßig stattfindet 
und anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist. Diese Definition umfasst, 
um etwaige Zweifel auszuräumen, auch den US-Freiverkehrsmarkt für Anleihen. 

Geschäftsführung Die für die Führung der laufenden Geschäfte des Fonds zuständigen Personen. 

Geschäftstag Ein Tag, der in dem jeweiligen Land ein Bankarbeitstag ist. 

Nettoinventarwert Der gemäß den in Teil II des Prospekts dargelegten Grundsätzen ermittelte, auf einen 
Fondsanteil entfallende Wert der Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten. 

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. 

OGAW Ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, der gemäß der Richtlinie 
85/611/EWG des Rates in der jüngsten Fassung zugelassen wurde. 

sonstiger OGA Ein Organismus für gemeinsame Anlagen im Sinne des ersten und zweiten 
Gedankenstrichs des Artikels 1(2) der Richtlinie 85/611/EWG des Rates in der 
jüngsten Fassung. 
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Sterling und GBP Britische Pfund Sterling. 

übertragbare 
Wertpapiere 

Bezeichnet: 

− Aktien und sonstige Aktien gleichwertige Wertpapiere, 

− Schuldverschreibungen und sonstige Schuldtitel, 

− Alle anderen marktfähigen Wertpapiere, die zum Erwerb solcher übertragbarer 
Wertpapiere durch Zeichnung oder Austausch berechtigen, 

außer Techniken und Instrumente in Zusammenhang mit übertragbaren Wertpapieren 
und Geldmarktinstrumenten. 

Übertragungsstelle FIL (Luxembourg) S.A. 

US-Dollar und USD US-Dollar. 

Vertriebsstelle Eine der in Teil II dieses Prospekts genannten Gesellschaften, durch die Anteile des 
Fonds gekauft, verkauft oder umgeschichtet werden können. 

Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat von Fidelity Funds II. 

vornehmlich Jedes Mal, wenn dieses Wort bei der Beschreibung eines Fonds oder einer 
Anteilsklasse oder eines Fondstyps oder Anteilsklasse des Fonds verwendet wird, 
bedeutet es, dass zumindest 70% der Vermögenswerte des betreffenden Fonds direkt 
in die Währung, das Land, den Typ von Wertpapieren oder das andere wesentliche 
Element, das im Namen des Fonds und in seinem Anlageziel erwähnt wird, 
angelegt sind. 

zulässiger Markt Ein geregelter Markt in einem zulässigen Staat. 

zulässiger Staat Ein EU-Mitgliedstaat oder ein anderes Land Ost- und Westeuropas, Asiens, Afrikas, 
Australiens, Nord- und Südamerikas oder Ozeaniens. 
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WICHTIGER HINWEIS 
WICHTIG. Wenn Sie zu diesem Prospekt Fragen haben, empfehlen wir Ihnen, sich an Ihren Wertpapiermakler, Bankmitarbeiter, 
Anwalt, Wirtschaftsprüfer oder unabhängigen Finanzberater zu wenden und sich von diesem beraten zu lassen. Die Anteile werden 
auf der Grundlage der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen und der hierin erwähnten Unterlagen angeboten. Niemand ist 
ermächtigt, über die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen und Erklärungen hinaus weitere Informationen oder Erklärungen 
in Bezug auf Fidelity Funds II abzugeben. Jeder Anteilserwerb auf der Grundlage von Aussagen oder Erklärungen, die nicht in 
diesem Prospekt enthalten sind oder nicht mit den in diesem Prospekt enthaltenen Informationen und Erklärungen übereinstimmen, 
erfolgt auf eigene Gefahr des Erwerbers. Die Angaben im Prospekt stellen keine Anlageberatung dar. 
Fidelity Funds II ist dahingehend konzipiert und wird so verwaltet, dass eine längerfristige Anlage unterstützt und ein aktiver Handel 
erschwert werden. Ein kurzfristiger oder übermäßiger Kauf und Verkauf von Anteilen des Fonds kann der Wertentwicklung 
schaden, da dadurch Vermögensverwaltungsstrategien gestört und die Kosten erhöht werden. In Übereinstimmung mit der 
allgemeinen Politik und Praxis von Fidelity und dem CSSF-Rundschreiben 04/146 haben sich der Fonds und die Vertriebsstellen 
verpflichtet, Transaktionen, von denen sie wissen oder bei denen sie Grund zu der Annahme haben, dass sie in Bezug zu Market 
Timing stehen, nicht zuzulassen. Der Fonds und die Vertriebsstellen können entsprechend die Annahme von Anträgen für Anteile 
oder die Umschichtung von Anteilen verweigern, insbesondere wenn Transaktionen als störend angesehen werden, hauptsächlich 
von so genannten Market Timern oder Anlegern, die ihrer Auffassung nach auf einen kurzfristigen oder übermäßigen Handel 
ausgerichtet sind oder deren Handelsaktivitäten für den Fonds störend gewesen sind oder sein können. Zu diesen Zwecken können 
Fidelity Funds II und die Vertriebsstellen die Handelsaktivitäten eines Anlegers bezüglich eines Fonds oder eines anderen Fidelity-
Fonds und im gemeinsamen Eigentum stehenden oder gemeinsam beherrschten Depots in der Vergangenheit berücksichtigen. 
Anleger in Fidelity Funds II sind einverstanden, dass auf sie, ihr Konto/Depot und ihre Konto-/Depotbewegungen bezogene 
Daten durch Fidelity oder verbundene Gesellschaften gespeichert, geändert oder genutzt werden können. Die Speicherung und 
Nutzung der Daten innerhalb der Fidelity-Gruppe geschieht zur Entwicklung und Durchführung der Geschäftsbeziehung mit 
Anlegern, so dass Anleger Zugang zu ihren Daten in jedem Land haben, wo die Daten aufbewahrt werden. Die Daten können 
an andere Gesellschaften innerhalb der Fidelity-Gruppe, Vermittler und andere Parteien der Geschäftsbeziehung übermittelt 
werden. Die Daten können in anderen Staaten als dem Staat, in den dieser Prospekt geschickt wird, erhältlich sein.  
Die Fidelity-Gruppe hat angemessene Maßnahmen ergriffen, um die Vertraulichkeit der übertragenen Daten in den jeweiligen 
Gesellschaften zu gewährleisten. 
Der Verwaltungsrat hat angemessene Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die in diesem Prospekt enthaltenen 
Aussagen in jeder wesentlichen Hinsicht richtig und zutreffend sind und dass es darüber hinaus keine anderen wesentlichen 
Aussagen gibt, deren Auslassung die Prospektaussagen, seien es Tatsachen oder Meinungen, irreführend machen würde. 
Der Verwaltungsrat übernimmt hierfür die Verantwortung. Der Verwaltungsrat hat die ausführliche englische Version dieses 
Prospekts genehmigt. Dieser Prospekt kann in andere Sprachen übersetzt werden. Wenn dieser Prospekt in eine andere 
Sprache übersetzt wird, muss die Übersetzung so nah wie möglich am englischen Text sein und alle relevanten Abweichungen 
müssen den Anforderungen der Aufsichtsbehörden in anderen Staaten entsprechen. 
Die Verteilung dieses Prospekts und das Angebot von Anteilen können in bestimmten Staaten Einschränkungen unterliegen. 
Dieser Prospekt stellt weder ein Angebot noch eine Verhandlungsaufforderung in Staaten dar, in denen der Vertrieb der Anteile 
gesetzwidrig ist oder wo die Person, die das Angebot oder die Verhandlungsaufforderung unterbreitet, nicht dazu ermächtigt ist, 
oder wo der Empfänger des Angebots oder der Verhandlungsaufforderung nicht zum Empfang befugt ist. 
Die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen werden durch die aktuellen vereinfachten Prospekte, den Jahresbericht von 
Fidelity Funds II und dem gegebenenfalls nachfolgend herausgegebenen Halbjahresbericht ergänzt. Exemplare der Berichte sind 
kostenlos am Sitz von Fidelity Funds II erhältlich. Personen, die am Erwerb von Anteilen interessiert sind, sollten sich über 
(a) die in ihrem Land geltenden rechtlichen Erfordernisse für den Anteilserwerb, (b) etwaige anwendbare Devisenbeschränkungen 
und (c) die einkommensteuerlichen und sonstigen steuerlichen Konsequenzen des Erwerbs, des Besitzes, der Umschichtung und 
der Rückgabe von Anteilen informieren. 
Fidelity Funds II ist gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 registriert. Diese Registrierung setzt 
weder voraus, dass die Luxemburger Behörden diesen Prospekt für angemessen oder richtig befinden, noch, dass sie ein 
positives Urteil über die im Bestand von Fidelity Funds II befindlichen Wertpapiere abgeben. Eine gegenteilige Darstellung ist 
nicht autorisiert und rechtswidrig. Fidelity Funds II erfüllt die Substanzanforderungen gemäß Artikel 27 des Luxemburger 
Gesetzes vom 20. Dezember 2002. 
Die Anteile sind an der Luxemburger Börse notiert, sofern in den Fußnoten zu den betreffenden Fonds in Teil I dieses Prospekts 
nichts anderes angegeben ist. 
Fidelity Funds II erfüllt die in der geänderten EU-Richtlinie 85/611 an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 
(OGAW) gestellten Voraussetzungen in ihrer jüngsten Fassung und ist in bestimmten Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
befugt, Anteile zu vertreiben. 
Informationen für Anleger in bestimmten Ländern sind in Teil III enthalten, der sich an die Teile I und II dieses Prospekts 
anschließt. Anleger sollten beachten, dass die in Teil III enthaltenen Informationen keine steuerliche Beratung darstellen. 
Der Verwaltungsrat empfiehlt Anlegern, vor einer Anlage in Anteile von Fidelity Funds II selbst fachkundigen Rat hinsichtlich der 
steuerlichen Folgen einzuholen. 
Weitere Exemplare dieses Prospekts sowie die letzten vereinfachten Prospekte sind kostenlos bei den Vertriebsstellen und 
den Repräsentanten von Fidelity Funds II erhältlich. 
Market Timing und übermäßiger Handel 
Der Fonds ist dahingehend konzipiert und wird so verwaltet, dass eine längerfristige Anlage unterstützt und ein aktiver 
Handel erschwert werden. Ein kurzfristiger oder übermäßiger Kauf und Verkauf von Anteilen des Fonds kann der 
Wertentwicklung schaden, da dadurch Vermögensverwaltungsstrategien gestört und die Kosten erhöht werden. 
In Übereinstimmung mit der allgemeinen Politik und Praxis von Fidelity und dem CSSF-Rundschreiben 04/146 haben 
sich der Fonds und die Vertriebsstellen verpflichtet, Transaktionen, von denen sie wissen oder bei denen sie Grund zu 
der Annahme haben, dass sie in Bezug zu Market Timing stehen, nicht zuzulassen. Der Fonds und die Vertriebsstellen 
können entsprechend die Annahme von Anträgen für Anteile oder die Umschichtung von Anteilen verweigern, 
insbesondere wenn Transaktionen als störend angesehen werden, hauptsächlich von so genannten Market 
Timern oder Anlegern, die nach Auffassung des Fonds oder einer der Vertriebsstellen nach auf einen kurzfristigen 
oder übermäßigen Handel ausgerichtet sind oder deren Handelsaktivitäten für den Fonds störend gewesen sind oder 
sein können. Zu diesen Zwecken können Fidelity Funds II und die Vertriebsstellen die Handelsaktivitäten eines 
Anlegers bezüglich eines Fonds oder eines anderen Fidelity-OGAs und im gemeinsamen Eigentum stehenden oder 
gemeinsam beherrschten Depots in der Vergangenheit berücksichtigen. 
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RISIKOFAKTOREN 

Allgemeines 

Mit den folgenden Ausführungen sollen die Anleger über Unsicherheiten und Risiken in Verbindung mit Anlagen und 
Transaktionen in Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten informiert werden. Obwohl versucht wird, diese Risiken 
zu verstehen und zu steuern, tragen die betreffenden Fonds und dementsprechend letztendlich die Anteilinhaber dieser 
Fonds die mit der Anlage in diesen Fonds verbundenen Risiken. 

Wertentwicklung in der Vergangenheit 

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit für die einzelnen Fonds ist in dem jeweiligen vereinfachten Prospekt aufgeführt. 
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sollte nicht als Anhaltspunkt für die künftige Performance eines Fonds 
betrachtet werden und stellt keinesfalls eine Garantie für künftige Erträge dar.  

Rechtliche und steuerliche Risiken 

In einigen Staaten können erhebliche Unsicherheiten in Bezug auf die Auslegung und Umsetzung von Gesetzen und 
Vorschriften und die Durchsetzung von Rechten der Anteilinhaber nach diesen Gesetzen und Vorschriften bestehen. 
Des Weiteren können sich die Rechnungslegungs- und Abschlussprüfungsgrundsätze, die Berichterstattungsverfahren 
und Offenlegungsanforderungen von denjenigen, die international allgemein anerkannt sind, unterscheiden. Einige der 
Fonds können einer Quellensteuer und anderen Steuern unterliegen. Die Steuergesetze und -vorschriften ändern sich 
in allen Ländern ständig und können auch rückwirkend geändert werden. Die Auslegung und Anwendbarkeit der 
Steuergesetze und -vorschriften durch die Steuerbehörden sind in einigen Staaten nicht so einheitlich und transparent wie 
in weiter entwickelten Ländern und können von Region zu Region unterschiedlich sein. 

Konzentration der Bestände 

Einige Fonds können in eine relativ kleine Anzahl von Anlagen investieren oder ihre Anlagen auf eine bestimmte Branche 
konzentrieren, und der Nettoinventarwert kann aufgrund dieser Konzentration der Bestände starker schwanken als der 
eines Fonds, der seine Anlagen auf eine große Anzahl von Anlagen oder Branchen verteilt. 

Liquiditätsrisiko 

Unter normalen Marktbedingungen setzt sich das Vermögen des Fonds vornehmlich aus realisierbaren Anlagen 
zusammen, die problemlos verkauft werden können. Die Hauptverpflichtung eines Fonds ist die Rücknahme von Anteilen, 
die Anleger verkaufen möchten. Im Allgemeinen verwaltet der Fonds seine Anlagen, einschließlich der Barmittel, so, dass 
er seinen Verpflichtungen nachkommen kann. Unter Umständen müssen Anlagen verkauft werden, wenn die Barmittel 
nicht ausreichen, um diese Rücknahmen zu finanzieren. Wenn das Volumen der Verkäufe sehr groß ist oder der Markt 
illiquide ist, besteht die Gefahr, dass die Anlagen entweder nicht verkauft werden können oder zu einem Preis verkauft 
werden, der sich negativ auf den Nettoinventarwert des Fonds auswirkt. 

Preisstellungs- und Bewertungsrisiko 

Das Vermögen des Fonds besteht hauptsächlich aus notierten Anlagen, für die ein Bewertungspreis bei einer Börse oder 
ähnlichen überprüfbaren Quelle erfragt werden kann. Der Fonds investiert jedoch auch in nicht notierte und/oder illiquide 
Anlagen, die das Risiko der Fehlbewertung erhöhen. Außerdem berechnet der Fonds die Nettoinventarwerte, 
wenn bestimmte Märkte wegen eines Feiertags oder aus sonstigen Gründen geschlossen sind. Wenn wie in diesen und 
ähnlichen Fällen keine objektive überprüfbare Quelle für die Marktpreise zur Verfügung steht, bestimmt der 
Investmentmanager den angemessenen Wert der betreffenden Anlagen anhand seines Verfahrens zur Bestimmung des 
angemessenen Werts. Dieses Verfahren beinhaltet Annahmen und subjektive Komponenten.  

Kreditrisiko 

Der Wert von Anlagen kann beeinträchtigt werden, wenn Institute, bei denen Geld hinterlegt wurde, zahlungsunfähig 
werden oder anderweitig in finanzielle Schwierigkeiten geraten (Ausfall). Das Kreditrisiko entsteht auch aus der 
Unsicherheit über die letztendliche Rückzahlung des Kapitals und der Zinsen bei Schuldverschreibungen oder anderen 
Schuldinstrumenten. In beiden Fällen besteht ein Verlustrisiko für die gesamte Einlage oder den Kaufpreis des 
Schuldinstrumentes, wenn nach dem Ausfall keine Eintreibung möglich ist. Das Ausfallrisiko ist in der Regel am höchsten 
bei Schuldverschreibungen und Schuldinstrumenten, die als Wertpapiere von niedrigerer Qualität („Sub Investment 
Grade“) eingestuft worden sind.  
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Kontrahenten-Kreditrisiko und -Erfüllungsrisiko 

Alle Wertpapieranlagen werden über Makler abgewickelt, die vom Investmentmanager als akzeptable Kontrahenten 
eingestuft wurden. Die Liste der zugelassenen Makler wird regelmäßig überprüft. Es besteht ein Verlustrisiko, das sich 
daraus ergibt, dass ein Kontrahent seinen finanziellen oder anderen Verpflichtungen gegenüber den Fonds nicht 
nachkommt, zum Beispiel die Möglichkeit des Ausfalls eines Kontrahenten, wenn er Zahlungen nicht bei Fälligkeit oder 
fristgerecht leistet. Wird der Kontrakt nie erfüllt, ist der Verlust des Fonds die Differenz zwischen dem Preis des 
ursprünglichen Kontrakts und dem Preis des Ersatzkontrakts oder, falls der Kontrakt nicht ersetzt wird, der absolute Wert 
des Kontrakts zum Zeitpunkt seiner Annullierung. Ferner ist in einigen Märkten möglicherweise eine „Lieferung gegen 
Zahlung“ nicht möglich. In diesem Fall unterliegt der absolute Wert des Kontrakts einem Verlustrisiko, wenn der Fonds 
seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, aber der Kontrahent ausfällt, bevor er seine Verpflichtungen erfüllt. 

Verbriefte oder strukturierte Schuldinstrumente 

Fonds können in verbrieften oder strukturierten Schuldinstrumenten anlegen (zusammen als strukturierte Produkte bezeichnet). 
Dazu zählen unter anderem forderungsbesicherte (asset-backed) Wertpapiere, hypothekenbesicherte (mortgage-backed) 
Wertpapiere, besicherte Schuldinstrumente und Collateralised Loan Obligations. Strukturierte Produkte bieten ein synthetisches 
oder anderweitiges Engagement in den Basiswerten, und das Risiko-/Renditeprofil wird durch die aus diesen Basiswerten 
erzielten Cashflows bestimmt. Einige dieser Produkte umfassen verschiedene Instrumente und Cashflow-Profile, so dass das 
Ergebnis in allen Marktszenarien nicht mit Gewissheit vorhergesagt werden kann. Auch der Preis einer solchen Anlage könnte 
von Änderungen der zugrunde liegenden Komponenten des strukturierten Instrumentes abhängen oder äußerst empfindlich 
darauf reagieren. Die Basiswerte können vielfältiger Art sein, so unter anderem Kreditkartenforderungen, Hypothekenkredite, 
Unternehmensdarlehen, Fertighausdarlehen oder Forderungen jeder Art von einem Unternehmen oder einem strukturierten 
Instrument, das über regelmäßige Cashflows von seinen Kunden verfügt. Einige strukturierte Produkte können einen Hebel 
anwenden, was zur Folge haben kann, dass der Preis der Instrumente unter Umständen volatiler ist als bei Produkten ohne 
Hebel. Ferner können Anlagen in strukturierten Produkten weniger liquide als andere Wertpapiere sein. Die mangelnde 
Liquidität kann dazu führen, dass der aktuelle Marktpreis der Vermögenswerte von dem Wert der Basiswerte abgekoppelt wird 
und Fonds, die in verbriefte Produkte investieren, daher anfälliger für das Liquiditätsrisiko sein können. Ein strukturiertes 
Produkt kann weniger liquide sein als eine gewöhnliche Schuldverschreibung oder ein gewöhnliches Schuldinstrument. Dies 
kann entweder die Fähigkeit, die Position zu verkaufen, oder den Preis, zu dem ein solcher Verkauf erfolgt, beeinträchtigen. 

Hypothekenbezogene Wertpapiere 

Im Allgemeinen haben steigende Zinsen eine Verlängerung der Duration der festverzinslichen hypothekenbezogenen 
Wertpapiere zur Folge, was sie empfindlicher auf Zinsänderungen reagieren lässt. Infolgedessen ist ein Fonds, 
der hypothekenbezogene Wertpapiere hält, in Phasen steigender Zinsen möglicherweise mit zusätzlicher Volatilität 
behaftet (Verlängerungsrisiko). Darüber hinaus unterliegen zinsvariable und festverzinsliche hypothekenbezogene 
Wertpapiere dem Risiko einer vorzeitigen Rückzahlung. Wenn die Zinsen fallen, können Kreditnehmer ihre Hypotheken 
früher als erwartet zurückzahlen. Dies kann zu geringeren Erträgen eines Fonds führen, weil der Fonds diese Gelder unter 
Umständen zu dem dann geltenden niedrigeren Zinssatz reinvestieren muss. Ferner können Anlagen in verbrieften 
Produkten weniger liquide als andere Wertpapiere sein. Die mangelnde Liquidität kann dazu führen, dass der aktuelle 
Marktpreis der Vermögenswerte von dem Wert der Basiswerte abgekoppelt wird und Fonds, die in verbriefte Produkte 
investieren, daher anfälliger für das Liquiditätsrisiko sein können. Ein verbrieftes Produkt kann weniger liquide sein als 
eine gewöhnliche Schuldverschreibung oder ein gewöhnliches Schuldinstrument. Dies kann entweder die Fähigkeit, 
die Position zu verkaufen, oder den Preis, zu dem ein solcher Verkauf erfolgt, beeinträchtigen. 

Pensionsgeschäfte 

Bei Pensionsgeschäften besteht das Risiko, dass (a) im Falle des Ausfalls des Kontrahenten, bei dem Gelder eines Fonds 
hinterlegt wurden, die erhaltene Sicherheit eine geringere Rendite erzielt als die hinterlegten Gelder, sei es aufgrund 
fehlerhafter Preisermittlung für die Sicherheit, ungünstiger Marktbewegungen, einer Verschlechterung des Kreditratings 
der Emittenten der Sicherheit oder der Illiquidität des Marktes, auf dem die Sicherheit gehandelt wird, dass (b) (i) die 
Bindung von Geldern in Geschäften mit überhöhten Volumen oder überhöhter Laufzeit, (ii) Verzögerungen bei der 
Eintreibung hinterlegter Gelder oder (iii) Schwierigkeiten bei der Verwertung der Sicherheit die Fähigkeit des Fonds zur 
Erfüllung von Rücknahmeverpflichtungen und Vornahme von Wertpapierkäufen oder – allgemeiner – Wiederanlagen 
einschränken können. 

Auflösung von Fonds oder Anteilsklassen 

Im Fall der Auflösung eines Fonds oder einer Anteilsklasse werden die Vermögenswerte des Fonds oder der Klasse 
veräußert, die Verbindlichkeiten beglichen und die Nettoerlöse aus der Veräußerung an die Anteilinhaber im Verhältnis 
ihres Anteilsbestands in diesem Fonds oder in dieser Klasse ausgezahlt. Es kann sein, dass zum Zeitpunkt einer solchen 
Veräußerung oder Auszahlung der Wert von bestimmten von dem Fonds oder der Anteilsklasse gehaltenen Anlagen unter 
den Anschaffungskosten dieser Anlagen liegt, sodass für die Anteilinhaber ein Verlust entsteht. Alle normalen 
Betriebskosten, die bis zum Zeitpunkt der Auflösung entstehen, werden von dem betreffenden Fonds bzw. 
Der betreffenden Anteilsklasse getragen. Es gibt keine nicht abgeschriebenen Gründungskosten für Fidelity Funds, einen 
Fonds oder eine Klasse. 

 

Die vorstehenden Risikofaktoren stellen keine vollständige Erläuterung der mit einer Anlage in den Anteilen 
verbundenen Risiken dar. Potenziellen Anlegern wird empfohlen, den gesamten Prospekt zu lesen sowie ihren 
Rechtsberater, Steuerberater oder Finanzberater zu konsultieren, bevor sie sich für eine Anlage in einen Fonds 
von Fidelity Funds II entscheiden. 
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KURZINFORMATIONEN 

Fidelity Funds II 

Rechtsform: Offene luxemburgische 
Investmentgesellschaft mit verschiedenen 
Anteilsklassen. 

 Investmentmanager: FIL Fund Management Limited,  
Bermuda 

Sitz von Fidelity  
Funds II: 

2a, Rue Albert Borschette, BP 2174,  
L-1021 Luxemburg. 

 Depotbank: Brown Brothers Harriman  
(Luxembourg) S.C.A. 

Generalvertriebs-
stelle: 

FIL Distributors,  
Bermuda 

 Abschlussprüfer: PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 
Luxemburg 

Hauptmerkmale 

Investmentauswahl: Eine Palette von Währungsfonds.  Derzeitige 
Verkaufsgebühr: 

 
0% für Währungsfonds 

Anlageziel: Fidelity Funds II bietet Anlagen in 
professionell geführten Portefeuilles 
internationaler Wertpapiere verschiedener 
geographischer Gebiete und Währungen 
mit der Möglichkeit, Kapitalzuwachs, 
Erträge oder eine Mischung zwischen 
Kapitalzuwachs und Erträgen zu erzielen.  

Derzeitige 
Rücknahmegebühr: 

 
0% für Renten- und Währungsfonds 

Derzeitige 
Umschichtungsgebühr: 

 
0% für Währungsfonds 
(vollständige Angaben siehe Teil II 
dieses Prospekts) 

Anteilsklassen: A bei Währungsfonds.  Derzeitige jährliche 
Managementgebühr:  

Anteile der Klasse A: 

Bis zu 1% für Währungsfonds 
(vollständige Angaben siehe Teil II 
dieses Prospekts) 

Anlagegebiete: Weltweit. 

Empfohlene 
Anlagedauer: 

Währungsfonds – beliebig Rechnungswährung 
von Fidelity Funds II: 

 
US-Dollar 

Potenzielle Anleger: Private und institutionelle Anleger können 
in Fidelity Funds II anlegen. 

Veröffentlichung der 
Nettoinventarwerte: 

Einzelheiten können bei der 
Vertriebsstelle oder bei Fidelity Funds II 
erfragt werden. Allgemein werden die 
Nettoinventarwerte in verschiedenen 
Publikationen veröffentlicht (nähere 
Angaben siehe „Anteilskauf“, „Preis“ in 
Teil II dieses Prospekts) 

Ausschüttungen: Fidelity Funds II wird keine 
Ausschüttungen vornehmen. 

Besteuerung: Jährliche Zeichnungssteuer, die bei 
Währungsfonds vierteljährlich in Höhe von 
0,01% zu entrichten ist.  
 Mindestanlage: 

 

Gründungsdatum: 1. November 1991 in Bermuda Zurzeit gültige Mindestanlagen* 

Errichtet in  
Luxemburg seit: 

 
31. Juli 2000 

Fonds Erstanlage  Folgeanlage 

Ende des 
Geschäftsjahres: 

 
31. Januar 

Klasse A-Anteile 
der Währungsfonds 

USD 2.500 USD 1.000 

Nettoinventarwert: Tägliche Berechnung * oder der Gegenwert der oben angegebenen Beträge in einer 
anderen bedeutenden, frei konvertierbaren Währung. 

Kauf/Rückgabe von 
Anteilen: 

Kauf- und Rückgabeanträge werden 
täglich bei Währungsfonds vor 12.00 Uhr 
mittags Ortszeit Großbritannien 
(normalerweise 13.00 Uhr 
mitteleuropäischer Zeit) zusammengefasst 
und am selben Tag zum nächsten 
berechneten Nettoinventarwert durch die 
Vertriebsstellen ausgeführt. 
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Vertriebsstellen 

Generalvertriebsstelle: 
FIL Distributors 
Pembroke Hall, 42 Crow Lane 
Pembroke HM19, Bermuda 
Telefon: (1) 441 297 7267 
Fax: (1) 441 295 4493 
 

Vertriebsstellen: 
FIL (Luxembourg) S.A. 
2a, Rue Albert Borschette 
BP 2174, L-1021 Luxemburg 
Telefon: (352) 250 404 1 
Fax: (352) 26 38 39 38 
 

 FIL Investment Services GmbH 
Kastanienhöhe 1 
D-61476 Kronberg im Taunus 
Telefon: (49) 6173 509 0 
Fax: (49) 6173 509 4199 
 

 FIL Investissements 
Washington Plaza 
29 rue de Berri 
F-75008 Paris 
Telefon: (33) 1 7304 3000 
 

 FIL Investments International 
Oakhill House 
130 Tonbridge Road 
Hildenborough 
Tonbridge, Kent TN11 9DZ 
Großbritannien 
Telefon: (44) 1732 777377 
Fax: (44) 1732 777262 
 

 FIL Investment Management (Hong Kong) Limited 
17th Floor, One International Finance Centre 
1 Harbour View Street 
Central Hong Kong 
Telefon: (852) 2629 2629 
Fax: (852) 2629 6088 
 

 FIL Distributors International Limited 
PO Box HM670 
Hamilton HMCX, Bermuda 
Telefon: (1) 441 297 7267 
Fax: (1) 441 295 4493 
 

 FIL Pensions Management 
Oakhill House 
130 Tonbridge Road 
Hildenborough 
Tonbridge 
Kent TN11 9DZ 
Großbritannien 
Telefon: (44) 1732 777377 
Fax: (44) 1732 777262 
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DAS FONDSANGEBOT 

Währungen 
Anlagen in einen Fonds können in anderen Währungen als der Referenzwährung des jeweiligen Fonds getätigt werden. 
 

WÄHRUNGSFONDS 

Anlageziele 
Das Ziel der Währungsfonds ist die Erlangung einer Großkunden-Rendite für eine vom Anleger gewählte Währung durch die 
einzelnen Fonds mit der Möglichkeit, zu jeder Zeit zwischen den Währungsfonds umzuschichten. Das Gesamtanlageziel jedes 
Währungsfonds wird nicht ohne die Zustimmung seiner Anteilinhaber geändert. 

Anlagepolitik 
Alle Währungsfonds versuchen ihr Anlageziel durch die Verfolgung der gleichen Anlagepolitik zu erreichen, wobei der 
Hauptunterschied nur in der Währung besteht, auf die ihre Vermögenswerte lauten. Die Vermögenswerte eines Währungsfonds 
werden in die betreffende Währung des jeweiligen Fonds umgerechnet. Die Vermögenswerte der Währungsfonds bestehen 
ausschließlich aus verzinslichen Schuldpapieren und innerhalb der durch Gesetz vorgegebenen Grenzen, 
aus Geldmarktinstrumenten sowie Barguthaben. Zu den Schuldpapieren, in denen die verschiedenen Währungsfonds anlegen 
können, gehören solche, die am Geldmarkt in Großbritannien, der unter Aufsicht der Financial Services Authority steht, oder am 
Freiverkehrsmarkt (Over-The-Counter-Market) in den USA, der in den USA unter Aufsicht der Securities and Exchange 
Commission und der National Association of Securities Dealers steht, gehandelt werden. 
Dazu können die folgenden Arten gehören: 

• Commercial Paper 

• Von Staaten bzw. Regierungen, ihren Behörden oder staatlichen Institutionen ausgegebene oder verbürgte  

• Schuldverschreibungen- variabel verzinsliche Schuldtitel 

• Variabel verzinsliche Einlagenzertifikate 

• Bestimmte erstklassig (Anlagequalität) besicherte Hypothekenschuldverschreibungen und andere durch 
Vermögenswerte unterlegte (asset backed) Wertpapiere 

• Emissionen von Staaten bzw. Regierungen und supranationaler Institutionen wie Schatzwechsel, Schuldtitel und 
Anleihen und 

• Unternehmensschuldverschreibungen mit kurzer Laufzeit 
Die Währungsfonds können innerhalb der gesetzlichen Grenzen auch in regelmäßig gehandelten Geldmarktinstrumenten 
anlegen, wobei die durchschnittliche Restlaufzeit des Portefeuilles des betreffenden Währungsfonds zwölf Monate nicht 
überschreitet. Unter Berücksichtigung der von den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften festgelegten 
Anlagebeschränkungen kann jeder Währungsfonds ergänzend Barmittel und Instrumente, die Barmitteln funktionell 
gleichstehen (einschließlich Geldmarktinstrumente, die regelmäßig gehandelt werden, wobei die durchschnittliche Restlaufzeit 
des Portefeuilles des betreffenden Währungsfonds zwölf Monate nicht überschreitet), halten. Geldmarktinstrumente mit einer 
Restlaufzeit von weniger als einem Jahr werden für diese Zwecke als liquide Anlagen betrachtet. 
Die Fonds und ihre Anlageziele sind nachfolgend beschrieben: 

Name des Fonds  
(und Referenzwährung)  

Anlageziel Haupthandelswährung  

A-Anteile 

Fidelity Funds II – Euro Currency 
FundA,L

Legt vornehmlich in auf Euro lautende Schuldpapiere und andere 
erlaubte Vermögenswerte an.  (Euro) 

Euro 

Fidelity Funds II – US Dollar 
Currency FundA,L

Legt vornehmlich in auf US-Dollar lautende Schuldpapiere und andere 
erlaubte Vermögenswerte an.  (USD) 

USD 

Fidelity Funds II – Swiss Franc 
Currency FundA,L

Legt vornehmlich in auf Schweizer Franken lautende Schuldpapiere und 
andere erlaubte Vermögenswerte an.  (CHF) 

CHF 

Fidelity Funds II – Sterling 
Currency FundA,L

Legt vornehmlich in auf britische Pfund Sterling lautende Schuldpapiere 
und andere erlaubte Vermögenswerte an.  (GBP) 

GBP 

Fidelity Funds II – Australian 
Dollar Currency FundA,L

Legt vornehmlich in auf Australische Dollar lautende Schuldpapiere und 
andere erlaubte Vermögenswerte an.  (AUD) 

AUD 
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ANMERKUNGEN 

Bitte in Verbindung mit den Angaben zu den verschiedenen Fonds lesen 

Profile typischer Anleger 

A. Der Fonds eignet sich möglicherweise für eine vorsichtige Anlagestrategie und ist am Wahrscheinlichsten für 
Anleger, geeignet, die mit einer Anlage den Wert ihres Vermögens erhalten möchten. Ein derartiger Fonds könnte 
sich für einen Erstanleger als guter Ausgangspunkt erweisen oder im Rahmen eines Aktienportefeuilles zur 
Erlangung eines gewissen Diversifizierungsgrads eingesetzt werden. 

 

Risikoprofile 

L. Niedriges Risiko. Der Wert des Fonds wird täglich auf Basis des Marktwerts der zu Grunde liegenden Baranlagen, 
Staatsanleihen und/oder Unternehmensschuldverschreibungen berechnet. Wenn Sie in einen Fonds anlegen, 
dessen Währung sich von der Ihren unterscheidet, besteht möglicherweise ein zusätzliches Risiko auf Grund 
von Wechselkursschwankungen. 

 
Die Angaben in diesem Prospekt stellen keine Anlageberatung dar. Beachten Sie bitte den Abschnitt „Wichtige 
Hinweise“ in diesem Prospekt. Wenn Sie in einen Fonds anlegen, dessen Währung nicht der Euro ist, besteht 
möglicherweise ein zusätzliches Risiko auf Grund von Wechselkursschwankungen. 
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HAUPTMERKMALE 

Struktur 
Fidelity Funds II ist eine in Luxemburg als SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable) gegründete offene 
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Jeder Fonds bildet ein eigenes Wertpapierportefeuille, das gemäß bestimmten 
Anlagezielen geführt wird. Für die Fonds werden separate Anteilsklassen ausgegeben. 
Anleger können aus einer Palette von Fonds wählen. Jeder Fonds bietet die Möglichkeit zur Anlage in professionell gemanagten 
Portefeuilles von Wertpapieren verschiedener geographischer Gebiete und Währungen. Eine ausführliche Liste der Fonds und 
ihrer jeweiligen Anlageziele ist in Teil I des Prospekts enthalten. 

Handel in verschiedenen Währungen 
Anteile können in der Regel an einem Tag, an dem die Vertriebsstellen oder Fidelity Funds II für den Geschäftsbetrieb geöffnet 
sind, über die Vertriebsstellen erworben, verkauft oder umgeschichtet oder über Fidelity Funds II gezeichnet, zurückgenommen 
oder umgeschichtet werden. Die Vertriebsstellen nehmen in der Regel Aufträge in jeder bedeutenden, frei konvertierbaren 
Währung an. 

Einheitspreis 
Dem Kauf und Verkauf von Anteilen liegt ein Einheitspreis zugrunde, der den Nettoinventarwert des betreffenden Fonds 
darstellt. Bei Käufen wird gegebenenfalls eine Verkaufsgebühr und bei Umschichtungen eine 
Umschichtungsgebühr hinzugerechnet. 

Börsennotierung 
Die Anteile sind an der Luxemburger Börse notiert, sofern in den Fußnoten zu den betreffenden Fonds in Teil I dieses Prospekts 
nicht etwas anderes angegeben ist. Weitere Börsennotierungen können gegebenenfalls beantragt werden, sofern dies dem 
Verwaltungsrat als geeignet erscheint. 

Mindestanlage 
Für Erst- und Folgeanlagen gelten nachstehende Mindestbeträge: 

Fonds Mindestanlage – US-Dollar* 

Erstanlage Folgeanlage 

Klasse A-Anteile von Währungsfonds 2.500 1.000 

* oder Gegenwert der oben angegebenen Beträge in einer anderen bedeutenden, frei konvertierbaren Währung 

Der Wert des Anteilsbestands eines Anlegers darf den für die betreffende Anteilsklasse des jeweiligen Fonds geltenden 
Mindesterstanlagebetrag zu keinem Zeitpunkt unterschreiten, mit Ausnahme von Anteilinhabern, die zum 31. Juli 1995 bereits 
Anteilinhaber waren. 

Gemeinsame Verwaltung von Vermögenswerten 
Soweit die Anlagerichtlinien der Fonds dies gestatten, kann der Verwaltungsrat beschließen, dass Vermögenswerte bestimmter 
Fonds innerhalb der Fondspalette von Fidelity Funds II zum Zweck eines effizienteren Managements gemeinsam verwaltet 
werden. Soweit dies geschieht, werden die Vermögenswerte verschiedener Fonds gemeinsam verwaltet. Die entsprechenden 
Vermögenswerte werden ungeachtet der Tatsache, dass die gemeinsame Verwaltung ausschließlich internen administrativen 
Zwecken dient, nachfolgend als ein „Anlagepool“ bezeichnet. Derartige Anlagepools stellen keine eigenen Sondervermögen dar 
und sind für Anleger nicht direkt zugänglich. Jedem der Fonds, dessen Vermögenswerte gemeinsam verwaltet werden, werden 
die ihm zustehenden Vermögenswerte zugeordnet. 
Werden Vermögenswerte verschiedener Fonds gemeinsam verwaltet, so bestimmen sich die Vermögenswerte, die den 
verschiedenen Fonds ursprünglich zuzurechnen sind, nach der ursprünglichen Zuordnung der Vermögenswerte innerhalb des 
Anlagepools zu den verschiedenen Fonds; die Beteiligungsverhältnisse der Fonds am jeweiligen Pool ändern sich nach 
Maßgabe späterer Mittelzu- und -abflüsse. 
Die anteilsmäßige Berechtigung der verschiedenen Fonds an den gemeinsam verwalteten Vermögenswerten bezieht sich auf 
sämtliche Anlageobjekte des jeweiligen Anlagepools. 
Nachfolgende Anlagen in Fonds, deren Vermögenswerte gemeinsam verwaltet werden, erhöhen entsprechend die Beteiligung 
des jeweiligen Fonds am jeweiligen Anlagepool; der Verkauf von Vermögenswerten, die einem Fonds zuzurechnen sind, 
dessen Vermögenswerte gemeinsam mit denen anderer Fonds verwaltet werden, vermindert seine Beteiligung am jeweiligen 
Anlagepool entsprechend. 
 

ANTEILSKLASSEN 

Klasse A-Anteile 
Die bestehenden Anteile wurden in Klasse A-Anteile umbenannt. Beim Verkauf von Klasse-A-Anteilen ist bei Währungsfonds 
eine Verkaufsgebühr von 0% zu entrichten. Es gibt keine Rücknahme- oder laufende Vertriebsgebühren. 
 

ANTEILSKAUF 

Anträge 
Anleger, die zum ersten Mal Anteile kaufen, werden gebeten, das Antragsformular auszufüllen. Anweisungen für Folgekäufe 
müssen normalerweise die vollständigen Eintragungsangaben, den/die Namen des/der betroffenen Fonds, die Anteilsklasse(n), 
die Abrechnungswährung(en) und den Wert der zu kaufenden Anteile enthalten. Anweisungen zum Kauf von Anteilen werden 
normalerweise erst ausgeführt, nachdem der Geldeingang von der Bank angezeigt wurde. 
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Solange nichts Gegenteiliges zum Zeitpunkt der Antragstellung schriftlich erklärt wird, ist bei gemeinsamer Anteilinhaberschaft 
jeder eingetragene gemeinsame Anteilinhaber berechtigt, jegliche Dokumente zu unterzeichnen und Anweisungen im 
Zusammenhang mit dem Anteilsbestand für die anderen gemeinsamen Anteilinhaber zu geben. Diese Berechtigung bleibt 
solange bestehen, bis eine schriftliche unterschriebene Mitteilung über die Beendigung von der Vertriebsstelle erhalten wurde. 
Vollständig ausgefüllte Anträge, zusammen mit zur freien Verfügung stehenden Geldern, die bei einer Vertriebsstelle oder bei 
Fidelity Funds II, im Falle von Zeichnungen von Anteilen direkt bei Fidelity Funds II, an einem Tag, an dem die Vertriebsstelle 
und Fidelity Funds II für den Geschäftsbetrieb geöffnet sind, vor den Handelsendzeiten an einem Bewertungstag eingehen, 
werden normalerweise an diesem Tag zum nächsten berechneten Nettoinventarwert des betreffenden Fonds zuzüglich einer 
etwaigen Verkaufsgebühr ausgeführt. 
Im Normalfall akzeptiert der Fonds bzw. die jeweilige Vertriebsstelle keine Zahlungen von und an Personen, bei denen es sich 
nicht um eingetragene Anteilinhaber oder einen gemeinsamen Anteilinhaber handelt. 
Die Handelsendzeiten sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 

Handelsendzeiten 

Ortszeit Großbritannien (normalerweise mitteleuropäische Zeit) Ortszeit Hongkong 

12.00 Uhr mittags (13.00 Uhr) 16.00 Uhr 

Davon abweichende Handelsendzeiten können mit den örtlichen Vertriebsstellen vereinbart werden. 
Anleger werden nach dem Anteilskauf bzw. der Anteilszeichnung normalerweise um mindestens drei Geschäftstage Geduld 
gebeten, bevor sie ihre Anteile erneut umschichten, verkaufen oder zurückgeben. 

Preis 
Der Kaufpreis setzt sich aus dem an einem Bewertungstag berechneten Nettoinventarwert der Anteile des betreffenden Fonds 
und der jeweiligen Verkaufsgebühr zusammen. Die Zahl der Anteile wird zum nächsten Hundertstel eines Anteils auf- 
oder abgerundet. 
Informationen über die aktuellen Nettoinventarwerte der Anteile eines jeden Fonds sind bei den Vertriebsstellen oder bei Fidelity 
Funds II erhältlich. Die Nettoinventarwerte der betreffenden Fonds werden in einer Weise veröffentlicht, die der Verwaltungsrat 
von Zeit zu Zeit festlegt. 

Währungen 
Anleger können bei den Vertriebsstellen Kaufanträge in einer bedeutenden, frei konvertierbaren Währung zusätzlich zu der 
Haupthandelswährung des betreffenden Fonds und/ oder der betreffenden Anteilsklasse stellen. Anleger können die 
Vertriebsstellen bezüglich der Informationen über diese Währungen befragen. Die Vertriebsstellen können Angaben über 
andere Währungen, die akzeptiert werden, veröffentlichen. Fremdwährungsgeschäfte, die für die Ausführung von Anteilskäufen 
bzw. Rücknahmen erforderlich sind, werden zusammengefasst und durch die zentrale Finanzabteilung von Fidelity zu 
Bedingungen wie zwischen unverbundenen Dritten (at arm’s length) über Fidelity-Gesellschaften ausgeführt, wobei diese 
Gesellschaften einen Vorteil aus diesen Transaktionen ziehen können. Zahlungen müssen in der Währung geleistet werden, 
in der der Antrag gestellt wurde. 
Anleger, die Anteile direkt bei Fidelity Funds II zeichnen, können nur in der Haupthandelswährung des betreffenden Fonds oder 
der betreffenden Klasse zahlen. 

Zahlung 
Zahlungen sollten mittels elektronischer Banküberweisung ohne Abzug von Bankgebühren geleistet werden. Es wird darum 
gebeten, alle Zahlungen auf das von der Vertriebsstelle für Zahlungen in der jeweiligen Währung angegebene Konto zu leisten. 
Andere Zahlungsweisen können nur nach vorheriger Zustimmung der Vertriebsstelle oder von Fidelity Funds II gewählt werden. 
Werden Zahlungen per Scheck akzeptiert (oder falls eine elektronische Banküberweisung nicht zu einem unverzüglichen Erhalt 
von zur freien Verfügung stehenden Geldern führt), so wird die Ausführung des Antrags normalerweise solange aufgeschoben, 
bis die Gelder gutgeschrieben wurden. Bankeinzugsgebühren werden vom Anlagebetrag abgezogen. 

Vertragsbestätigungen 
Vertragsbestätigungen werden in der Regel innerhalb von 24 Stunden nach der Zuteilung von Anteilen ausgestellt. 

Anteilsarten 
Anteile werden in registrierter Form auf den Namen des Zeichners (Namensanteile) ausgegeben bzw. über Euroclear und/oder 
Clearstream Banking zur Verfügung gestellt. Fidelity Funds II beabsichtigt nicht, Inhaberanteile auszugeben. 
Namensanteile werden in einem von Fidelity Funds II eingerichteten Register im Namen des Anlegers geführt. Anteilszertifikate 
werden nicht ausgegeben. 
Anteilszertifikate für Namensanteile können beantragt werden. Ihr Versand erfolgt innerhalb von etwa vier Wochen nachdem die 
Zahlung für die Anteile sowie die Eintragungsangaben bei der Vertriebsstelle oder bei Fidelity Funds II eingegangen sind. 
Verhinderung von Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus 
In den internationalen Bestimmungen und luxemburgischen Gesetzen und Vorschriften (insbesondere dem Gesetz vom 
12. November 2004 über die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (in seiner aktuellen Fassung) 
(das „Gesetz von 2004“)) und den entsprechenden Rundschreiben der Luxemburger Aufsichtsbehörde werden den 
Berufsangehörigen des Finanzsektors Verpflichtungen zur Verhinderung der Nutzung von Organismen für gemeinsame Anlagen 
wie z. B. des Fonds zu Zwecken der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung auferlegt. In diesem Zusammenhang hat der 
Fonds bzw. die betreffende Vertriebsstelle ein Verfahren zur Identifizierung der Anleger eingeführt. Deshalb müssen dem 
Antragsformular eines Anlegers die jeweils festgelegten Dokumente beigefügt werden. Anleger können außerdem von Zeit zu 
Zeit aufgefordert werden, zusätzliche oder aktualisierte Identitätsnachweise vorzulegen, wenn dies nach den maßgeblichen 
Gesetzen und Vorschriften zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten im Bereich der Kundenidentifizierung erforderlich ist. Falls Sie 
Fragen zu den erforderlichen Identitätsnachweisen haben, wenden Sie sich bitte an die Transferstelle oder Ihren üblichen 
Fidelity-Ansprechpartner.  
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ANTEILSVERKAUF 

Verkaufsanweisungen 
Anweisungen zum Verkauf von Anteilen sind an eine Vertriebsstelle oder im Falle von Rückgaben an Fidelity Funds II 
zu richten. Anweisungen müssen die vollständigen Eintragungsangaben, den/die Namen des/der betroffenen Fonds, 
die Anteilsklasse(n), die Abrechnungswährung(en), die Anzahl oder den Wert der zu verkaufenden Anteile und Bankangaben 
enthalten. Anweisungen, die an einem Tag, an dem die Vertriebsstelle oder Fidelity Funds II für den Geschäftsbetrieb geöffnet 
ist, vor den Handelsendzeiten an einem Bewertungstag eingehen, werden zu dem an diesem Tag berechneten 
Nettoinventarwert ausgeführt. 
Anteilinhaber müssen unterschriebene schriftliche Anweisungen einreichen. Solange nichts Gegenteiliges zum Zeitpunkt der 
Antragstellung schriftlich erklärt wird, ist bei gemeinsamer Anteilinhaberschaft einer der eingetragenen 
gemeinsamen Anteilinhaber berechtigt, jegliche Dokumente zu unterzeichnen und Anweisungen im Zusammenhang mit dem 
Anteilsbestand für die anderen gemeinsamen Anteilinhaber zu geben. Diese Berechtigung bleibt solange bestehen, bis eine 
schriftliche Mitteilung über ihre Beendigung von der Vertriebsstelle erhalten wurde. 
Die vollständigen schriftlichen Anweisungen sind der Vertriebsstelle oder Fidelity Funds II unverzüglich nach Erteilung der 
Anweisung zu übersenden. 

Vertragsbestätigungen 
Vertragsbestätigungen werden in der Regel innerhalb von 24 Stunden, nachdem der Preis ermittelt worden ist, ausgestellt. 

Zahlung 
Zahlungen erfolgen in der Regel mittels elektronischer Banküberweisung. Nach Eingang schriftlicher Anweisungen werden 
Zahlungen normalerweise in der Haupthandelswährung der betreffenden Anteilsklasse innerhalb von drei Geschäftstagen bei 
den Währungsfonds geleistet. Wenn es im Fall außergewöhnlicher Umstände, die nicht vom Fonds beeinflusst werden können, 
nicht möglich ist, die Zahlung innerhalb des jeweiligen Zeitraums zu leisten, hat diese Zahlung so bald wie angemessen möglich 
danach, jedoch ohne Berechnung von Zinsen, zu erfolgen. Zahlungsbeträge können Bankgebühren unterliegen, die von der 
Bank des Anteilinhabers oder einer Korrespondenzbank erhoben werden. Sofern ein Anteilinhaber dies bei der Anweisung 
beantragt, können Zahlungen auch in einer der bedeutenden, frei konvertierbaren Währungen vorgenommen werden. Derzeit 
wird keine Veräußerungs- oder Rücknahmegebühr erhoben. Das Recht wird jedoch vorbehalten, eine Veräußerungs- oder 
Rücknahmegebühr zu erheben, die 1,00% des Nettoinventarwerts nicht übersteigen wird, falls der Verwaltungsrat dies in der 
Zukunft so festlegt. Die Rücknahmegebühr wird der Generalvertriebsstelle zukommen. Sollte eine Rücknahmegebühr erhoben 
werden, wird der Prospekt aktualisiert und die Anleger werden entsprechend informiert. Bitte beachten Sie den Abschnitt 
„Gebühren und Auslagen“ in Teil II dieses Prospekts für weitere Einzelheiten. 
 

UMSCHICHTUNG 

Klasse A-Anteile 
Anteilinhaber können alle oder einen Teil ihrer Anteile eines Fonds oder einer Klasse von Anteilen in Anteile eines anderen 
Fonds oder einer anderen Klasse von Anteilen umschichten, sofern die jeweiligen Mindestanlagebeträge für den bisherigen und 
den neuen Fonds bzw. die bisherige oder neue Klasse von Anteilen eingehalten werden. 

Verfahrensweise 
Schriftliche Anweisungen für die Umschichtung von Anteilen sind an eine Vertriebsstelle oder an Fidelity Funds II zu richten. 
Die Anweisungen sollten alle Kontoangaben sowie die Anzahl oder den Wert der zwischen den namentlich genannten Fonds 
und Klassen umzuschichtenden Anteile enthalten. Solange nichts Gegenteiliges zum Zeitpunkt der Antragstellung schriftlich 
erklärt wird, ist bei gemeinsamer Anteilinhaberschaft einer der eingetragenen gemeinsamen Anteilinhaber berechtigt, jegliche 
Dokumente zu unterzeichnen und Anweisungen im Zusammenhang mit dem Anteilsbestand für die anderen gemeinsamen 
Anteilinhaber zu geben. Diese Berechtigung bleibt solange bestehen, bis eine separate schriftliche Mitteilung über ihre 
Beendigung von der Vertriebsstelle erhalten wurde. 
Anteilinhaber können so lange nicht als Eigentümer der neuen Fondsanteile, in die sie ihre Anteile umgeschichtet haben, 
registriert werden, bis die Vertriebsstelle oder Fidelity Funds II die Rückgabeerklärung für die Anteile des Fonds, aus dem 
umgeschichtet wurde, erhalten haben. Nach Eingang dieser Unterlagen wird der Anteilinhaber normalerweise bis zu drei 
Geschäftstage um Geduld gebeten, bevor er die neuen Anteile des Fonds, in die er seine Anteile umgeschichtet hat, verkauft 
oder in einen anderen Fonds umschichtet. 

Mindestbeträge 
Der Mindestwert des Anteilsbestandes in einem Fonds muss den Mindestbetrag für Erstanlagen (oder den Gegenwert dieses 
Betrages in einer anderen wichtigen frei konvertierbaren Währung) betragen, wie unter „Hauptmerkmale“ und „Mindestanlagen“ 
in Teil II dieses Prospekts angegeben, mit Ausnahme von Anteilinhabern, die bereits zum 31. Juli 1995 Anteilinhaber waren. 
Anteilinhaber müssen daher den entsprechenden Mindesterstanlagebetrag oder – bei einer Anlage in einen Fonds, in dem sie 
bereits einen Anteilsbestand haben – den entsprechenden Mindestfolgeanlagebetrag umschichten. Falls ein Teil des 
Anteilsbestands umgeschichtet wird, muss der Mindestwert des verbleibenden Anteilsbestands wie unter „Hauptmerkmale“ und 
„Mindestanlagen“ in Teil II dieses Prospekts angegeben, dem Mindesterstanlagebetrag (oder dem Gegenwert dieses Betrages 
in einer anderen wichtigen frei konvertierbaren Währung entsprechen). 

Preis 
Umschichtungsanweisungen, die an einem Tag erhalten werden, an dem die Vertriebsstellen oder Fidelity Funds II vor den 
entsprechenden Handelsendzeiten an einem Bewertungstag für den Geschäftsbetrieb geöffnet sind, werden zum 
Nettoinventarwert, der an diesem Tag für jeden der betreffenden Fonds berechnet wird, ausgeführt.  
 

Es werden keine Umschichtungsgebühren erhoben. 
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Die anwendbaren Wechselkurse in Fällen, in denen die betreffenden Fonds auf verschiedene Währungen lauten, sind 
diejenigen für Anteilskäufe an dem betreffenden Tag. Die Anzahl der Anteile wird auf das nächste Hundertstel eines Anteils  
auf- oder abgerundet. 

Vertragsbestätigungen 
Vertragsbestätigungen werden in der Regel 24 Stunden nach der Preisbestimmung ausgegeben. 

Handelseinrichtungen 
Handelseinrichtungen stehen Anlegern bei den nachstehend aufgeführten Fidelity-Büros zur Verfügung: 

FIL Investments International 
Oakhill House 
130 Tonbridge Road 
Hildenborough 
Tonbridge, Kent TN11 9DZ 
Großbritannien 
Tel: (44) 1732 777377 
Fax: (44) 1732 777262 

FIL Investment Management (Hong Kong) Limited 
17th Floor, One International Finance Centre 
1 Harbour View Street 
Central Hong Kong 
Tel: (852) 2629 2629 
Fax: (852) 2629 6088 

FIL (Luxembourg) S.A. 
2a, Rue Albert Borschette 
BP 2174, L-1021 Luxemburg 
Tel: (352) 250404 1 
Fax: (352) 26 38 39 38 

FIL Distributors International Limited 
PO Box HM670 
Hamilton HMCX, Bermuda 
Tel: (1) 441 297 7267 
Fax: (1) 441 295 4493 

FIL Investment Services GmbH 
Kastanienhöhe 1 
D-61476 Kronberg im Taunus 
Tel: (49) 6173 509 0 
Fax: (49) 6173 509 4199 

General Distributor  
FIL Distributors 
Pembroke Hall, 42 Crow Lane 
Pembroke HM19, Bermuda 
Tel: (1) 441 297 7267 
Fax: (1) 441 295 4493 

 Anteile können auch direkt mit Fidelity gehandelt werden: 
Fidelity Funds II  
2a, Rue Albert Borschette 
BP 2174, L-1021 Luxemburg 
Tel: (352) 250404 1 
Fax: (352) 26 38 39 38 

 

AUSSCHÜTTUNGEN 

Allgemeines 
Fidelity Funds II nimmt keine Ausschüttungen vor. 

Ertragsausgleichsmechanismen 
Ertragsausgleichmechanismen werden für alle Währungsfonds angewendet. Grundsätzlich wird das Ertragsausgleichsverfahren 
angewendet, um Schwankungen des Verhältnisses zwischen dem Nettoanlageertrag und anderen Vermögenswerten 
auszugleichen, die durch Nettomittelzuflüsse und -abflüsse des Fonds aufgrund von Transaktionen mit den Fondsanteilen 
(Käufe, Verkäufe und Rückgaben) entstehen. 
 

GEBÜHREN UND AUSLAGEN 

Der Investmentmanager 
Der Investmentmanager erhält von jedem Währungsfonds eine jährliche Managementgebühr in Höhe von 1,00%, die auf den 
Wert des Nettovermögens des Fonds erhoben wird. 

Depotbank 
Fidelity Funds II zahlt der Depotbank eine monatliche Depotbankgebühr, die hauptsächlich durch Bezugnahme auf den Wert 
des Nettovermögens von Fidelity Funds II am letzten Geschäftstag eines jeden Monats berechnet wird. Die Höhe der Gebühr 
wird von der Depotbank und Fidelity Funds II von Zeit zu Zeit unter Berücksichtigung der in Luxemburg marktüblichen Gebühren 
neu festgesetzt. Angemessene Auslagen, die bei der Depotbank oder anderen Banken und Finanzinstitutionen anfallen, denen 
die Verwahrung von Vermögenswerten von Fidelity Funds II anvertraut ist, werden über die Depotbankgebühr hinaus erstattet. 
Die Depotbankgebühr enthält normalerweise die Verwahrungsgebühr und bestimmte Transaktionsgebühren der anderen 
Banken und Finanzinstitutionen. Der an die Depotbank in einem Geschäftsjahr gezahlte Betrag wird im Jahresbericht von 
Fidelity Funds II ausgewiesen. 

Generalvertriebsstelle und Vertriebsstellen 
Fidelity Funds II hat die Generalvertriebsstelle eingesetzt, um den Vertrieb der Anteile von Fidelity Funds II zu fördern. 
Die Generalvertriebsstelle hat ihrerseits die Vertriebsstellen mit dem Vertrieb von Anteilen beauftragt. Die Vertriebsstellen 
handeln dabei stets als Vertreter der Generalvertriebsstelle, die den Kauf und Verkauf von Anteilen über die Vertriebsstellen 
ausführt. Anteile werden von Fidelity Funds II gemäß den Bedingungen des Prospekts an die Generalvertriebsstelle 
ausgegeben bzw. von Fidelity Funds II zurückgenommen. Die Generalvertriebsstelle darf Aufträge, die an sie herangetragen 
werden, nicht zu ungünstigeren Preisen ausführen als denen, die von Fidelity Funds II direkt erhältlich sind. 



Teil II Hauptinformationen 

Prospekt: Fidelity Funds II 13 März 2011 

An die Generalvertriebsstelle gezahlte und von den Vertriebsstellen vereinnahmte Verkaufsgebühren werden von der 
Generalvertriebsstelle einbehalten. An Fidelity Funds II gezahlte Verkaufsgebühren werden an die Generalvertriebsstelle 
abgeführt. Die Generalvertriebsstelle vergütet die Vertriebsstellen. Aus der Verkaufsgebühr können Provisionen an 
Anlagevermittler oder Finanzinstitutionen gezahlt werden. Insofern als an Vermittler Bestandsprovisionen oder sonstige 
Gebühren oder Auslagen gezahlt werden, werden sie in der Regel vom Investmentmanager getragen und über die 
Generalvertriebsstelle aus der Managementgebühr gezahlt. 

Registerführer, Übertragungsstelle, Verwaltungsstelle und Domizilstelle 
Fidelity Funds II zahlt an Registerführer, Übertragungsstelle, Verwaltungsstelle und Domizilstelle Gebühren zu handelsüblichen 
Sätzen, die zwischen diesen Parteien und Fidelity Funds II vereinbart werden, und erstattet zusätzlich angemessene Auslagen, 
die bei der ordnungsgemäßen Ausführung ihrer Aufgaben anfallen. 

Sonstige Ausgaben 
Nähere Informationen zu weiteren Kosten, Gebühren und Ausgaben, die möglicherweise von Fidelity Funds II gezahlt werden, 
entnehmen Sie bitte Anhang B „Gebühren und Auslagen“. Die Ausgaben von Fidelity Funds II werden anteilsmäßig auf das 
entsprechende durchschnittliche Nettovermögen jedes Fonds verteilt. Die Ausgaben pro Jahr für jeden Währungsfonds sind 
gemäß dem Managementvertrag auf 1,25% pro Jahr begrenzt. 
 

VERSAMMLUNGEN UND BERICHTE AN ANTEILINHABER 
Die Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber wird in Luxemburg am letzten Donnerstag im Mai eines jeden Jahres um 12 Uhr 
mittags und, falls der betreffende Tag in Luxemburg kein Geschäftstag ist, am darauf folgenden Geschäftstag abgehalten. 
Versammlungen der Anteilinhaber werden gemäß den Vorschriften des Luxemburger Rechts und der Satzung durch 
Veröffentlichung im Mémorial und im Luxemburger Wort in Luxemburg sowie – nach Festlegung durch den Verwaltungsrat – in 
anderen Zeitungen bekannt gemacht. Anteilinhaber erhalten mindestens 8 Tage vor der Versammlung eine schriftliche 
Nachricht. Alle Bekanntmachungen enthalten die Zeit, den Ort und die Tagesordnung der Versammlung sowie Angaben zur 
Beschlussfähigkeit und zu Stimmabgabeerfordernissen. Die Anteilinhaber jedes Fonds können jederzeit Hauptversammlungen 
abhalten, um über Angelegenheiten zu entscheiden, die sich ausschließlich auf den betreffenden Fonds beziehen. 
Das Geschäftsjahr von Fidelity Funds II endet am 31. Januar eines jeden Jahres. Der Jahresbericht mit dem Jahresabschluss 
von Fidelity Funds II wird innerhalb von vier Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahres und mindestens zwei Wochen vor 
der Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber veröffentlicht. Die Bücher von Fidelity Funds II werden getrennt in der 
Referenzwährung eines jeden Fonds unterhalten. Die Jahresabschlüsse werden ebenfalls in der Referenzwährung des 
jeweiligen Fonds dargestellt; darüber hinaus wird ein konsolidierter Abschluss in US-Dollar aufgestellt. Fidelity Funds II 
veröffentlicht ungeprüfte Halbjahresberichte innerhalb von zwei Monaten nach dem Stichtag, auf den sie sich beziehen. 
Die Halbjahresberichte enthalten eine Aufstellung der Anlagen sämtlicher Fonds und ihrer Marktwerte. 
Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Nachfrage bei Fidelity Funds II, den Vertriebsstellen und den Repräsentanten des 
Fonds kostenlos erhältlich. Der Geschäftsbericht zur Vorlage bei der Jahreshauptversammlung des Fonds, der gemäß dem 
luxemburgischen Gesetz über Handelsgesellschaften erstellt wurde, wird an Anteilinhaber zusammen mit der Mitteilung über die 
Einberufung der jährlichen Hauptversammlung verschickt. 
 

BESTEUERUNG 

Besteuerung von Fidelity Funds II 
Fidelity Funds II unterliegt in Luxemburg keiner Steuer auf Kapitalerträge, auf realisierte oder unrealisierte 
Veräußerungsgewinne und auch keiner luxemburgischen Quellensteuer. Die Fonds unterliegen jedoch einer Zeichnungssteuer 
von 0,01% p.a. bei Währungsfonds, die vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettovermögen zu 
entrichten ist.  
Kapitalgewinne, Dividenden und Zinsen können Gegenstand von Kapitalgewinn-, Quellen- und anderen Steuern in den 
jeweiligen Ursprungsländern sein. Es ist möglich, dass weder für Fidelity Funds II noch für die Anteilinhaber ein 
Rückerstattungsanspruch auf diese Steuern besteht. 

Besteuerung der Anteilinhaber 
(i) Nicht in Luxemburg ansässige Anteilinhaber 

Nach der derzeit gültigen Gesetzeslage unterliegen nicht in Luxemburg Steueransässige in Luxemburg keiner Steuer auf 
Veräußerungsgewinne sowie keiner Quellen-, Schenkungs-, Vermögens-, Erbschafts- oder sonstigen Steuer in Bezug auf 
ihre Anteile. 

(ii) In Luxemburg ansässige Anteilinhaber (natürliche Personen) 
In Luxemburg steueransässige natürliche Personen können in Bezug auf steuerbare Ausschüttungen einen jährlichen 
Freibetrag in Höhe von bis zu 1.500 EUR (3.000 EUR für Verheiratete, die gemeinsam veranlagt werden) 
nutzen. Ausschüttungen, die über diesen jährlichen Freibetrag hinausgehen, werden zu den der Progression 
unterliegenden Einkommensteuersätzen versteuert. Der maximale Grenzsteuersatz beläuft sich 2011 auf 41,34%. 
Wenn der Anteilinhaber in Luxemburg sozialversicherungspflichtig ist, fällt darüber hinaus ein Beitrag zur 
Pflegeversicherung in Höhe von 1,4% auf die Bruttoausschüttung an. Außerdem wird ein neu eingeführter Krisenbeitrag 
von 0,8% auf die Nettoausschüttung erhoben. 
Veräußerungsgewinne, die von einem in Luxemburg steueransässigen Anteilinhaber realisiert werden, sind 
steuerbefreit, wenn 

• der Anteilsbestand an Fidelity Funds II 10% des eingezahlten Kapitals der Firma nicht übersteigt und 

• die Verkauf mindestens sechs Monate nach Erwerb erfolgt. 
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Wenn die Veräußerung andernfalls 

• innerhalb von sechs Monaten nach Erwerb erfolgt, werden die Veräußerungsgewinne (ohne Rücksicht auf die 
Höhe des Anteilsbestands) zu einem Satz von bis zu 41,34% besteuert. Wenn der Anteilinhaber in Luxemburg 
sozialversicherungspflichtig ist, fällt darüber hinaus ein Beitrag zur Pflegeversicherung in Höhe von 1,4% auf die 
steuerbaren Veräußerungsgewinne an. Außerdem wird ein neu eingeführter Krisenbeitrag von 0,8% auf die 
Nettoausschüttung erhoben. 

• nach sechs Monaten erfolgt und der Anteilsbestand 10% des eingezahlten Kapitals übersteigt, werden die 
Veräußerungsgewinne mit der Hälfte des erwähnten Satzes, d.h. bis zu 20,67%, besteuert. Hierbei kann in einem 
10-Jahres-Zeitraum ein Freibetrag in Höhe von 50.000 EUR geltend gemacht werden (das Doppelte für 
Verheiratete, die gemeinsam veranlagt werden). Wenn der Anteilinhaber in Luxemburg sozialversicherungspflichtig 
ist, fällt darüber hinaus ein Beitrag zur Pflegeversicherung in Höhe von 1,4% auf die steuerbaren 
Veräußerungsgewinne an. Außerdem wird ein neu eingeführter Krisenbeitrag von 0,8% auf die Nettoausschüttung 
erhoben. 

(iii) In Luxemburg ansässige Anteilinhaber (juristische Personen) 
Dividendenausschüttungen und Veräußerungsgewinne, die einem in Luxemburg steueransässigen Anteilinhaber, der eine 
juristische Person ist, zufallen, werden zum Gesamtsteuersatz von 28,80% versteuert (Stand: 1. Januar 2011). 

(iv) Im Vereinigten Königreich ansässige Anteilinhaber 
Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass sich Fidelity Funds II nicht als Meldefonds für die Zwecke der Offshore Funds 
(Tax) Regulations 2009 („die Regulations“) qualifiziert. Die Aufmerksamkeit eines privaten Anlegers, der in Großbritannien 
ansässig ist, wird auf Teil XIII, Kapitel II des Einkommensteuergesetzes von 2007 gelenkt, wonach unter bestimmten 
Umständen ein solcher Anleger der britischen Einkommensteuer in Bezug auf nicht ausgeschüttete Erträge unterliegt. 
Juristische Personen, die in Großbritannien ansässige Anteilinhaber sind, werden auf Teil XVII, Kapitel IV des  
Einkommen- und Körperschaftsteuergesetzes von 1988 („das Steuergesetz“) hingewiesen, wonach sie unter bestimmten 
Umständen der britischen Körperschaftsteuer in Bezug auf nicht ausgeschüttete Erträge unterliegen können. 

EU-Zinsrichtlinie 
Die EU-Ratsrichtlinie 2003/48/EC vom 3. Juni 2003 über die Besteuerung von Sparerträgen in Form von Zinsen (im Weiteren 
die „Richtlinie“) sieht vor, dass vom 1. Juli 2005 an die in einem Mitgliedstaat der EU oder bestimmten abhängigen oder 
assoziierten Territorien der Mitgliedstaaten errichteten Zahlstellen, die Sparerträge an Privatanleger mit Wohnsitz in einem 
anderen Mitgliedstaat (und je nach dem Heimatstaat der Zahlstelle möglicherweise auch an Privatanleger mit Wohnsitz in 
bestimmten abhängigen oder assoziierten Territorien von Mitgliedstaaten) ausbezahlen, verpflichtet sind, abhängig von der 
Rechtsprechung am Sitz der Zahlstelle entweder den zuständigen Finanzbehörden Einzelheiten der Zahlung und Angaben zum 
Zahlungsempfänger zu melden oder die für die Erträge anfallende Steuer einzubehalten. Österreich und Luxemburg sind für 
eine Übergangszeit berechtigt, eine Quellensteuer auf Zinserträge zu erheben. Wenn die Luxemburger Quellensteuer auf 
Zinserträge zur Anwendung kommt, würde der Steuersatz vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2011 20% betragen und sich mit 
Wirkung vom 1. Juli 2011 auf 35% erhöhen. Es bestehen jedoch Verfahren, die es erlauben, die Erhebung dieser Quellensteuer 
auf Zinserträge zu umgehen. Der Europäische Rat hat einen Entwurf zur Änderung der Richtlinie vorgelegt. Mögliche (künftige) 
Auswirkungen der EU-Zinsrichtlinie sollten daher fortlaufend überwacht werden. 
Die steuerlichen Folgen des Kaufs, der Zeichnung, des Erwerbs, Besitzes, der Umschichtung, des Verkaufs, der Rückgabe oder 
Veräußerung von Anteilen an Fidelity Funds II für den einzelnen Anteilinhaber hängen von den für ihn maßgeblichen 
Rechtsvorschriften ab. Anleger und potenzielle Anleger sollten sich in dieser Hinsicht und auch in Bezug auf einschlägige 
Devisenkontroll- und sonstige (Rechts-) Vorschriften fachkundig beraten lassen. Die Fidelity Funds II und die Anteilinhaber 
betreffenden Steuergesetze und die Besteuerungspraxis sowie die Steuersätze können sich im Zeitverlauf ändern. 
 

PERFORMANCE DES FONDS 
Die Wertentwicklung des Fonds entnehmen Sie bitte der letzten Fassung der vereinfachten Prospekte für die jeweiligen 
Teilfonds. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Anhaltspunkt für die künftigen 
Anlageergebnisse der Teilfonds oder des Investmentmanagers. 
 

GESCHÄFTSFÜHRUNG VON FIDELITY FUNDS II 
Der Verwaltungsrat und die leitenden Angestellten von Fidelity Funds II sind verantwortlich für das Management und die 
Administration; dies schließt die Verwaltung der Anlagen von Fidelity Funds II ein. 
Die Geschäftsführung hat die Pflicht, sicherzustellen, dass die Aufgaben des Investmentmanagers, der Vertriebsstelle und der 
zentralen Verwaltungsstelle jederzeit in Einklang mit dem Luxemburger Recht, der Satzung von Fidelity Funds II und dem 
aktuellen Prospekt durchgeführt werden. Die Geschäftsführung hat u. a. sicherzustellen, dass Fidelity Funds II die 
Anlagebeschränkungen (siehe Anhang A) einhält, und hat die Umsetzung der Anlagepolitik in den einzelnen Fonds 
zu überwachen. 
Die Geschäftsführung hat dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht zu erstatten und die Mitglieder des Verwaltungsrats über 
wesentlich nachteilige Folgen der Handlungen, des Investmentmanagers, der Vertriebsstelle oder der zentralen 
Verwaltungsstelle unverzüglich zu informieren. 
Der Verwaltungsrat hat FIL Fund Management Limited als Investmentmanager gemäß den Bedingungen der 
Investmentmanagement-Vereinbarung sowie Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. als Depotbank ernannt, die damit 
für die Verwahrung des Vermögens von Fidelity Funds II gemäß den Bedingungen der Depotbankvereinbarung verantwortlich 
ist. Der Verwaltungsrat hat auf FIL (Luxembourg) S.A. die Funktionen des Registerführers, der Übertragungsstelle, 
der Verwaltungsstelle und der Domizilstelle gemäß den Bedingungen des Agency-Vertrags übertragen. Einzelheiten dieser 
Verträge sowie die von Fidelity Funds II zu zahlenden Gebühren und Auslagen sind im Anhang B aufgeführt. 
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MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS 

Mitglieder des Verwaltungsrats von Fidelity Funds II sind: 
Nishith Gandhi 
Luxemburg; Leiter der Luxemburger Anlageverwaltung für FIL (Luxembourg) S.A., verantwortlich für sämtliche Aspekte der 
Fondsverwaltung, die Berichterstattung und das Projektmanagement von für Fidelity in Luxemburg registrierte SICAVs 
und FCPs. Er ist außerdem Leiter der Fondsbuchhaltung in Großbritannien. 

Charles Hutchinson 
Luxemburg; Head of Compliance von FIL Limited („FIL“) in Luxemburg, zuständig für die Benelux-Länder, die nordischen 
Länder, die Schweiz und Südeuropa. Zuvor hatte er verschiedene Controlling- und Compliance-Positionen inne, zum Beispiel 
bei der NatWest Investment Management Limited, London, als Chief Financial Officer und Compliance Officer. 

Mike Nikou 
Schweden; Managing Director Nordeuropa, Fidelity Investments International, zuständig für Vertrieb und Marketing und zuletzt 
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AON (Bain Clarkson) als Head of Financial Services tätig. 
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Großbritannien; Head of Investment Management Risk mit Verantwortung für Risikomanagementprozesse im Rahmen der 
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Anhang A 
ANLAGEBEFUGNISSE UND -BESCHRÄNKUNGEN 

Gemäß der Satzung besitzt der Verwaltungsrat weit reichende Befugnisse, die Unternehmens- und Anlagepolitik von Fidelity Funds II sowie in 
Bezug auf die Anlagen der einzelnen Fonds und die jeweils maßgeblichen Anlagebeschränkungen im Rahmen des Prinzips der Risikostreuung 
sowie der Satzung und des Luxemburger Rechts festzulegen. 
 

A. Anlagebeschränkungen 
I 1. Fidelity Funds II darf anlegen in: 
  a) übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einem zulässigen Markt notiert oder gehandelt werden; 
  b) übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten aus Neuemissionen, sofern deren Emissionsbedingungen eine 

Verpflichtung zur Beantragung der amtlichen Notierung an einem zulässigen Markt beinhalten und deren Zulassung 
innerhalb eines Jahres bewirkt wird; 

  c) Anteilen von OGAWs und/oder anderer OGAs, die ihren Sitz nicht in einem EU-Mitgliedstaat haben müssen, 
vorausgesetzt dass: 

   - diese anderen OGAs nach dem Recht eines EU-Mitgliedstaats zugelassen oder von der CSSF wie diejenigen 
Kanadas, Hongkongs, Japans, Norwegens, der Schweiz oder der Vereinigten Staaten von Amerika als 
gleichwertig anerkannt sind, 

   - das Schutzniveau der Anteilinhaber der anderen OGAs dem Schutzniveau der Anteilinhaber eines OGAWs 
gleichwertig ist und insbesondere die Vorschriften für die getrennte Verwahrung des Sondervermögens, 
die Kreditaufnahme, die Kreditgewährung, und Leerverkäufe von übertragbaren Wertpapieren und 
Geldmarktinstrumenten den Anforderungen in Richtlinie 85/611/EWG gleichwertig sind, 

   - die Geschäftstätigkeit dieser anderen OGAs Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten ist, die es 
erlauben, sich ein Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und die Transaktionen im 
Berichtszeitraum zu bilden, 

   - der OGAW oder andere OGA, dessen Anteile erworben werden sollen, nach seinen Gründungsdokumenten 
insgesamt höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen anderer OGAWs oder OGAs anlegen darf; 

  d) Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten, sofern das 
betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem von der CSSF anerkannten Land hat, zum Beispiel einem OECD- oder 
FATF-Mitgliedstaat hat; 

  e) derivativen Finanzinstrumenten, einschließlich gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente, die an einem zulässigen 
Markt gehandelt werden, und/oder derivativen Finanzinstrumenten, die im Freiverkehr gehandelt werden  
(„OTC-Derivaten“), sofern: 

   - es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne dieses Absatzes I 1. oder um Finanzindizes, Zinssätze, 
Wechselkurse oder Währungen handelt, in die ein Fonds gemäß seiner Anlageziele investieren darf; 

   - die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer Aufsicht unterliegende Institute der Kategorien sind, 
die von der Luxemburger Aufsichtsbehörde zugelassen wurden; 

   - die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit auf 
Initiative von Fidelity Funds II zum angemessenen Zeitwert veräußert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft 
glattgestellt werden können; 

  und/oder 
  f) Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem zulässigen Markt gehandelt werden und auf die unter „Definitionen“ Bezug 

genommen wird, sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente selbst Vorschriften über den Einlagen- und 
den Anlegerschutz unterliegt, und vorausgesetzt, sie werden: 

   - von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft oder der Zentralbank eines EU-Mitgliedstaats, 
der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union oder der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat 
oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat der Föderation oder von einer internationalen 
Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehört, begeben oder 
garantiert, oder 

   - von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere auf zulässigen Märkten gehandelt werden, oder 
   - von einem Kreditinstitut, das seinen Sitz in einem von der CSSF anerkannten Land hat, zum Beispiel einem  

OECD- oder FATF-Mitgliedstaat, begeben oder garantiert, oder 
   - von anderen Emittenten begeben, die einer von der CSSF zugelassenen Kategorie angehören, sofern für Anlagen 

in diesen Instrumenten Vorschriften für den Anlegerschutz gelten, die denen des ersten, des zweiten oder des 
dritten Gedankenstrichs gleichwertig sind, und sofern es sich bei dem Emittenten entweder um ein Unternehmen 
mit Kapital und Rücklagen von mindestens 10 Millionen Euro (10.000.000 Euro), das seinen Jahresabschluss nach 
den Vorschriften der Richtlinie 78/660/EWG 1. erstellt und veröffentlicht, oder um einen Rechtsträger, der innerhalb 
einer eine oder mehrere börsennotierte Gesellschaften umfassenden Unternehmensgruppe für die Finanzierung 
dieser Gruppe zuständig ist, oder um einen Rechtsträger handelt, der die wertpapiermäßige Unterlegung von 
Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von einer Bank eingeräumten Kreditlinie finanzieren soll. 

 2. Darüber hinaus kann Fidelity Funds II höchstens 10% des Nettovermögens eines Fonds in anderen als den unter 1. genannten 
übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen. 

II Fidelity Funds II darf ergänzend auch liquide Mittel halten, und zwar im Umfang von bis zu 49% des Nettovermögens eines jeden 
Fonds; dieser Prozentsatz kann in Ausnahmefällen überschritten werden, wenn der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass dies im 
Interesse der Anteilinhaber liegt. 

III 1. a) Fidelity Funds II legt höchstens 10% des Nettovermögens eines Fonds in übertragbaren Wertpapieren oder 
Geldinstrumenten ein und desselben Emittenten an. 

  b) Fidelity Funds II legt höchstens 20% des Nettovermögens eines Fonds in Einlagen bei ein und derselben Einrichtung an. 
  c) Das Ausfallrisiko eines Fonds bei Geschäften mit OTC-Derivaten darf folgende Sätze nicht überschreiten: Wenn die 

Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne von I 1. d) oben ist, 10% seines Nettovermögens und ansonsten 5% 
des Nettovermögens. 

 2. Jedoch darf der Gesamtwert der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei denen Fidelity 
Funds II im Namen eines Fonds jeweils mehr als 5% des Nettovermögens anlegt, 40% des Werts des Nettovermögens dieses 
Fonds nicht überschreiten. 

  Diese Begrenzung findet keine Anwendung auf Einlagen und auf Geschäfte mit OTC-Derivaten, die mit Finanzinstituten getätigt 
werden, welche einer Aufsicht unterliegen. 

  Ungeachtet der Einzelobergrenzen des Absatzes 1. darf Fidelity Funds II für einen Fonds bei ein und demselben Emittenten 
höchstens 20% seines Nettovermögens in einer Kombination aus: 

   - von dieser Einrichtung begebenen Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten und/oder  
   - einlagen bei dieser Einrichtung und/oder 
   - von dieser Einrichtung erworbenen OTC-Derivaten investieren. 
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 3. Die in Absatz 1. a) genannte Obergrenze von 10% erhöht sich auf höchstens 35%, wenn die übertragbaren Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem anderen zulässigen Staat oder 
von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben 
oder garantiert werden. 

 4. Die in Absatz 1. a) genannte Obergrenze von 10% erhöht sich auf höchstens 25%, wenn die Schuldverschreibungen von einem 
Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat begeben werden, das aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber 
dieser Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt. Insbesondere müssen die Erträge aus der 
Emission dieser Schuldverschreibungen gemäß den gesetzlichen Vorschriften in Vermögenswerten angelegt werden, die 
während der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich daraus ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken 
und vorrangig für die beim Ausfall des Emittenten fällig werdende Rückzahlung des Kapitals und der Zinsen bestimmt sind. 

  Legt ein Fonds mehr als 5% seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen im Sinne dieses Unterabsatzes an, die von ein 
und demselben Emittenten begeben werden, so darf der Gesamtwert dieser Anlagen 80% des Wertes des Nettovermögens des 
Fonds nicht überschreiten. 

  Unbeschadet der vorstehenden Vorkehrungen ist es Fidelity Funds II gestattet, bis zu 100% des Nettovermögens eines 
Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten 
verschiedener Emissionen anzulegen, die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder 
Behörden oder einem anderen OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, 
denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden, sofern dieser Fonds 
Wertpapiere im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen hält und die Wertpapiere aus ein und 
derselben Emission 30% des Gesamtbetrags des Nettovermögens dieses Fonds nicht überschreiten dürfen. 

 5. Die in den Absätzen 3. und 4. genannten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden bei der Anwendung 
der in Absatz 2 vorgesehenen Anlagegrenze von 40% nicht berücksichtigt. 

  Die in den Absätzen 1., 2., 3. und 4. genannten Grenzen dürfen nicht kumuliert werden; daher dürfen Anlagen in übertragbaren 
Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten ein und desselben Emittenten oder in Einlagen bei diesem Emittenten oder in 
Derivaten desselben in keinem Fall 35% des Nettovermögens eines Fonds übersteigen. 

  Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des konsolidierten Abschlusses im Sinne der Richtlinie 83/349/EWG oder 
nach den anerkannten internationalen Rechnungslegungsvorschriften derselben Unternehmensgruppe angehören, sind bei der 
Berechnung der in diesem Absatz III. vorgesehenen Anlagegrenzen als ein einziger Emittent anzusehen. 

  Fidelity Funds II ist es gestattet, dass Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten ein und derselben 
Unternehmensgruppe zusammen 20% des Nettovermögens eines Fonds erreichen. 

IV 1. Unbeschadet der in Absatz V festgelegten Anlagegrenzen werden die in Absatz III genannten Obergrenzen für Anlagen in Aktien 
und/oder Schuldtiteln ein und desselben Emittenten auf höchstens 20% angehoben, wenn es Ziel der Anlagestrategie eines 
Fonds ist, einen bestimmten Aktien- oder Schuldtitelindex nachzubilden; Voraussetzung hierfür ist, dass die Zusammensetzung 
des Index hinreichend diversifiziert ist, der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellt, auf den er sich bezieht, 
und der Index in angemessener Weise veröffentlicht und in der Anlagestrategie des betreffenden Fonds offengelegt wird. 

 2. Die in Absatz 1. festgelegte Grenze wird auf höchstens 35% angehoben, sofern dies aufgrund außergewöhnlicher 
Marktbedingungen gerechtfertigt ist, und zwar insbesondere auf geregelten Märkten, auf denen bestimmte Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente stark dominieren. Eine Anlage bis zu dieser Obergrenze ist nur bei einem einzigen Emittenten möglich. 

V 1. Fidelity Funds II darf keine Aktien erwerben, die mit einem Stimmrecht verbunden sind, das es ihm ermöglicht, einen 
nennenswerten Einfluss auf die Geschäftsführung eines Emittenten auszuüben. 

 2. Fidelity Funds II darf höchstens erwerben: 
   - 10% der stimmrechtslosen Aktien ein und desselben Emittenten, 
   - 10% der Schuldverschreibungen ein und desselben Emittenten, 
   - 10% der Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten. 
 3. Die unter dem zweiten und dem dritten Gedankenstrich vorgesehenen Anlagegrenzen brauchen beim Erwerb nicht eingehalten 

zu werden, wenn sich der Bruttobetrag der Schuldtitel oder der Geldmarktinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht 
berechnen lässt. 

  Die Vorkehrungen in Absatz V sind nicht anzuwenden auf übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem 
EU-Mitgliedstaat oder dessen öffentlichen Gebietskörperschaften oder einen Drittstaat oder internationalen Organismen  
öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. 

  Diese Vorkehrungen gelten ferner nicht für Aktien, die Fidelity Funds II an dem Kapital einer Gesellschaft eines Drittstaates 
besitzt, die ihr Vermögen im wesentlichen in Wertpapieren von Emittenten anlegt, die in diesem Staat ansässig sind, wenn eine 
derartige Beteiligung für Fidelity Funds II aufgrund der Rechtsvorschriften dieses Staates die einzige Möglichkeit darstellt, 
Anlagen in Wertpapieren von Emittenten dieses Staates zu tätigen. Diese Ausnahmeregelung gilt jedoch nur unter der 
Voraussetzung, dass die Gesellschaft des Drittstaates in ihrer Anlagenpolitik die in den Absätzen III, V 1. und 2. und VI 
festgelegten Grenzen nicht überschreitet. 

  Die vorstehend genannten Obergrenzen sind schließlich nicht anzuwenden auf die von einem Fonds gehaltene Anteile am 
Kapital von Tochtergesellschaften, die im Niederlassungsstaat der Tochtergesellschaft lediglich und ausschließlich für Fidelity 
Funds II oder diesen Fonds bestimmte Verwaltungs-, Beratungs- oder Vertriebstätigkeiten im Hinblick auf den Rückkauf von 
Anteilen auf Wunsch der Anteilseigner ausüben. 

VI 1. Fidelity Funds II darf Anteile von OGAWs und/oder anderen OGAs im Sinne des Absatzes I. 1. Buchstabe c) erwerben, sofern 
er höchstens 10% des Nettovermögens eines Fonds in Anteilen ein und desselben OGAW bzw. anderen OGAs anlegt. 
Insgesamt investiert Fidelity Funds II höchstens 10% seines Vermögens in Anteile von OGAWs oder anderen OGAs. 

  Für den Zweck der Anwendung dieser Anlageobergrenze gilt bei einem OGA mit mehreren Teilfonds jeder Teilfonds als ein 
separater Emittent, sofern die verschiedenen Teilfonds gegenüber Drittparteien den Grundsatz der Trennung der 
Verpflichtungen gewährleisten. 

 2. In den Fällen, in denen Fidelity Funds II Anteile eines anderen OGAW und/oder anderen OGAs erworben hat, müssen die 
Anlagewerte des betreffenden OGAW oder anderen OGAs in Bezug auf die in III genannten Anlagebeschränkungen nicht 
berücksichtigt werden. 

 3. Erwirbt Fidelity Funds II Anteile von OGAWs und/oder anderen OGAs, die direkt oder durch Bevollmächtigung vom 
Investmentmanager oder einem anderen Unternehmen verwaltet werden, mit dem der Investmentmanager durch eine 
gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, so dürfen 
Fidelity Funds II für die Zeichnung oder den Rückkauf von Anteilen dieser OGAWs und/oder anderen OGAs keine Gebühren 
berechnet werden. 

  Legt ein Fonds einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Anteilen von OGAWs und/oder anderen OGAs an, die mit Fidelity 
Funds II wie vorstehend erwähnt verbunden sind, so dürfen die Verwaltungsgebühren (ohne etwaige erfolgsabhängige 
Gebühren), die dieser Fonds und der betreffende OGAW oder andere OGA zu tragen haben, insgesamt 3% des jeweiligen 
verwalteten Nettovermögens nicht übersteigen. Im Jahresbericht hat Fidelity Funds II anzugeben, wie hoch die 
Verwaltungsgebühren sind, die der Fonds einerseits und der OGAW und/oder andere OGA, in die er investiert, andererseits in 
der jeweiligen Periode zu tragen haben. 

 4. Fidelity Funds II darf nicht mehr als 25% der Anteile ein und desselben OGAW oder anderen OGA erwerben. Diese Obergrenze 
braucht beim Erwerb nicht eingehalten zu werden, wenn sich der Nettobetrag der ausgegebenen Anteile zum Zeitpunkt des Erwerbs 
nicht berechnen lässt. Bei OGAWs oder anderen OGAs mit mehreren Teilfonds kommt diese Anlagebeschränkung zur Anwendung, 
indem die ausgegebenen Anteile aller Teilfonds des betreffenden OGAW oder anderen OGA zusammen berücksichtigt werden. 
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VII Fidelity Funds II stellt für jeden Fonds sicher, dass das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko das Nettovermögen des jeweiligen 
Fonds nicht überschreitet. Das Gesamtrisiko eines Fonds wird daher 200% seines gesamten Nettovermögens nicht übersteigen. 
Außerdem darf dieses Gesamtrisiko nicht um mehr als 10% durch vorübergehende Kreditaufnahmen (im Sinne von Abschnitt B. 2. 
weiter unten) erhöht werden, so dass es unter keinen Umständen 210% des gesamten Nettovermögens eines Fonds übersteigen darf. 

 Bei der Berechnung des Risikos werden der Marktwert der Basiswerte, das Ausfallrisiko, vorhersehbare Marktbewegungen und die 
Liquidationsfrist der Positionen berücksichtigt. Dies gilt auch für die folgenden Unterabsätze. 

 Wenn Fidelity Funds II Anlagen in Derivaten tätigt, darf das Risiko der Basiswerte die in vorstehendem Absatz III angegebenen 
Anlagegrenzen insgesamt nicht überschreiten. Wenn Fidelity Funds II in indexbasierten Finanzderivaten anlegt, müssen diese Anlagen 
bei den Anlagegrenzen in Absatz III nicht berücksichtigt werden. 

 Wenn ein Derivat in ein übertragbares Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument eingebettet ist, muss es hinsichtlich der Einhaltung der 
Vorschriften des vorliegenden Absatzes berücksichtigt werden. 

VIII 1. Fidelity Funds II darf auf Rechnung eines Fonds keine Kredite aufnehmen, die 10% des Nettovermögens des jeweiligen Fonds 
übersteigen, sofern derartige Kreditaufnahmen von Banken erfolgen und es sich nur um vorübergehende Kredite handelt. 
Fidelity Funds II darf jedoch Fremdwährungen durch ein Back-to-Back-Darlehen erwerben. 

 2. Fidelity Funds II darf keine Kredite gewähren oder für Dritte als Garant einstehen. 
  Diese Anlagebeschränkung steht nicht dem Erwerb von noch nicht voll eingezahlten übertragbaren Wertpapieren, 

Geldmarktinstrumenten oder anderen in I., 1. c), e) und f) genannten, noch nicht voll eingezahlten Finanzinstrumenten durch 
Fidelity Funds II entgegen. 

 3. Fidelity Funds II darf keine Leerverkäufe von übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder anderen 
Finanzinstrumenten tätigen. 

 4. Fidelity Funds II darf weder bewegliche noch unbewegliche Güter erwerben. 
 5. Fidelity Funds II darf weder Edelmetalle noch Zertifikate auf dieselben erwerben. 
IX 1. Fidelity Funds II braucht die in diesem Kapitel vorgesehenen Anlagegrenzen bei der Ausübung von Bezugsrechten, die an 

übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente geknüpft sind, die Teil seines Sondervermögens sind, nicht einzuhalten. 
Unbeschadet ihrer Verpflichtung, auf die Einhaltung des Grundsatzes der Risikostreuung zu achten, können neu aufgelegte 
Fonds während eines Zeitraums von sechs Monaten nach ihrer Errichtung von den Absätzen III, IV und VI 1., 2 und 3 
abweichen. 

 2. Werden die in Absatz 1. genannten Grenzen von Fidelity Funds II unbeabsichtigt oder infolge der Ausübung der Bezugsrechte 
überschritten, so hat dieser bei seinen Verkäufen als vorrangiges Ziel die Normalisierung dieser Lage unter Berücksichtigung 
der Interessen der Anteilinhaber anzustreben. 

 3. Soweit ein Emittent ein Rechtssubjekt mit mehreren Teilfonds ist, deren Vermögen ausschließlich den Anlegern und den 
Gläubigern der Teilfonds, deren Ansprüche im Zusammenhang mit der Auflegung, Führung oder Liquidation dieses Teilfonds 
entstanden sind, zusteht, wird jeder Teilfonds bei Anwendung der in den Absätzen III, IV und VI ausgeführten Vorschriften für 
die Risikostreuung als ein separater Emittent betrachtet. 

B. Sonstige Anlagebeschränkungen 
 Fidelity Funds II darf ferner nicht: 
 1. Geld aufnehmen, ausgenommen davon sind kurzfristige Kreditaufnahmen zum Zweck der Rücknahme von Anteilen, der 

Zahlung von Ausgaben von Fidelity Funds II oder zur Bezahlung von Kapitalanlagen vor dem Eingang ausstehender 
Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen, wobei die Obergrenze von 10% des Gesamtwerts des Nettovermögens von Fidelity 
Funds II einzuhalten ist; 

 2. Vermögensgegenstände von Fidelity Funds II als Sicherheit für Schulden verpfänden, belasten oder in anderer Weise 
übertragen, außer wenn dies in Verbindung mit erlaubten Kreditaufnahmen (innerhalb der Grenze von 10%) notwendig ist. 
Fidelity Funds II darf jedoch Vermögensgegenstände absondern oder verpfänden, wenn dies erforderlich ist, um Einschüsse 
zum Zwecke des Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten und Transaktionen, die unter dem nachstehenden Buchstaben 
D genauer beschrieben werden, zu leisten; 

 3. Wertpapiere einer anderen Gesellschaft fest übernehmen oder an deren Vermarktung teilnehmen, außer wenn dies als 
Anleger geschieht; 

 4. Darlehen vergeben oder für Verpflichtungen von Dritten eine Garantie übernehmen. Fidelity Funds II darf jedoch der Depotbank 
oder mit deren Zustimmung auch anderen Banken oder Einlageeinrichtungen Einlagen gewähren und Schuldtitel halten. 
Wertpapierleihe gilt nicht als Darlehen im Sinne dieser Bestimmung; 

 5. Optionsscheine oder andere Zeichnungsrechte für Anteile an Fidelity Funds II an die Anteilinhaber oder an Dritte ausgeben; 
 6. Von oder an bestellte(n) Investmentmanager(n) oder Anlageberater(n) von Fidelity Funds II oder von oder an mit diesen 

verbundene(n) Personen (wie nachstehend in Abschnitt „Verschiedenes“ in Teil II dieses Teilfonds-Prospekts definiert) außer 
mit Zustimmung des Verwaltungsrats Portefeuilleanlagen kaufen, verkaufen, leihen oder verleihen oder mit diesen Personen 
andere Transaktionen vornehmen; 

 7. Dokumente erwerben, die Rechte an Handelsgütern verbriefen. 

C. Verfahren des Risikomanagements 
 Fidelity Funds II verwendet einen Risikomanagementprozess, der es jederzeit ermöglicht, das Risiko der Positionen und deren Beitrag 

zum Gesamtrisikoprofil der einzelnen Fonds zu überwachen und zu messen. Sofern anwendbar, wird Fidelity Funds II einen Prozess für 
die akkurate und unabhängige Bewertung der OTC-Derivative einsetzen. Das Regelwerk für das Risikomanagement ist auf Verlagen 
am Geschäftssitz von Fidelity Funds II erhältlich. 

D.  Wertpapierausleih- und –entleihgeschäfte und Pensionsgeschäfte 
 In dem vom Gesetz von 2002 sowie jeglichen gegenwärtigen oder künftigen damit zusammenhängenden Luxemburger Gesetzen oder 

Durchführungsbestimmungen, Rundschreiben und CSSF-Positionspapieren (die „Vorschriften“), insbesondere den Bestimmungen (i) in 
Artikel 11 der Verordnung von 2008 betreffend bestimmte Definitionen des Gesetzes von 2002 und (ii) des CSSF-Rundschreibens 
08/356 betreffend auf Organismen für gemeinsame Anlagen anwendbare Regelungen, wenn sie auf bestimmte Techniken und 
Instrumente zurückgreifen, die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zum Gegenstand haben, (in der jeweils geltenden Fassung 
dieser Vorschriften) erlaubten höchstzulässigen Umfange und innerhalb der darin gesetzten Grenzen kann jeder Fonds zum Zwecke 
der effizienten Portfolioverwaltung (a) entweder als Pensionsnehmer oder als Pensionsgeber unechte Wertpapierpensionsgeschäfte 
(opérations à réméré) und echte Wertpapierpensionsgeschäfte (operations de prise/mise en pension) schließen und (b) 
Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Eine Zusammenfassung der Vorschriften ist am Sitz von Fidelity Funds II erhältlich.  

 In keinem Fall darf der Einsatz dieser Geschäfte durch einen Fonds zu einer Änderung seines in dem Prospekt dargestellten 
Anlageziels oder zur Eingehung weiterer, sein in dem Prospekt beschriebenes Risikoprofil übersteigender Risiken führen.  

 Fidelity Funds II wird darauf achten, dass der Umfang dieser Geschäfte auf einem solchen Niveau bleibt, dass es jederzeit möglich ist, 
den Rücknahmeverpflichtungen nachzukommen. 

 Die Kontrahenten dieser Geschäfte müssen Aufsichtsregelungen unterliegen, die die CSSF als den vom Gemeinschaftsrecht 
vorgesehenen Regelungen gleichwertig ansieht, und auf solche Geschäfte spezialisiert sein. 
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 Die Sicherheit für Wertpapierleihgeschäfte muss in folgender Form geleistet werden: (i) liquide Mittel (d.h. Bargeld und Bankzertifikate 
mit kurzer Laufzeit gemäß der Definition durch die Ratsrichtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007) und äquivalente Mittel (einschließlich 
Akkreditive und einer auf erstes Anfordern zahlbaren Garantie, die von einem erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen 
Kreditinstitut begeben wird); (ii) Schuldverschreibungen, die von einem Mitgliedstaat der OECD oder seinen Gebietskörperschaften oder 
von supranationalen Einrichtungen und Organismen auf gemeinschaftlicher, regionaler oder internationaler Ebene begeben oder 
garantiert werden; (iii) Aktien oder Anteile, die von Geldmarkt-OGAs ausgegeben werden, die den Nettoinventarwert täglich berechnen 
und mit einem AAARating oder einem gleichwertigen Rating eingestuft werden; (iv) Aktien oder Anteile, die von OGAWs ausgegeben 
werden, die in erster Linie in die nachstehend unter Ziffer (v) und (vi) aufgeführten Schuldverschreibungen/Aktien anlegen; 
(v) Schuldverschreibungen, die von erstklassigen Emittenten begeben oder garantiert werden und eine angemessene Liquidität 
bieten; oder (vi) Aktien, die an einem geregelten Markt oder an einer Börse in einem Mitgliedstaat der OECD notiert sind oder gehandelt 
werden, wenn diese in einem wichtigen Index enthalten sind. Gegenstand eines unechten Wertpapierpensionskaufs oder eines echten 
Pensionsgeschäfts zum Kauf von Wertpapieren können nur die unter Ziffer (i), (ii), (iii), (v) und (vi) genannten Wertpapiere sein. 

 Von Fidelity Funds II in Form von Bargeld erhaltene Sicherheiten für diese Geschäfte werden nicht wiederangelegt, es sei denn, 
dies wird einem bestimmten Fonds in dem Prospekt ausdrücklich erlaubt. In diesem Fall können von diesem Fonds in Form von Bargeld 
erhaltene Sicherheiten für diese Geschäfte im Einklang mit den Anlagezielen dieses Fonds wiederangelegt werden in: (a) Aktien oder 
Anteile von Geldmarkt-OGAs, die täglich einen Nettoinventarwert berechnen und mit einem AAARating oder einem gleichwertigen 
Rating eingestuft werden, (b) Bankeinlagen mit kurzer Laufzeit, (c) Geldmarktinstrumente gemäß der Definition in der oben genannten 
Verordnung von 2008, (d) Schuldverschreibungen mit kurzer Laufzeit, die von einem EU-Mitgliedstaat, der Schweiz, Kanada, Japan 
oder den USA oder ihren Gebietskörperschaften oder von supranationalen Einrichtungen und Organismen auf gemeinschaftlicher, 
regionaler oder internationaler Ebene begeben oder garantiert werden, (e) Schuldverschreibungen, die von erstklassigen Emittenten 
begeben oder garantiert werden und eine angemessene Liquidität bieten, und (f) echte Pensionsgeschäfte zum Kauf von Wertpapieren 
gemäß den in Ziffer I.C.a) des oben genannten CSSF-Rundschreibens beschriebenen Bestimmungen. Diese Wiederanlage wird bei der 
Berechnung des Gesamtrisikos jedes betreffenden Fonds berücksichtigt, insbesondere, wenn sie eine Hebelwirkung entfaltet. 

E. Verschiedenes 
 1. Bei der Ausübung von Bezugsrechten aus Wertpapieren, die Teil des Vermögens von Fidelity Funds II bilden, ist Fidelity 

Funds II an die oben aufgeführten Prozentgrenzen für Anlagen nicht gebunden. 
 2. Diese Beschränkungen gelten für jeden einzelnen Fonds ebenso wie für Fidelity Funds II insgesamt. 
 3. Wenn die oben aufgeführten Prozentgrenzen für Anlagen als Folge von Ereignissen oder Handlungen nach dem jeweiligen 

Erwerbsvorgang, die nicht der Kontrolle von Fidelity Funds II unterliegen, oder aufgrund der Ausübung von Bezugsrechten aus 
Wertpapieren, die von Fidelity Funds II gehalten werden, überschritten werden, wird Fidelity Funds II unter Beachtung der 
Interessen der Anteilinhaber der Veräußerung dieser Wertpapiere in dem Umfang, in dem sie diese Prozentsätze übersteigen, 
beim Verkauf von Wertpapieren Vorrang einräumen. Sind die vorstehenden Prozentsätze jedoch niedriger als die nach 
Luxemburger Recht geltenden Prozentsätze, braucht Fidelity Funds II der Veräußerung dieser Wertpapiere keinen Vorrang 
einzuräumen, solange nicht diese höheren gesetzlichen Grenzen überschritten sind und auch dann nur hinsichtlich der 
Überschreitung der höheren Grenze. 

 4. Bei der Anlage von Barguthaben und anderer liquider Mittel verfolgt Fidelity Funds II eine Politik der Risikostreuung. 
 5. Fidelity Funds II wird weder Immobilien noch darauf gerichtete Optionsrechte oder Beteiligungen kaufen oder verkaufen. Fidelity 

Funds II kann jedoch in Wertpapieren anlegen, die durch Immobilien oder Immobilienbeteiligungen gesichert sind oder von 
Gesellschaften ausgegeben werden, die in Immobilien oder Immobilienbeteiligungen anlegen. 

 6. „Verbundene Person“ bedeutet im Hinblick auf Anlageberater, Investmentmanager, Depotbank und Anteilsvertriebsstellen: 
  a) eine (natürliche oder juristische) Person, die direkt oder indirekt 20% oder mehr des Kapitals einer dieser Gesellschaften 

besitzt oder direkt oder indirekt mindestens 20% der Gesamtstimmen in einer dieser Gesellschaften ausüben kann; 
  b) eine (natürliche oder juristische) Person, die von einer Person, die eine oder beide der oben unter a) genannten 

Voraussetzungen erfüllt, kontrolliert wird; 
  c) eine Gesellschaft, von deren Stammkapital zusammengerechnet mindestens 20% direkt oder indirekt durch 

Anlageberater, Investmentmanager oder Anteilsvertriebsstelle(n) gehalten wird; ferner jede Gesellschaft, von deren 
Gesamtstimmen zusammengerechnet mindestens 20% direkt oder indirekt durch Anlageberater, Investmentmanager 
oder Anteilsvertriebsstelle(n) ausgeübt werden können; und 

  d) ein Verwaltungsratsmitglied oder leitender Angestellter eines Anlageberaters, des Investmentmanagers oder einer 
Anteilsvertriebsstelle oder einer verbundenen Person dieser Gesellschaft gemäß obiger Definition in a), b) oder c). 

 7. Der Investmentmanager und jede seiner verbundenen Personen können Transaktionen mit oder durch Vertretung einer anderen Person 
durchführen, mit welcher der Investmentmanager oder eine seiner verbundenen Personen eine Vereinbarung getroffen hat, wonach 
diese Partei von Zeit zu Zeit für den Investmentmanager oder für die mit diesen verbundenen Personen Güter, Dienstleistungen oder 
andere Vergünstigungen wie z.B. Research- und Beratungsdienstleistungen, Computer-Hardware in Verbindung mit spezieller Software 
oder mit Dienstleistungen im Bereich des Research sowie der Messung des Anlageerfolgs zur Verfügung stellt oder liefert, bei denen 
man aufgrund ihrer Natur erwarten kann, dass ihre Zurverfügungstellung Fidelity Funds II insgesamt zugute kommt und zu einer 
Verbesserung der Performance von Fidelity Funds II sowie der Leistungen des Investmentmanagers oder jeder seiner verbundenen 
Personen bei der Erbringung von Leistungen für Fidelity Funds II beiträgt; für diese Güter oder Leistungen werden keine direkten 
Zahlungen geleistet, sondern der Investmentmanager oder seine verbundenen Personen platzieren im Gegenzug Geschäfte bei dieser 
Partei. Um jeden Zweifel auszuschließen, dürfen diese Güter und Dienstleistungen nicht aus Reisen, Unterkunft, Unterhaltung, 
Verwaltungsgütern oder Dienstleistungen im allgemeinen Sinne, allgemeine Büroausstattung oder -räume, Mitgliedsbeiträgen, 
Gehaltszahlungen an Angestellte oder direkten Geldzuwendungen bestehen. 

 8. Weder der Investmentmanager noch irgendeine seiner verbundenen Personen werden Vorteile in Form etwaiger Nachlässe aus 
Barprovisionen (die eine Rückzahlung von Barprovisionen durch einen Broker oder Händler an den Investmentmanager 
und/oder eine seiner verbundenen Personen darstellen) einbehalten, die von einem solchen Broker oder Händler in Bezug auf 
ein vom Investmentmanager für oder im Namen von Fidelity Funds II bei ihm getätigtes Geschäft gezahlt wurden oder noch zu 
zahlen sind. Jeder derartige Barprovisionsnachlass von einem dieser Broker oder Händler ist vom Investmentmanager und 
seinen verbundenen Personen für Rechnung von Fidelity Funds II zu verwahren. Die Höhe der Maklergebühren wird die 
üblichen Maklergebühren nicht übersteigen. Alle Geschäfte werden zu optimalen Ergebnissen ausgeführt. 

F. Zusätzliche länderspezifische Anlagebeschränkungen 
 Die in Taiwan angebotenen und verkauften Fonds unterliegen folgenden zusätzlichen Beschränkungen: 
 1. Soweit keine Befreiung durch die Financial Supervisory Commission of the Executive Yuan („FSC“) vorliegt, darf der 

Gesamtwert der offenen Long-Positionen auf Derivate, die von jedem Fonds gehalten werden, zu keinem Zeitpunkt 40% (bzw. 
einen anderen von der FSC jeweils festgelegten Prozentsatz) des Nettoinventarwerts des Fonds übersteigen, und der 
Gesamtwert der offenen Short-Positionen auf Derivate, die von jedem Fonds gehalten werden, darf zu keinem Zeitpunkt den 
gesamten Marktwert der entsprechenden vom Fonds gehaltenen Wertpapiere übersteigen; 

 2. Der Fonds darf nicht in Gold, Kassawaren oder Immobilien investieren; 
 3. Die Bestände jedes Fonds an Wertpapieren, die an Börsen auf dem Festland China notiert sind, dürfen zu keinem Zeitpunkt 

10% (bzw. einen anderen von der FSC jeweils festgelegten Prozentsatz) des Nettoinventarwerts des Fonds übersteigen; 
 4. Die Gesamtanlage in jeden Fonds von in Taiwan ansässigen Anlegern darf einen bestimmten von der FSC jeweils festgelegten 

Prozentsatz nicht übersteigen; und 

 5. Der taiwanesische Wertpapiermarkt darf keine vornehmliche Anlageregion im Portfolio jedes Fonds darstellen. 
Der Anlagebetrag jedes Fonds im Wertpapiermarkt von Taiwan darf einen bestimmten von der FSC jeweils festgelegten 
Prozentsatz nicht übersteigen. 
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Anhang B 
DARSTELLUNG DER GESCHÄFTSFÜHRUNG 

MANAGEMENT UND VERWALTUNG 
Investmentmanager 
Fidelity Funds II hat mit einer Abtretungsvereinbarung der Investmentmanagement-Vereinbarung vom 31. Juli 2000 zwischen Fidelity Funds II und 
FIL („Investmentmanagement-Vereinbarung“) FIL Fund Management Limited („Investmentmanager“) beauftragt, die laufende Anlageverwaltung 
eines jeden Fonds unter der Aufsicht und Kontrolle des Verwaltungsrats wahrzunehmen und ferner statistische und andere verwandte 
Dienstleistungen zu erbringen. Der Investmentmanager ist befugt, für Fidelity Funds II zu handeln und Vertreter, Makler und Händler zur 
Abwicklung von Transaktionen auszuwählen. Der Investmentmanager stellt dem Verwaltungsrat auch Berichte zur Verfügung, die dieser verlangt. 
Der Investmentmanager kann ferner Anlageverwaltungs- und Beratungsleistungen für andere Fidelity Investmentfonds und Investment Trusts 
sowie für institutionelle und private Anleger erbringen. 
Der Investmentmanager kann Anlageberatung von jeder verbundenen Person (einer Gesellschaft innerhalb der Fidelity-Organisation) 
des Investmentmanagers in Anspruch nehmen und ihrem Inhalt entsprechend handeln. Er kann seine Funktionen, Pflichten und Aufgaben mit 
Hilfe einer verbundenen Person (wie definiert) ausführen oder durch sie ausführen lassen. Der Investmentmanager bleibt dabei für die 
ordnungsgemäße Ausführung dieser Verantwortlichkeiten durch diese Gesellschaft verantwortlich. 

Managementgebühr 
Fidelity Funds II zahlt dem Investmentmanager eine Gebühr, die getrennt für jeden Fonds berechnet wird, täglich in der Referenzwährung aufläuft 
und monatlich, normalerweise in US-Dollar, zu den folgenden Sätzen gezahlt wird: für Währungsfonds bis zu 1,00% p.a. des Werts 
des Nettovermögens. 
Der Investmentmanager kann nach eigenem Ermessen auf Gebühren hinsichtlich eines jeden Fonds ganz oder teilweise verzichten. 
Die Gebühr kann gelegentlich für jeden Fonds erhöht werden. Dabei dürfen jedoch die Gesamtgebühren einen Jahressatz von 2,00% des Werts 
des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen und die gesamten Gebühren und Ausgaben eines Währungsfonds dürfen einen Jahressatz 
von 1,25% des Werts des Nettovermögens jedes Währungsfonds nicht übersteigen. Jede Erhöhung muss den Anteilinhabern mindestens drei 
Monate vorher in der Form, wie sie auch für Bekanntmachungen von Versammlungen vorgesehen ist, mitgeteilt werden, wobei jedoch alle 
Gebühren und Ausgaben, die jedem Währungsfonds zugerechnet werden, auf 1,25% des durchschnittlichen Gesamtnettovermögens 
begrenzt sind. 
Der Investmentmanager trägt alle Kosten, die ihm und etwaigen verbundenen Personen im Zusammenhang mit den von ihm für Fidelity Funds II 
geleisteten Diensten entstehen. Maklerprovisionen, Transaktionsgebühren und andere betriebliche Aufwendungen von Fidelity Funds II werden 
von Fidelity Funds II gezahlt. 

Kündigung oder Änderung 
Die Investmentmanagement-Vereinbarung wurde für einen Zeitraum von 30 Jahren ab dem Datum der Sitzverlegung von Fidelity Funds II 
(31. Juli 2000) abgeschlossen. Sie kann zuvor von beiden Seiten mit einer Frist von 90 Tagen schriftlich gekündigt werden. 
Solange Anteile an Fidelity Funds II zum Vertrieb in Hongkong zugelassen sind, kann Fidelity Funds II die Investmentmanagement-Vereinbarung 
mit einer Frist von 30 Tagen schriftlich kündigen, wenn der Investmentmanager liquidiert wird, insolvent ist oder ein Verwalter über dessen 
Vermögen bestellt wird oder wenn der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass ein Wechsel des Investmentmanagers im Interesse der Anteilinhaber 
wünschenswert ist (eine solche Kündigung bedarf auf Verlangen des Investmentmanagers der Zustimmung der Securities and Futures 
Commission). Die Kündigung bedarf der Zustimmung einer Zweidrittelmehrheit einer Versammlung der Anteilinhaber, bei der zwei Drittel der 
Anteile anwesend oder vertreten sind und ihr Stimmrecht ausüben. 
Die Investmentmanagement-Vereinbarung kann durch Vereinbarung zwischen dem Investmentmanager und Fidelity Funds II, vertreten durch ihre 
jeweiligen Verwaltungsräte, geändert werden. Fidelity Funds II darf jedoch die Gebühr für den Investmentmanager nicht auf einen Satz von 
über 2,00% und für einen Währungsfonds ohne Zustimmung einer ordentlichen Versammlung der Anteilinhaber nicht auf einen Gesamtsatz von 
über 1,25% erhöhen und die Kündigungsbestimmungen der Investmentmanagement-Vereinbarung nur durch einen mit Zweidrittelmehrheit 
gefassten Beschluss einer Anteilinhaberversammlung ändern, bei der die Inhaber von mindestens zwei Dritteln der Anteile anwesend oder 
vertreten sind und ihr Stimmrecht ausüben. 
Wird die Investmentmanagement-Vereinbarung aus irgendeinem Grunde gekündigt, so hat Fidelity Funds II auf Verlangen des 
Investmentmanagers den Namen so zu ändern, dass „Fidelity“ oder eine andere auf den Investmentmanager hinweisende Bezeichnung nicht 
mehr darin enthalten ist. 

Depotbank 
Fidelity Funds II hat Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. („Depotbank“) durch eine Depotbank-Vereinbarung vom 31. Juli 2000 zur 
Depotbank von Fidelity Funds II ernannt und damit beauftragt, Fidelity Funds II gesamtes Bar-, Wertpapier- und sonstiges Vermögen für Fidelity 
Funds II zu verwahren. Die Depotbank kann andere Banken und Finanzinstitutionen mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen von 
Fidelity Funds II beauftragen. Die Depotbank hat alle Pflichten einer Depotbank zu erfüllen, die in Artikel 34 des Luxemburger Gesetzes vom 
20. Dezember 2002 vorgeschrieben sind. Bei der Depotbank handelt es sich um eine Bank, die als Société Anonyme nach den Gesetzen des 
Großherzogtums Luxemburg am 9. Februar 1989 gegründet wurde und anschließend in eine Société Commandite par Actions umgewandelt 
wurde. Die Depotbank ist eine Tochtergesellschaft von Brown Brothers Harriman & Co. 
Fidelity Funds II zahlt der Depotbank eine monatliche Depotbankgebühr, die sich nach dem Wert des Nettovermögens von Fidelity Funds II am 
letzten Geschäftstag eines jeden Monats bemisst und deren Höhe von der Depotbank und Fidelity Funds II unter Berücksichtigung der in 
Luxemburg üblichen Sätze von Zeit zu Zeit vereinbart wird. Transaktionsgebühren und angemessene Auslagen und Spesen, die bei der 
Depotbank oder bei anderen Banken und Finanzeinrichtungen, denen die Verwahrung von Vermögensgegenständen von Fidelity Funds II 
anvertraut ist, anfallen, werden von Fidelity Funds II getragen. Die Höhe der für diese Dienstleistung von Fidelity Funds II gezahlten Gebühr richtet 
sich nach den Märkten, in denen das Vermögen von Fidelity Funds II angelegt wird, und liegt in der Regel zwischen 0,003% des Nettovermögens 
von Fidelity Funds II in entwickelten Märkten und 0,35% des Nettovermögens von Fidelity Funds II in Märkten von Schwellenländern 
(ohne Transaktionsgebühren und angemessene Auslagen und Spesen). Der in jedem Geschäftsjahr an die Depotbank gezahlte Betrag wird im 
Jahresbericht von Fidelity Funds II ausgewiesen. Die Depotbankvereinbarung kann sowohl von der Depotbank als auch von Fidelity Funds II mit 
einer Frist von 90 Tagen schriftlich gekündigt werden. Die Kündigung unterliegt jedoch der Bedingung, dass außer im Falle höherer Gewalt eine 
neue Depotbank anstelle der ausscheidenden Depotbank deren Funktion vom Tag des Wirksamwerdens der Kündigung an übernehmen muss. 
Die ausscheidende Depotbank hat alle erforderlichen Schritte zur Wahrung der Interessen der Anteilinhaber während eines Zeitraums zu 
ergreifen, der benötigt wird, um einen ordnungsgemäßen Übergang der Vermögensgegenstände auf die neue Depotbank zu bewirken. 

Generalvertriebsstelle und Anteilsvertriebsstellen 
Die Generalvertriebsstelle und die Anteilsvertriebsstellen sind zu Vertriebsstellen für Anteile durch Fidelity Funds II gemäß den folgenden aktuellen 
Vereinbarungen bestellt worden: Generalvertriebsstellenvereinbarung vom 31. Juli 2000; Anteilsvertriebsstellenvereinbarungen mit 
FIL (Luxembourg) S.A. und FIL Investment Services GmbH vom 31. Juli 2000, mit FIL Investments International vom 31. Juli 2000, 
mit FIL Investment Management (Hong Kong) Limited und FIL Distributors International Limited vom 31. Juli 2000 und mit FIL Investissements 
vom 1. März 2004. Jede dieser Vereinbarungen kann von jeder Partei mit einer Frist von 90 Tagen schriftlich gekündigt werden. 
Die Generalvertriebsstelle erhält die Verkaufsgebühr, falls sie anfällt, die von den Vertriebsstellen als Vertreter für die Generalvertriebsstelle 
vereinnahmt wird. Die Generalvertriebsstelle erhält die Verkaufsgebühr, falls sie anfällt, die von den Vertriebsstellen als Vertreter für 
die Generalvertriebsstelle vereinnahmt wird. Die Generalvertriebsstelle erhält die Verkaufsgebühr, falls sie anfällt, auf Zeichnungen von Anteilen 
die direkt über Fidelity Funds II erfolgen und erhält die Gebühr, die auf Umschichtungen anfällt, falls sie erhoben wird. Die Generalvertriebsstelle 
vergütet die Vertriebsstellen aus der Verkaufsgebühr, falls diese anfällt. Nach den Bedingungen der Satzung kann die Verkaufsgebühr, falls diese 
anfällt, maximal 8% des Nettoinventarwerts betragen. 
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Abschlussprüfer 
PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxemburg, sind zu Abschlussprüfern von Fidelity Funds II ernannt worden. Die Ernennung unterliegt der 
Überprüfung durch den Verwaltungsrat und auf Empfehlung desselben der Zustimmung der Jahreshauptversammlung. 

Agency-Vertrag und Dienstleistungsvereinbarung 
Fidelity Funds II hat FIL (Luxembourg) S.A. in einem Agency-Vertrag vom 31. Juli 2000 mit Wirkung von diesem Tag an als Registerführer, 
Übertragungsstelle, Verwaltungsstelle und Domizilstelle für Fidelity Funds II bestellt. FIL (Luxembourg) S.A. wickelt die Zeichnungen, 
Rücknahmen, Umschichtungen und Übertragungen von Anteilen ab und trägt diese Transaktionen in das Anteilinhaberregister von Fidelity 
Funds II ein. Ferner erbringt FIL (Luxembourg) S.A. Leistungen an Fidelity Funds II in Verbindung mit dem Rechnungswesen von Fidelity Funds II, 
der Bestimmung des Nettoinventarwerts von Anteilen eines jeden Fonds an jedem Bewertungstag, der Vorbereitung und Verteilung von Berichten 
an Anteilinhaber sowie der Erbringung sonstiger verwaltungstechnischer Leistungen. 
Fidelity Funds II hat FIL Limited durch Vereinbarung (Dienstleistungsvereinbarung) vom 31. Juli 2000 mit der Erbringung von Leistungen in 
Verbindung mit den Anlagen der Fonds, einschließlich Bewertung, sowie Hilfeleistungen für statistische und technische Zwecke sowie für das 
Berichtswesen und in sonstigen Bereichen beauftragt. 
Fidelity Funds II zahlt für die im Agency-Vertrag und in der Dienstleistungsvereinbarung genannten Leistungen Gebühren in der jeweils zwischen 
den Parteien vereinbarten Höhe sowie angemessene Auslagen und Spesen. Die von Fidelity Funds II für diese Leistungen gezahlte Gebühr 
beläuft sich auf höchstens 0,35% des Nettovermögens (ohne angemessene Auslagen und Spesen). 
Die Vereinbarungen können von beiden Seiten mit einer Frist von 90 Tagen schriftlich gekündigt werden. 

Vereinbarung mit dem Repräsentanten für Hongkong 
Fidelity Funds II hat FIL Investment Management (Hong Kong) Limited durch eine Vereinbarung vom 8. November 1991, geändert 
am 31. Juli 2000, zum Repräsentanten für Hongkong ernannt und mit der Entgegennahme von Kauf-, Verkaufs- und Umschichtungsanträgen, 
der Information von Anlegern und der Entgegennahme von Schriftstücken und Mitteilungen für Fidelity Funds II beauftragt. Dem Repräsentanten 
für Hongkong werden angemessene Auslagen erstattet. 

Vereinbarung mit dem Generalvertreter in Taiwan 
Der Verwaltungsrat und die Generalvertriebsstelle haben beschlossen, FIL Securities (Taiwan) Limited zum Generalvertreter in Taiwan zu 
ernennen. Dessen Aufgaben bestehen in der Entgegennahme von Kauf-, Verkaufs- und Umschichtungsanträgen, der Information der Anleger 
sowie der Annahme von Mitteilungen und der Erbringung sonstiger Dienstleistungen für Fidelity Funds II. 
 

GEBÜHREN UND AUSLAGEN 
Die Kosten, Gebühren und Auslagen, die Fidelity Funds II in Rechnung gestellt werden können, schließen ein: alle Steuern, die auf die 
Vermögensgegenstände und die Einkünfte von Fidelity Funds II anfallen; die üblichen Bank- und Maklergebühren für Transaktionen mit 
Portefeuillewertpapieren von Fidelity Funds II (Maklergebühren werden in den Kaufpreis eingerechnet und vom Verkaufspreis abgezogen); 
Versicherungsprämien, Porto und Telefonkosten; Honorare der Mitglieder des Verwaltungsrats, Vergütungen für die Geschäftsführung und 
Angestellten von Fidelity Funds II; Vergütung von Investmentmanager, Depotbank, Registerführer und Übertragungsstelle, Verwaltungsstelle, 
Domizilstelle, Zahlstellen, Repräsentant für Hongkong und Repräsentanten in anderen Staaten, in denen Anteile zum Vertrieb berechtigt sind, 
und allen anderen für Fidelity Funds II tätigen Bevollmächtigten, wobei der Vergütung jeweils das Nettovermögen von Fidelity Funds II, 
die einzelne Transaktion oder ein Festbetrag zugrunde gelegt werden kann; Gründungsaufwand; die Kosten der Vorbereitung, des Drucks, 
der Veröffentlichung und Verteilung von Angebotsinformationen oder Dokumenten für bzw. über Fidelity Funds II, von Jahres- und 
Halbjahresberichten und solchen Berichten oder Dokumenten, die wünschenswert bzw. nach den anwendbaren Gesetzen oder Bestimmungen 
der unten erwähnten Stellen vorgeschrieben sind, und zwar in allen erforderlichen Sprachen; Kosten für den Druck von Zertifikaten und 
Stimmrechtsformularen; Kosten der Ausarbeitung und Einreichung der Satzung und aller sonstigen Fidelity Funds II betreffenden Dokumente, 
einschließlich Registrierungserklärungen und Verkaufsprospekten, bei allen Stellen (einschließlich örtlicher Wertpapierhändlervereinigungen), 
die Aufsichtsbefugnisse über Fidelity Funds II oder das Anbieten von Anteilen besitzen; die Kosten der Zulassung von Fidelity Funds II oder des 
Vertriebs von Anteilen in einem Staat oder der Notierung an einer Börse; die Kosten für Rechnungswesen und Buch3führung; die Kosten der 
Berechnung des Nettoinventarwerts der Anteile eines jeden Fonds; die Kosten für Vorbereitung, Druck, Veröffentlichung und Verteilung oder 
Versand von öffentlichen Bekanntmachungen und anderen Mitteilungen (einschließlich elektronischer oder konventioneller Vertragsbestätigungen) 
an die Anteilinhaber; Anwalts- und Wirtschaftsprüferhonorare; Registrierungsgebühren und alle ähnlichen Gebühren und Auslagen. Verwaltungs- 
und andere Aufwendungen regelmäßiger oder wiederkehrender Natur können im Voraus auf der Grundlage von Schätzungen für Jahres- oder 
andere Zeiträume berechnet und anteilig über diese Zeiträume verteilt werden. 
Kosten, Gebühren und Auslagen, die einem Fonds zurechenbar sind, werden von diesem getragen. Andernfalls werden sie in US-Dollar anteilig 
auf einer dem Verwaltungsrat vernünftig erscheinenden Grundlage nach dem Wert des Nettovermögens aller oder aller relevanten 
Fonds aufgeteilt. 
Ein Teil der von ausgewählten Maklern für bestimmte Portefeuilletransaktionen gezahlten Provisionen kann den Fonds, für deren Transaktionen 
die Provisionen dieser Makler anfielen, erstattet werden und darf von diesen zur Verrechnung mit Auslagen verwendet werden. 
Auf die vorgenannten Gebühren kann dauerhaft oder zeitweise verzichtet werden oder sie können vom Investmentmanager getragen werden. 
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Anhang C 
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN 

NETTOINVENTARWERT 
Der Nettoinventarwert von Anteilen eines jeden Fonds wird in der Referenzwährung des betreffenden Fonds in Übereinstimmung mit der Satzung 
bestimmt. Die Referenzwährung jedes Fonds ist die Währung auf die der jeweilige Fonds lautet. 
Der Nettoinventarwert pro Anteil eines jeden Fonds und gegebenenfalls jeder Klasse von Anteilen dieses Fonds wird zu jedem Bewertungstag 
ermittelt, indem der Wert der Vermögenswerte des Fonds abzüglich der Verbindlichkeiten (umgerechnet in die betreffende Währung zu den 
Wechselkursen, die am jeweiligen Bewertungstag gelten) durch die Anzahl der bei Geschäftsschluss umlaufenden Fondsanteile geteilt wird. 
Soweit durchführbar, erfolgt die Zurechnung von Anlageerträgen, Zinsverbindlichkeiten, Gebühren und anderen Verbindlichkeiten (einschließlich 
Investmentmanagementgebühren) täglich. 
Die Satzung enthält Bewertungsvorschriften, die zum Zweck der Bestimmung des Nettoinventarwerts folgendes vorsehen: 
1. An einer Börse gehandelte Wertpapiere werden zum letzten verfügbaren Kurs zu dem Zeitpunkt, an dem die Bewertung durchgeführt 

wird, bzw. zu dem nach Ansicht des Verwaltungsrats oder seines Beauftragten angemessenen Marktwert bewertet. 
2. Nicht an einer Börse gehandelte Wertpapiere werden, wenn sie an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, auf eine Weise 

bewertet, die der im vorstehenden Absatz beschriebenen Weise so weit wie möglich entspricht, es sei denn, der Verwaltungsrat oder 
sein Beauftragter beschließen, dass eine andere Form der Preisfeststellung, wie etwa bei den Währungsfonds die lineare 
Amortisationsmethode, die eine angemessene Methode zur Bewertung von übertragbaren Schuldpapieren mit kurzer Laufzeit darstellen 
kann, die angemessenen Werte wiedergibt. In einem solchen Fall wird diese Form der Bewertung verwendet. 

3. Im Eigentum von Fidelity Funds II befindliche Wertpapiere, die in ihrer Übertragbarkeit einer Beschränkung unterliegen, werden nach 
ihrem angemessenen Wert bewertet, der vom Verwaltungsrat oder seinem Beauftragten bestimmt wird. Unter anderem können dabei 
folgende Faktoren berücksichtigt werden: a) Art und Dauer der Verfügungsbeschränkungen der Wertpapiere, b) das Maß, in dem für 
Wertpapiere der gleichen Kategorie oder für Wertpapiere, in welche die Wertpapiere mit beschränkter Übertragbarkeit umtauschbar sind, 
ein Markt besteht, und c) der Preisabschlag vom Marktwert für unbeschränkte Wertpapiere der gleichen Kategorie oder von 
Wertpapieren, in die sie umtauschbar sind, der beim Kauf der Papiere erfolgte. 

4. Der Wert von Anlagen, Wertpapieren oder anderen Vermögensgegenständen, die hauptsächlich an einem Markt von Berufshändlern und 
institutionellen Anlegern gehandelt werden, wird unter Bezugnahme auf die letzten verfügbaren Kurse bestimmt. 

5. Alle anderen Vermögensgegenstände werden nach ihren jeweiligen geschätzten Verkaufspreisen bewertet, die vom Verwaltungsrat oder 
seinem Beauftragten festgelegt werden. 

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, andere geeignete Bewertungsmethoden für die Fondsbestände anzuwenden, wenn die oben genannten 
Bewertungsmethoden aufgrund eines außergewöhnlichen Marktereignisses oder anderer Umstände nicht angewandt werden können oder einen 
Wert einer Position ergeben würden, der nicht seinem angemessenen Wert entspricht. 
Ist ein Markt, in den der Fonds investiert, beispielsweise zum Bewertungszeitpunkt des Fonds geschlossen, entsprechen die letzten verfügbaren 
Marktpreise unter Umständen nicht genau dem angemessenen Wert der Fondsbestände. Dies könnte der Fall sein, wenn an anderen Märkten, 
die zum Bewertungszeitpunkt des Fonds offen sind und eine hohe Korrelation mit dem geschlossenen Markt aufweisen, (nach der Schließung des 
Marktes, in den der Fonds investiert hat) Preisbewegungen stattgefunden haben. Auch andere Faktoren können bei der Ermittlung des 
angemessenen Werts von Beständen in einem geschlossenen Markt eine Rolle spielen. Würden diese Schlusskurse nicht an ihren 
angemessenen Wert angepasst, könnten dies einige Anleger auf Kosten der langfristigen Anteilinhaber durch eine als „Market Timing“ 
bezeichnete Aktivität nutzen. 
Daher können der Verwaltungsrat und seine Delegierten den letzten verfügbaren Marktpreis unter Berücksichtigung von Marktereignissen und 
anderen Ereignissen, die zwischen der Schließung des betreffenden Marktes und dem Bewertungszeitpunkt des Fonds eintreten, anpassen. 
Solche Anpassungen erfolgen auf der Basis vereinbarter Vorgehensweisen und Verfahren, die für die Depotbank und die Abschlussprüfers des 
Fonds transparent sind. Jede Anpassung wird konsequent auf alle Fonds und Anteilsklassen angewandt. 
In anderen Situationen, etwa wenn ein Titel ausgesetzt wurde, für gewisse Zeit nicht gehandelt wurde oder kein aktueller Marktpreis für ihn zur 
Verfügung steht, wird ein ähnliches Anpassungsverfahren angewandt. Anleger werden darauf hingewiesen, dass Zahlungen, die an einen Fonds 
zu leisten sind, wie beispielsweise Zahlungen im Zusammenhang mit einer Sammelklage, wegen der Ungewissheit, die mit solchen Zahlungen 
verbunden ist, unter Umständen erst nach ihrer tatsächlichen Vereinnahmung im Nettoinventarwert eines Fonds berücksichtigt werden. 
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, der nicht in der Rechnungswährung eines Fonds oder der Haupthandelswährung einer 
Klasse ausgedrückt ist, wird in die Rechnungswährung des betreffenden Fonds oder der Haupthandelswährung einer Klasse zu den letzten von 
einer beliebigen Großbank angegebenen Kursen umgerechnet. Sind solche Angaben nicht verfügbar, wird der Wechselkurs auf Treu und Glauben 
vom Verwaltungsrat oder nach von diesem festgelegten Verfahren bestimmt. 
Das Vermögen eines Fonds ergibt sich aus den ihm zurechenbaren Vermögenswerten abzüglich der ihm zurechenbaren Verbindlichkeiten. Kann 
ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit von Fidelity Funds II nicht einem bestimmten Fonds zugerechnet werden, so wird dieser 
Vermögenswert oder diese Verbindlichkeit Fidelity Funds II als Ganzem oder allen betreffenden Fonds anteilig nach ihren Nettoinventarwerten 
zugerechnet. Verbindlichkeiten verpflichten nur den betreffenden Fonds, wobei jedoch unter außergewöhnlichen Umständen der Verwaltungsrat 
gesamtschuldnerische Verpflichtungen eingehen kann, die für verschiedene oder alle Fonds verbindlich sein können, wenn dies im Interesse der 
betroffenen Anteilinhaber ist. 
Die Berechnung des Nettoinventarwerts wird vom Verwaltungsrat oder einer von ihm zu diesem Zweck bestellten Organisation 
(„dem Beauftragten“) durchgeführt, und zwar im Allgemeinen in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Rechnungslegung. 
Außer im Falle von bösem Glauben, Fahrlässigkeit oder offenkundigem Fehler ist jede Entscheidung, die der Verwaltungsrat oder sein 
Beauftragter bei der Berechnung von Nettoinventarwerten trifft, für Fidelity Funds II und gegenwärtige, frühere und zukünftige Anteilinhaber 
endgültig und bindend. 
 

ERWERBSBESCHRÄNKUNGEN 
Ungeachtet der freien Übertragbarkeit der Anteile behält die Satzung Fidelity Funds II das Recht vor, das wirtschaftliche Anteilseigentum von 
Personen auf nicht mehr als 3% der Anteile, die zur Zeit der Ausgabe oder zu einem späteren Zeitpunkt sich im Umlauf befinden, zu beschränken. 
Die Satzung behält Fidelity Funds II außerdem das Recht vor, das wirtschaftliche Anteileigentum durch „US-Personen“ (wie dort definiert)  
zu beschränken. Die vom Verwaltungsrat für maßgeblich erklärte Definition der „US-Person“ steht in Absatz 6 des Abschnitts „Allgemeine 
Informationen“. Im Rahmen seiner satzungsmäßigen Befugnisse kann Fidelity Funds II Anteile, die in Überschreitung der obigen 
Anteilshöchstgrenze oder durch „US-Personen“ gehalten werden, mittels des in der Satzung vorgesehenen Verfahrens zwangsweise 
zurücknehmen und die Ausübung der mit diesen Anteilen verbundenen Rechte einschränken. 
 

ZEITWEILIGE AUSSETZUNG DER BESTIMMUNG DES NETTOINVENTARWERTS, DER AUSGABE DER 
UMSCHICHTUNG UND DER RÜCKNAHME VON ANTEILEN 

Der Verwaltungsrat kann die Bestimmung des Nettoinventarwerts von Anteilen eines Fonds und die Ausgabe, Umschichtung und Rücknahme 
dieser Anteile aussetzen: (a) während eines Zeitraums (bei dem es sich nicht um gewöhnliche Feiertage oder Wochenenden handelt), an dem ein 
Markt oder eine Börse, an der ein wesentlicher Teil der Anlagen von Fidelity Funds II, die sich auf den betreffenden Fonds beziehen, notiert ist und 
welche den Hauptmarkt oder die Hauptbörse für diese Anlagen darstellt, geschlossen ist und die Schließung die Bewertung der dort notierten 
Anlagen berührt, oder während eines Zeitraums, an dem der Handel an diesem Markt oder dieser Börse wesentlich beschränkt oder ausgesetzt 
ist, wenn diese Beschränkung oder Aussetzung die Bewertung der dort notierten Anlagen von Fidelity Funds II, die sich auf den betreffenden 
Fonds beziehen, berührt; (b) während des Bestehens einer Ausnahmesituation, auf Grund welcher Fidelity Funds II über einen wesentlichen Teil 
der Vermögensgegenstände des betreffenden Fonds praktisch nicht verfügen kann oder eine solche Verfügung ernste nachteilige Folgen für die 
Anteilinhaber hätte; (c) während eines Ausfalls der Kommunikationsmittel, die normalerweise zur Bestimmung des Kurses einer Anlage von 
Fidelity Funds II, die sich auf den betreffenden Fonds bezieht, oder der aktuellen Kurse an einem Markt oder einer Börse verwendet werden; 
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(d) wenn aus irgendeinem anderen Grund die Kurse für Anlagen im Eigentum von Fidelity Funds II, die sich auf den betreffenden Fonds beziehen, 
nicht schnell und genau festgestellt werden können; (e) in einem Zeitraum, in dem die Überweisung des Kaufpreises für von einem Fonds 
erworbene Vermögensgegenstände oder des Erlöses für veräußerte Vermögensgegenstände nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht zu den 
normalen Wechselkursen ausgeführt werden kann, und (f) im Fall der Veröffentlichung einer Bekanntmachung, mit der eine außerordentliche 
Hauptversammlung der Anteilinhaber zum Zweck der Auflösung von Fidelity Funds II einberufen wird, ab dem Veröffentlichungszeitpunkt. Sofern 
sich an einem Bewertungstag Rücknahme- und Umschichtungsanträge auf mehr als 5% der umlaufenden Anteile eines Fonds beziehen, kann der 
Verwaltungsrat weiterhin erklären, dass die Rücknahme und die Umschichtung sämtlicher oder eines Teils dieser Anteile so lange anteilig 
zurückgestellt werden, wie dies nach Auffassung des Verwaltungsrats im Interesse von Fidelity Funds II erforderlich ist, und/oder er kann 
Rücknahmeverlangen aufschieben, wenn sie mehr als 3% der umlaufenden Anteile eines Fonds oder einer Anteilklasse oder, sofern dieser Betrag 
höher ist, 5 Millionen US-Dollar (oder den entsprechenden Gegenwert in einer anderen Währung) ausmachen. Ein derartiger Zeitraum wird 
üblicherweise nicht länger als 20 Bewertungstage andauern. An solchen Tagen werden diese Rücknahme- und Umschichtungsanträge gegenüber 
späteren Anträgen vorrangig behandelt. 
Die Aussetzung der Bestimmung des Nettoinventarwerts von Anteilen eines Fonds führt nicht zur Aussetzung hinsichtlich anderer Fonds, die von 
den betreffenden Ereignissen nicht berührt sind. 
Anteilinhaber, die die Umschichtung oder Rücknahme ihrer Anteile beantragt oder einen Zeichnungsantrag für Anteile gestellt haben, werden 
schriftlich von jeder Aussetzung des Rechts, Anteile zu zeichnen oder die Umschichtung oder Rücknahme zu verlangen, benachrichtigt und 
unverzüglich über die Beendigung der Aussetzung unterrichtet. Jede Aussetzung wird in einer vom Verwaltungsrat festgelegten Weise bekannt 
gegeben, wenn die Aussetzung nach Ansicht von Fidelity Funds II voraussichtlich länger als eine Woche dauern wird. 
Falls die Liquidation von Fidelity Funds II in Betracht gezogen wird, werden die Ausgabe, die Umschichtung und die Rücknahme von Anteilen ab 
der Veröffentlichung der ersten Bekanntmachung zur Einberufung der Hauptversammlung der Anteilinhaber zum Zweck der Abwicklung von 
Fidelity Funds II eingestellt. Alle zum Zeitpunkt einer solchen Bekanntmachung ausstehenden Anteile nehmen an der Liquidationsverteilung 
von Fidelity Funds II teil. 
Jede Vertriebsstelle behält sich das Recht vor, den Verkauf von Anteilen eines oder mehrerer Fonds auszusetzen oder zu beenden und 
diesbezügliche Anträge zurückzuweisen. Der Verkauf wird normalerweise eingestellt, wenn die Bestimmung des Nettoinventarwerts von 
Fidelity Funds II eingestellt wird. 
 

RÜCKNAHME AUF SACHWERTBASIS 
Fidelity Funds hat das Recht, sofern der Verwaltungsrat dies beschließt, die Bezahlung des Rücknahmepreises an einen Anteilinhaber, der eine 
Rücknahme seiner Anteile beantragt hat, auf Sachwertbasis vorzunehmen (jedoch vorbehaltlich der Zustimmung des Anteilinhabers für den Fall, 
dass die Anteile einen Wert von weniger als US$ 100.000 haben). Dabei werden dem Anteilinhaber Anlagen aus dem in Verbindung mit der oder 
den jeweiligen Anteilsklasse(n) zusammengestellten Vermögenspool zugeteilt, deren Wert (der gemäß der in Artikel 21 der Satzung 
beschriebenen Art und Weise berechnet wird) zum Bewertungstag, an dem der Rücknahmepreis ermittelt wird, dem Wert der 
zurückzunehmenden Anteile entspricht. Die Art der in diesem Fall zu übertragenden Vermögenswerte ist auf fairer und angemessener Grundlage 
und ohne Schaden für die Interessen der anderen Anteilinhaber der jeweiligen Anteilsklasse(n) zu bestimmen. Die verwendete Bewertung ist in 
einem Sonderbericht des Abschlussprüfers zu bestätigen. Die Kosten für solche Übertragungen sind vom Übertragungsempfänger zu tragen. 
 

AUFLÖSUNG VON FIDELITY FUNDS II, EINZELNER FONDS ODER ANTEILSKLASSEN 
Ein Fonds oder eine Anteilsklasse kann entweder (a) durch Beschluss einer Versammlung seiner Anteilinhaber in diesem Fonds oder in dieser 
Klasse, oder (b) durch Beschluss des Verwaltungsrats, wenn der Nettoinventarwert des betreffenden Fonds unter US$ 50.000.000 oder dem 
entsprechenden Betrag in einer anderen Währung liegt, aufgelöst werden. In jedem Fall werden die Vermögenswerte des Fonds oder der Klasse 
veräußert, die Verbindlichkeiten beglichen und die Nettoerlöse aus der Veräußerung an die Anteilinhaber im Verhältnis der Zahl ihrer Anteile an 
dem betreffenden Fonds oder der Klasse ausgezahlt. Die Zahlung von Erlösen an Anteilinhaber erfolgt gegebenenfalls gegen Lieferung von 
Anteilszertifikaten dieses Fonds oder dieser Klasse an Fidelity Funds II und jeglichen anderen Freistellungsnachweis, den der Verwaltungsrat 
vernünftigerweise verlangen kann. 
Im Fall der Auflösung eines Fonds oder einer Anteilsklasse werden die Inhaber von Namensanteilen schriftlich benachrichtigt. Ferner werden 
entsprechende Bekanntmachungen im Mémorial und im Luxemburger Wort in Luxemburg und in anderen vom Verwaltungsrat bestimmten 
Zeitungen veröffentlicht, die in Staaten, in denen Fidelity Funds II registriert ist, erscheinen. 
Inhaber von Anteilen eines oder mehrerer Fonds können auch per Beschluss einer Versammlung der Anteilinhaber des oder der betreffenden 
Fonds beschließen, die Vermögenswerte des oder der betreffenden Fonds auf einen anderen Fonds zu übertragen und die Anteile dieses oder 
dieser Fonds in Anteile des betreffenden anderen Fonds umzubenennen (nach einem eventuell erforderlichen Anteilssplit oder einer 
Zusammenlegung sowie der Zahlung eines Betrages, welcher einer etwaigen Bruchteilsberechtigung entspricht, an Anteilinhaber oder, falls so 
beschlossen, der Zuweisung von Bruchteilsberechtigungen in Übereinstimmung mit der Satzung von Fidelity Funds II). 
Inhaber von Anteilen eines oder mehrerer Fonds können auch per Beschluss einer Versammlung der Anteilinhaber des oder der betreffenden 
Fonds beschließen, die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des oder der betreffenden Fonds in einen anderen Organismus für gemeinsame 
Anlagen gegen Ausgabe von Anteilen desselben an die Inhaber von Anteilen des oder der betreffenden Fonds einzubringen. 
In dem Fall, dass die Verschmelzung eines oder mehrerer Fonds mit einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen beschlossen wird, 
veröffentlicht Fidelity Funds II eine Bekanntmachung mit Informationen über den neuen Fonds des entsprechenden Organismus für gemeinsame 
Anlagen. Die Veröffentlichung erfolgt innerhalb eines Monats vor dem Datum des Inkrafttretens der Verschmelzung, um Anteilinhaber in die Lage 
zu versetzen, vor der Durchführung der Verschmelzung die gebührenfreie Rücknahme ihrer Anteile zu beantragen. 
Eine zur Beschlussfassung über die Zusammenlegung mehrerer Anteilsklassen von Fidelity Funds II einberufene Hauptversammlung unterliegt 
keinerlei Quorum-Erfordernissen. Beschlüsse zu diesem Thema können mit einfacher Mehrheit gefasst werden. 
Auf einer Versammlung der Anteilinhaber eines bestimmten Fonds zu fassende Beschlüsse hinsichtlich der Einbringung der Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten eines oder mehrerer Fonds in einen anderen Organismus für gemeinsame Anlagen unterliegen den in der Satzung ausgeführten 
Quorum- und Mehrheitserfordernissen, es sei denn, eine Verschmelzung soll mit einem rechtlich unselbständigen Investmentfonds 
(fonds commun de placement) oder einem Organismus für gemeinsame Anlagen mit Sitz im Ausland erfolgen; in diesem Fall sind die Beschlüsse 
nur für diejenigen Anteilinhaber bindend, die für die betreffenden Verschmelzungsanträge gestimmt haben. 
Fidelity Funds II hat eine unbestimmte Laufzeit, kann aber jederzeit durch Beschluss der Anteilinhaber in Übereinstimmung mit Luxemburger 
Recht aufgelöst werden. Die auf jeden Fonds entfallenden Nettoerlöse der Auflösung werden von den Liquidatoren an die Anteilinhaber der 
betreffenden Fonds im Verhältnis der Zahl ihrer Anteile ausgeschüttet. Beträge, die von Anteilinhabern nicht unverzüglich eingefordert werden, 
werden in Anderkonten bei der Caisse de Consignation gehalten. Beträge, die vom Anderkonto nicht innerhalb der gesetzlich festgelegten Frist 
abgefordert werden, können gemäß den Bestimmungen des Luxemburger Rechts verfallen. 
Sinkt der Wert des Nettovermögens von Fidelity Funds II auf weniger als zwei Drittel des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestkapitals, wird eine 
Hauptversammlung der Anteilinhaber zur Beratung über die Auflösung von Fidelity Funds II einberufen. Zurzeit beträgt das nach Luxemburger 
Recht vorgeschriebene Mindestkapital 1.250.000 Euro oder den Gegenwert in einer anderen Währung. 
 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
1. Fidelity Funds II wurde am 1. November 1991 unter dem ursprünglichen Namen Fidelity Accumulating Money Funds Limited gegründet. 

Der Name wurde am 4. Juli 1995 in Fidelity Currency Funds Limited geändert. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der 
Anteilinhaber am 30. Juni 2000 wurde beschlossen, den Sitz und die Geschäftsstelle dieser Fondsgesellschaft nach Luxemburg zu 
verlegen und den Namen „Fidelity Funds II“ und eine Satzung in Übereinstimmung mit Luxemburger Recht anzunehmen. Gemäß  
Artikel 159 des Luxemburger Gesellschaftsgesetzes wurde die Fondsgesellschaft dadurch zu einer Luxemburger Gesellschaft, die als 
„Société d’Investissement à Capital Variable“ qualifiziert wird. Die letzte Fassung der Satzung wurde am 10. August 2005 im Mémorial 
veröffentlicht. Fidelity Funds II ist im Handelsregister des Handels- und Gesellschaftsregisters von Luxemburg unter der Nummer B76939 
eingetragen und die Satzung (die von Zeit zu Zeit geändert wurde) und die Notice Légale werden dort verwahrt. Diese Unterlagen 
können eingesehen werden, und Kopien sind gegen Zahlung einer Registergebühr erhältlich. Die Satzung kann von den Anteilinhabern 
in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Recht geändert werden. 
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2. a) Fidelity Funds II wurde ursprünglich mit einem ausgegebenen Anteilskapital von US$ 12.000 errichtet, das von den 
Anteilinhabern von Fidelity Funds II gezeichnet wurde. Das Kapital von Fidelity Funds II entspricht der Summe der 
Nettoinventarwerte aller Fonds. Die Vermögenswerte von Fidelity Funds II werden in den in Teil I dieses Prospekts aufgeführten 
Fonds gehalten. 

b) Nach Luxemburger Recht ist Fidelity Funds II befugt, eine unbegrenzte Anzahl von Anteilen auszugeben, die alle ohne 
Nennwert sind. Jeder ausgegebene Anteil ist voll eingezahlt und nicht nachschusspflichtig. Die Anteile haben keine Vorzugs-, 
Bezugs- oder Umtauschrechte (außer dem Recht der Umschichtung zwischen den Fonds). 

c) Alle Anteile eines Fonds sind mit gleichen Rechten und Privilegien ausgestattet. Jeder Anteil eines Fonds ist genauso wie die 
anderen Anteile des Fonds zur Teilnahme an den Dividenden und anderen Ausschüttungen, wie sie für die Anteile an diesem 
Fonds erklärt werden, sowie im Fall der Auflösung des Fonds oder von Fidelity Funds II zur Teilnahme am Liquidationserlös des 
betreffenden Fonds berechtigt. Jeder ganze Anteil berechtigt zu einer Stimme auf Anteilinhaberversammlungen eines Fonds 
sowie von Fidelity Funds II. Fidelity Funds II kann jedoch einer US-Person (wie unten in Absatz 6 definiert) oder einem anderen 
Anteilinhaber hinsichtlich seines Anteilsbestandes von über 3% nach Maßgabe der Satzung das Stimmrecht verweigern. 

d) Ausstehende Optionen oder Sonderrechte in Bezug auf Anteile bestehen nicht. 
e) Der Verwaltungsrat hat generell die Berechtigung die Ausgabe von Anteilen gemäß Artikel 7 der Satzung zu beschränken, wenn 

der Verwaltungsrat der Auffassung ist, dass eine derartige weitere Ausgabe von Anteilen für Fidelity Funds II als Ganzes oder 
für die Anteilinhaber des Fonds, in Bezug auf den eine derartige Beschränkung besteht, nachteilig wäre. Informationen 
bezüglich der Fonds, die zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht Anlegern angeboten werden, sind am Sitz des Fonds und bei den 
Büros der Vertriebsstellen erhältlich. 

3. Fidelity Funds II hat in Bezug auf von Fidelity Funds II ausgegebene oder noch auszugebende Anteile keine Provisionen, Rabatte, 
Maklerprovisionen oder andere Sonderbedingungen gewährt, die nicht hierin beschrieben sind. Eine Vertriebsstelle (einschließlich der 
Generalvertriebsstelle) kann bei jeder Ausgabe oder jedem Verkauf von Anteilen aus eigenen Mitteln oder aus den Verkaufsgebühren, 
sofern solche erhoben werden, Provisionen oder sonstige Gebühren und Auslagen für von Maklern und anderen berufsmäßigen 
Vertretern eingereichte Anträge zahlen oder Rabatte gewähren. 

4. a) Fidelity Funds II kann, auch zusammen mit anderen Fonds, die von FIL Fund Management Limited beraten oder verwaltet 
werden, bei Schwestergesellschaften von FIL Fund Management Limited und anderen verbundenen Gesellschaften von FMR 
LLC, Boston, Aufträge für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, in denen Fidelity Funds anlegen darf, platzieren, wenn 
(und dies gilt neben anderen Bedingungen) von diesen Gesellschaften nach vernünftigen Maßstäben die Ausführung der 
Transaktion zu ebenso vorteilhaften Bedingungen erwartet werden kann, wie sie von anderen Maklern, die zur Durchführung 
solcher Transaktion befugt sind, erwartet werden und dies zu Provisionssätzen geschieht, die mit den von diesen anderen 
Maklern in Rechnung gestellten Sätzen vergleichbar sind. 

b) Fidelity Funds II kann bei der Auswahl von Maklern und Händlern für die Ausführung von Transaktionen deren Verkauf von 
Anteilen berücksichtigen, wobei jedoch die Qualität der Ausführung der Transaktionen vorrangig ist. 

c) Fremdwährungsgeschäfte für Anleger oder die Gesellschaft können zu Bedingungen wie zwischen unverbundenen Dritten 
(at arm’s length) durch oder über Fidelity-Gesellschaften erfolgen, wobei diese Gesellschaften einen Vorteil aus diesen 
Transaktionen ziehen können. 

5. a) Ein Mitglied des Verwaltungsrats kann ein anderes Amt oder eine andere bezahlte Position bei Fidelity Funds II 
(ausgenommen das Amt des Abschlussprüfers) in Verbindung mit seinem Amt als Mitglied des Verwaltungsrats zu den vom 
Verwaltungsrat festgelegten Bestimmungen hinsichtlich Amtszeit und sonstiger Punkte ausüben. Jedes Mitglied des 
Verwaltungsrats kann auch in einer beruflichen Eigenschaft (ausgenommen als Abschlussprüfer) auftreten, wobei das Mitglied 
oder dessen Firma den gleichen Anspruch auf Vergütung erbrachter Leistungen hat, wie wenn der Betreffende nicht Mitglied 
des Verwaltungsrats wäre. 

b) Gemäß der Satzung kann ein Mitglied des Verwaltungsrats normalerweise nicht über einen Vertrag abstimmen, an dem der 
Betreffende persönlich interessiert ist. Er ist jedoch durch sein Amt nicht daran gehindert, mit Fidelity Funds II vertragliche 
Beziehungen einzugehen. Solche Vertragsbeziehungen sind in den Finanzberichten von Fidelity Funds II darzustellen. 

c) Mitglieder des Verwaltungsrats, die nicht beim Investmentmanager oder einer Vertriebsstelle oder ihren verbundenen 
Unternehmen angestellt sind, haben Anspruch auf ein jährliches Verwaltungsratshonorar und eine Vergütung für jede von ihnen 
besuchte Sitzung des Verwaltungsrats. Der Gesamtbetrag der an die Verwaltungsratsmitglieder bezahlten Honorare wird im 
Jahresbericht und in der Bilanz ausgewiesen. Den Verwaltungsratsmitgliedern können auch die Reise-, Hotel- und sonstigen 
Aufwendungen ersetzt werden, die ihnen durch die Teilnahme an und die Rückreise von Sitzungen des Verwaltungsrats oder 
auf sonstige Weise in Verbindung mit den Geschäften von Fidelity Funds II entstehen. 

d) Die Mitglieder des Verwaltungsrats und die leitenden Angestellten von Fidelity Funds II werden von Fidelity Funds II von der 
Haftung und damit zusammenhängenden Aufwendungen in Verbindung mit gegen sie aus Gründen, die mit ihrer Eigenschaft 
als Mitglieder des Verwaltungsrats oder leitende Angestellter zu tun haben, geltend gemachten Forderungen schadlos gehalten. 
Die Freistellung erfolgt nicht in Bezug auf die Haftung gegenüber Fidelity Funds II oder Anteilinhabern von Fidelity Funds II auf 
Grund vorsätzlicher Kompetenzüberschreitung, bösem Glauben, Fahrlässigkeit, rücksichtsloser Pflichtverletzung oder in Bezug 
auf andere Angelegenheiten, hinsichtlich derer endgültig gerichtlich festgestellt ist, dass die betreffende Person nicht in gutem 
und vernünftigem Glauben, dass ihr Vorgehen im besten Interesse von Fidelity Funds II war, gehandelt hat. 

6. „Anleger ohne Erwerbsbeschränkung“ bezeichnet eine Person, die keine US-Person ist und deren Zeichnung oder anderweitiger Erwerb 
von Anteilen (sei es von Fidelity Funds II oder einer anderen juristischen oder natürlichen Person) nicht erfolgt, (a) während sich die 
betreffende Person in den Vereinigten Staaten von Amerika aufhält oder (b) im Zusammenhang mit einem an diese Person gerichteten 
Zeichnungsangebot, während sich die betreffende Person in den Vereinigten Staaten von Amerika aufhielt; und ferner vorausgesetzt, 
dass es sich bei der betreffenden Person nicht um eine Person handelt, die durch den Kauf von Anteilen die Gesetze des Staats 
verletzen würde, in dem sie wohnhaft ist oder sich aufhält. Wie in diesem Prospekt verwendet, jedoch vorbehaltlich anwendbaren Rechts 
und etwaiger Änderungen, die Zeichnern oder Übertragungsempfängern von Anteilen mitgeteilt werden, bezeichnet „US-Person“: 
(a) einen Staatsbürger oder Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika; (b) eine Personengesellschaft, eine Körperschaft, eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder einen ähnlichen Organismus, die/der gemäß den Gesetzen der Vereinigten Staaten von 
Amerika besteht oder errichtet wurde, oder einen Organismus, der als solcher nach US-bundesstaatlichen Einkommensteuergesetzen 
besteuert wird oder zur Abgabe einer Steuererklärung nach diesen Gesetzen verpflichtet ist; (c) jede Vermögensmasse oder jedes 
Treuhandvermögen, deren/dessen Vollstrecker, Verwalter oder Treuhänder eine US-Person ist, sofern nicht im Falle eines 
Treuhandvermögens, bei dem ein als Treuhänder fungierender professioneller Fiduziar eine US-Person ist, die alleinige oder anteilige 
Anlageentscheidungsbefugnis über das Treuhandvermögen bei einem Treuhänder liegt, der keine US-Person ist, und kein Begünstigter 
(und – im Falle eines widerrufbaren Treuhandvermögens – kein Treugeber) eine US-Person ist; (d) jede Vermögensmasse oder jedes 
Treuhandvermögen, dessen/deren aus anderen als in den Vereinigten Staaten von Amerika liegenden Quellen fließende Erträge zur 
Berechnung der von dieser/diesem zu zahlenden US-Einkommensteuer in die Bruttoeinkünfte einzubeziehen sind; (e) jede Agentur 
oder Niederlassung eines ausländischen Organismus, deren Standort in den Vereinigten Staaten von Amerika ist; (f) jedes von einem 
Händler oder sonstigem Fiduziar mit Standort in den oder außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika zugunsten oder auf Rechnung 
einer US-Person gehaltene Konto, für das dessen Inhaber eine Verwaltungsvollmacht erteilt hat (discretionary account) oder nicht 
(non-discretionary account), oder jedes ähnliche Konto (außer Vermögensmasse oder Treuhandvermögen; (g) jedes von einem in den 
Vereinigten Staaten von Amerika bestehenden, gegründeten oder (im Falle einer natürlichen Person) ansässigen Händler oder sonstigen 
Fiduziar gehaltene Konto, für das dessen Inhaber eine Verwaltungsvollmacht erteilt hat (discretionary account), oder jedes ähnliche 
Konto (außer Vermögensmasse oder Treuhandvermögen), wobei die zugunsten oder auf Rechnung einer Nicht-US-Person von einem in 
den Vereinigten Staaten von Amerika bestehenden, gegründeten oder (im Falle einer natürlichen Person) ansässigen Händler oder 
sonstigen professionellen Fiduziar gehaltenen Konten, für die deren Inhaber eine Verwaltungsvollmacht erteilt hat, nicht als US-Person 
angesehen werden; (h) alle Unternehmen, Körperschaften oder sonstigen Rechtspersonen unabhängig von deren Staatsangehörigkeit, 
Domizil, Status oder Wohnsitz, die keine Passive Foreign Investment Company sind (also keine ausländische Kapitalgesellschaft mit 
passiven Einkünften, an denen US-Bürger beteiligt sind, ohne sie zu beherrschen) und deren Einkünfte teilweise steuerlich nach den 
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jeweils geltenden US-Einkommensteuergesetzen einer US-Person zuzurechnen sind, auch wenn sie nicht ausgeschüttet werden; (i) jede 
Personengesellschaft, Körperschaft oder sonstige Rechtsperson, die (A) nach ausländischem Recht besteht oder gegründet wurde und 
(B) von einer US-Person oder mehreren US-Personen vornehmlich zum Zweck der Anlage in nicht nach dem US-Wertpapiergesetz von 
1933 registrierte Wertpapiere gehalten oder gebildet wird (einschließlich Fondsanteile u.a.); (j) jeder Arbeitnehmervergünstigungsplan, 
sofern ein solcher Plan nicht gemäß dem Gesetzt eines anderen Landes als den Vereinigten Staaten von Amerika sowie den in diesem 
anderen Land geltenden Gepflogenheiten und Dokumentierungsvorschriften gegründet und verwaltet wird und vornehmlich dem Nutzen 
von Personen dient, von denen der Großteil in Bezug auf die Vereinigten Staaten von Amerika nicht ansässige Ausländer sind; und (k) 
jede andere Person oder Rechtsperson, deren Besitz von Anteilen oder Antrag auf Anteile an der Fidelity Investments Institutional 
Services Company Inc., der FIL Distributors International Limited oder Fidelity Funds II nach Auffassung von deren leitenden Angestellten 
oder Verwaltungsrat ein Wertpapiergesetz der Vereinigten Staaten von Amerika oder eines anderen Staaten oder einer anderen dortigen 
Rechtsprechung verletzen kann. (Berechtigte Anleger (Eligible Investors) oder sonstige Personen oder Rechtspersonen, für die 
FIL Distributors International Limited oder der Fonds durch deren leitende Angestellte oder deren Verwaltungsrat feststellt, dass der 
Besitz von Anteilen oder die Beantragung von Anteilen keine Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten von Amerika oder eines 
anderen Staates oder eine andere dortige Rechtsprechung verletzten gelten unbeschadet der Tatsache, dass derartige Personen oder 
Rechtspersonen unter eine der vorstehend genannten Kategorien fallen können, nicht als US-Personen). In diesem Prospekt sind mit 
der Bezeichnung „Vereinigte Staaten von Amerika“ alle US-Bundesstaaten, der US-Commonwealth, Außengebiete, Besitzungen und der 
District of Columbia gemeint. 

7. Die folgenden Dokumente liegen zur kostenlosen Einsichtnahme während der normalen Geschäftszeiten an Werktagen (Samstage, 
Sonntage und andere Feiertage ausgenommen) am Sitz von Fidelity Funds II bereit. Die Dokumente sowie eine Übersetzung des 
Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 können auch kostenlos in den Büros der Vertriebsstellen eingesehen werden: 
a) Satzung von Fidelity Funds II 
b) Agency-Vertrag 
c) Depotbankvereinbarung 
d) Vertriebsstellenvereinbarung 
e) Investmentmanagement-Vereinbarung 
f) Dienstleistungsvereinbarung 
g) Repräsentantenvereinbarung für Hongkong 
h) Vereinfachte Prospekte 
Die oben aufgeführten Vereinbarungen können durch Vereinbarung zwischen den jeweiligen Parteien geändert werden. 
Jede Vereinbarung wird für Fidelity Funds II von dessen Verwaltungsrat geschlossen, soweit nicht in Anhang B im Abschnitt 
„Management und Verwaltung“ oder „Kündigung oder Änderung“ etwas anderes ausgeführt ist. 
Die Satzung (in der jeweils gültigen Fassung) kann am Sitz von Fidelity Funds II, den Büros der Vertriebsstellen und der örtlichen 
Repräsentanten eingesehen werden, wie in Teil III dieses Prospekts angegeben. 
Exemplare des aktuellen Prospekts, die letzten vereinfachten Prospekte und die neuesten Jahres- und Halbjahresberichte von Fidelity 
Funds II sind auf Anfrage kostenlos am Sitz von Fidelity Funds II und in den Büros der Vertriebsstellen erhältlich. 

8. Für Anleger ist die Satzung von Fidelity Funds II und jegliche Änderung dazu verbindlich. 
9. Bei außergerichtlichen Beschwerden und Entschädigungsverfahren wenden Sie sich bitte an: The Compliance Officer, FIL (Luxembourg) 

S.A., 2a, rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxemburg). Für Fidelity Funds II existiert kein Anlegerkompensationsplan. 
10. Die zuständige Aufsichtsbehörde im Heimatland von Fidelity Funds II ist die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 

110, route d’Arlon, L2991 Luxemburg. 
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DEUTSCHLAND 
Fidelity Funds II hat seine Absicht, Anteile an den Fonds in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich zu vertreiben, 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 132 des Investmentgesetzes angezeigt.  
Die folgenden Hinweise wenden sich an Anleger, die in der Bundesrepublik Deutschland Fondsanteile kaufen, umschichten 
oder verkaufen möchten und beschreiben, welche zusätzlichen Einrichtungen hierzu zur Verfügung stehen. 
FIL Investment Services GmbH ist die deutsche Vertriebsstelle, die als Vertreter der Generalvertriebsstelle FIL Distributors 
handelt. Die FIL Investment Services GmbH verschafft sich weder Besitz noch Eigentum an Geldern oder Anteilen von Kunden. 
Es wird den Anlegern in Deutschland empfohlen, den Kauf, den Verkauf und die Umschichtung von den in diesem Prospekt 
genannten Anteilen über FIL Investment Services GmbH abzuwickeln: 
FIL Investment Services GmbH 
Kastanienhöhe 1 
D-61476 Kronberg im Taunus 
Telefon.: 06173 509 0 
Fax: 06173 509 4199 
Die Anleger sind berechtigt, die Rückgabe und die Umschichtung von Anteilen an den Fonds auch über das Bankhaus 
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Große Gallusstraße 18, D-60311 Frankfurt am Main, abzuwickeln. Das Bankhaus B. Metzler 
seel. Sohn & Co. KGaA hat für die Fonds von Fidelity Funds II die Funktion einer Zahlstelle im Sinne des § 131 Satz 1 
Investmentgesetz übernommen und sich dementsprechend verpflichtet, Rücknahme- und Umschichtungsanträge 
entgegenzunehmen und weiterzuleiten. 
Auch den Anlegern zustehende Auszahlungen von Rückgabeerlösen, eventuelle Ausschüttungen und sonstige Zahlungen 
erfolgen, soweit gewünscht, über das Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA im Wege der Gutschrift auf das von dem 
betreffenden Anleger benannte Konto und auf besonderen Antrag auch durch Barauszahlung in Euro.  
Der aktuelle Prospekt, die jeweiligen vereinfachten Prospekte, die Satzung (in der jeweils gültigen Fassung) und die Notice 
Légale, die neuesten Jahres- und Halbjahresberichte sind bei FIL Investment Services GmbH, der Informationsstelle in 
Deutschland, kostenlos in Papierform erhältlich. Dort können auch der Agency-Vertrag, die Depotbankvereinbarung, 
die Vertriebsstellenvereinbarung, die Investmentmanagement-Vereinbarung, die Dienstleistungsvereinbarung, 
die Repräsentantenvereinbarung für Hongkong und eine Übersetzung des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 
eingesehen werden. Außerdem sind dort auch die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie die Umschichtungspreise erhältlich. 
Etwaige Mitteilungen an Anteilinhaber werden in Deutschland mittels Anlegerschreiben veröffentlicht. 

Veröffentlichung von Preisen 
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile an Fonds von Fidelity Funds II werden auf der Website www.fidelity.de 
veröffentlicht. 

Besteuerung  
Die folgenden Hinweise zur derzeitigen Besteuerung von Erträgen und Veräußerungsgewinnen aus Anteilen an den von Fidelity 
Funds II aufgelegten Fonds sind lediglich allgemeiner Natur und beziehen sich auf in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige 
Anteilinhaber. Die zutreffende steuerliche Behandlung der einzelnen Anteilinhaber kann jedoch von einer Reihe 
unterschiedlicher Faktoren abhängen. Ferner können künftige Änderungen der Steuergesetzgebung bzw. Auslegung der 
Gesetze durch Finanzverwaltung oder Finanzgerichte die steuerliche Situation der Anteilinhaber beeinflussen. Es wird den 
Anteilinhabern daher empfohlen, in Zweifelsfragen einen Steuerberater hinzuzuziehen. 
Für die Besteuerung der von einem Fonds erzielten Erträge und Veräußerungsgewinne gelten die Vorschriften des 
Investmentsteuergesetzes („InvStG“).  
Fidelity Funds II beabsichtigt grundsätzlich, die Bekanntmachungs- und Veröffentlichungspflichten gemäß § 5 Abs. 1 InvStG 
zu erfüllen, die als Voraussetzung für die Besteuerung nach §§ 2 und 4 InvStG (sog. „transparenter Fonds“) zu beachten sind. 
Für die Erfüllung dieser Voraussetzungen kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und die Gesellschaft behält sich vor, 
zukünftig von deren Erfüllung abzusehen. Sollten diese Anforderungen von einigen Fonds oder Anteilsklassen nicht erfüllt werden, 
so kann dies für den Anleger generell steuerlich nachteilige Konsequenzen haben (weitere Anmerkungen hierzu finden sich am 
Ende dieser Erläuterungen). Solche Fonds oder Anteilsklassen können daher steuerlich als „intransparent“ einzustufen sein. 
Die folgenden steuerlichen Hinweise gelten ausschließlich für in Deutschland ansässige unbeschränkt steuerpflichtige Anleger, 
welche ihre Anteile im Privatvermögen („Privatanleger“) oder im betrieblichen Vermögen („betriebliche Anleger“) halten. 
Sie berücksichtigen nicht solche Anteilinhaber, die hinsichtlich ihrer Anteile Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen beziehen 
oder die auch außerhalb von Deutschland steuerpflichtig sind. 
Als Teil des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 vom 14. August 2007 wurde die so genannte Abgeltungsteuer mit 
Wirkung ab dem 1. Januar 2009 eingeführt. Kapitalerträge von Privatanlegern (Zinserträge, Dividenden und Gewinne aus der 
Veräußerung, Einlösung, Abtretung oder Rücknahme von Kapitalanlagen) unterliegen grundsätzlich der Abgeltungsteuer in 
Höhe von 25% zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Dies gilt entsprechend, falls ein Privatanleger 
derartige Einkünfte indirekt über einen Investmentfonds als Teil der ausgeschütteten Erträge, ausschüttungsgleichen Erträge, 
Zwischengewinne oder Gewinne aus der Veräußerung oder Rückgabe von Fondsanteilen erzielt. In Bezug auf die Besteuerung 
von Gewinnen aus der Veräußerung, Abtretung oder Rückgabe von Wertpapieren (einschließlich Fondsanteilen) finden die 
neuen Regelungen grundsätzlich nur Anwendung, wenn der Privatanleger das Wertpapier nach dem 31. Dezember 2008 
erworben hat. Für Privatanleger hat die Abgeltungsteuer grundsätzlich abgeltende Wirkung, das heißt wenn die Abgeltungsteuer 
zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer von der Zahlstelle in Deutschland erhoben wird, müssen 
Privatanleger die zugrundeliegenden Einkünfte nicht mehr in ihrer Steuererklärung angeben. Die neuen Regelungen sehen aber 
zahlreiche Fälle vor, in denen Privatanleger die Einkünfte in ihrer Steuererklärung freiwillig erklären können oder hierzu 
verpflichtet sind. Insbesondere besteht eine Veranlagungspflicht für Kapitalerträge, auf die keine Abgeltungsteuer zuzüglich 
Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer einbehalten wurde. Zudem haben Anleger mit niedrigerem Steuersatz 
die Möglichkeit der sog. Antragsveranlagung, sodass die Erträge und Veräußerungsgewinne dann dem niedrigeren 
persönlichen Steuersatz unterliegen (jeweils zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Auf die 
Einkommensteuer wird die durch die Zahlstelle in Deutschland einbehaltene Abgeltungsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und 
gegebenenfalls Kirchensteuer angerechnet. 
Anleger sollten sich zudem einer wichtigen Änderung des InvStG bewusst sein, die im November 2007 eingeführt wurde und 
welche die Besteuerung von Gewinnen aus der Veräußerung oder Rückgabe von Fondsanteilen als Teil des Übergangs zum 
neuen Abgeltungsteuersystem beeinflusst. Wie zuvor erwähnt, unterliegen derartige Veräußerungsgewinne grundsätzlich nur 
dann den neuen Regelungen, sofern die Fondsanteile nach dem 31. Dezember 2008 erworben wurden. Diese 
Bestandsschutzregelung findet jedoch keine Anwendung auf Anlagen in deutschen Spezialfonds oder Spezial-
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Investmentaktiengesellschaften (beide gemäß Definition im Investmentgesetz), ausländischen Spezialfonds sowie deutschen 
oder ausländischen Fonds, bei denen die jeweiligen Gesetze, Satzungen, Gesellschaftsverträge oder Vertragsbedingungen 
eine besondere Sachkunde der Anleger oder eine Mindestanlage von 100.000 Euro oder mehr verlangen. In diesen Fällen 
unterliegt die Veräußerung von Anteilen vom 1. Januar 2009 an der Abgeltungsteuer, falls die Anteile nach dem 
9. November 2007 erworben wurden. 
Ebenfalls keine Anwendung findet die Bestandsschutzregelung auf die Rückgabe oder Veräußerung von Anteilen an Fonds, 
deren Anlagepolitik auf die Erzielung einer Geldmarktrendite ausgerichtet ist und deren Termingeschäfts- und 
Wertpapierveräußerungsgewinne nach Verrechnung mit entsprechenden Verlusten vor Verrechnung mit Aufwendungen ohne 
Ertragsausgleich gemäß dem Jahresbericht des letzten vor dem 19. September 2008 endenden Geschäftsjahres die 
ordentlichen Erträge vor Verrechnung mit Aufwendungen ohne Ertragsausgleich übersteigen. In diesen Fällen unterliegt die 
Veräußerung von Anteilen auch bei Anschaffung vor dem 1. Januar 2009 bereits dem neuen Recht, es sei denn die Anteile 
wurden vor dem 19. September 2008 angeschafft. 
Die Besteuerung der Anlage in Fidelity Funds II gemäß §§ 2 ff. InvStG lässt sich grundsätzlich wie folgt beschreiben: 
Steuerpflichtig sind im Falle der Fidelity Funds II die ausschüttungsgleichen Erträge sowie bestimmte Erträge bzw. Gewinne im 
Zusammenhang mit der Veräußerung, Rückgabe, Umschichtung oder Abtretung der Fondsanteile.  

• Die „ausschüttungsgleichen Erträge“ eines Fonds umfassen gemäß § 1 Abs. 3 S. 3 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG 
grundsätzlich sämtliche Kapitalerträge des Fonds sowie Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, sonstige Erträge und Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften 
nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 und 3 EStG, abzüglich steuerlich abziehbarer Aufwendungen des Fonds  
(z.B. Gebühren für den Anlageverwalter und die Depotbank) und - soweit zutreffend - den für das Geschäftsjahr 
tatsächlich ausgeschütteten Erträgen. Nicht zu den steuerpflichtigen Kapitalerträgen gehören allerdings insbesondere 
Erträge aus Stillhalterprämien, Gewinne aus der Veräußerung von Aktien und aktienähnlichen Genussrechten sowie 
Gewinne aus Termingeschäften. Ebenso zählen die Gewinne aus der Veräußerung u.a. der folgenden sonstigen 
Kapitalforderungen jeder Art gemäß § 1 Abs. 3 S. 3 Nr. 1 InvStG nicht zu den ausschüttungsgleichen Erträgen: 
Kapitalforderungen, die eine Emissionsrendite haben, „normale“ Anleihen und unverbriefte Forderungen mit festem 
Kupon, Down-Rating-Anleihen, Floater und Reverse-Floater, Risiko-Zertifikate, die den Kurs einer Aktie oder eines 
veröffentlichten Index für eine Mehrzahl von Aktien im Verhältnis 1:1 abbilden, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und 
Wandelanleihen, ohne gesonderten Stückzinsausweis (flat) gehandelte Gewinnobligationen und Fremdkapital-
Genussrechte sowie „cum“-erworbene Optionsanleihen.  

• Soweit die ausschüttungsgleichen Erträge aus in- oder ausländischen Dividenden des Fonds herrühren, gilt für 
betriebliche Anleger gemäß § 2 Abs. 2 InvStG das Teileinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 EStG bzw. 
das Beteiligungsprivileg gemäß § 8b KStG. Dies gilt nur, wenn der Fonds bewertungstäglich den Aktiengewinn und den 
Immobiliengewinn zusammen mit dem Rücknahmepreis veröffentlicht, § 5 Abs. 2 S. 4 InvStG. Das InvStG setzt für die 
Anwendung der steuerlich entlastenden Regelungen eine entsprechende Bekanntmachung bzw. Veröffentlichung der 
Beträge voraus, § 5 Abs. 1 InvStG. Schließlich ist zu beachten, dass im Rahmen der Ermittlung der 
ausschüttungsgleichen Erträge in Bezug auf die abzugsfähigen Aufwendungen des Fonds für Steuerzwecke gemäß § 3 
Abs. 3 InvStG bestimmte Einschränkungen gelten. 

• Anleger in einem ausländischen Fonds können in Bezug auf ausländische Erträge des Fonds und darauf lastende 
ausländische Quellensteuern im Rahmen des § 4 InvStG grundsätzlich von den gleichen Begünstigungsvorschriften 
profitieren wie Anleger in einem inländischen Fonds. So werden in erster Linie die im Ausland von bestimmten 
Fondserträgen einbehaltenen Quellensteuern grundsätzlich in die geltenden deutschen Anrechnungs- bzw. 
Abzugsvorschriften einbezogen. Alternativ kann der Fonds die ausländischen Quellensteuern bei der Ermittlung der 
steuerpflichtigen ausschüttungsgleichen Erträge in dem vom InvStG gesetzten Rahmen als Werbungskosten abziehen. 
Dann entfällt jedoch die Anrechnungs- oder Abzugsmöglichkeit auf Anlegerebene. Auf die diesbezüglich geltenden 
Einschränkungen durch § 4 Abs. 3 InvStG wird verwiesen. Nach § 4 Abs. 2 S. 7 InvStG gelten aus Deutschland 
stammende Erträge ausländischer Fonds als ausländische Erträge und die darauf lastende deutsche Steuer als 
ausländische Quellensteuer.  

• Gewinne eines Anlegers aus der Veräußerung (auch eine Umschichtung beinhaltet zunächst eine Veräußerung) 
der Fondsanteile sind ebenfalls steuerlich zu beachten und unterliegen der Abgeltungsteuer. Für Anleger, die ihre 
Fondsanteile im Privatvermögen halten (Privatanleger) ist der Veräußerungsgewinn allerdings grundsätzlich steuerfrei, 
wenn die Fondsanteile vor dem 1. Januar 2009 angeschafft und mindestens ein Jahr gehalten wurden (Ausnahmen von 
dieser Bestandsschutzregel in Bezug auf vor dem 1. Januar 2009 gekaufte Anteile sind oben aufgeführt). Sofern Anleger 
die Fondsanteile im Betriebsvermögen halten (betriebliche Anleger), sind Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf der 
Fondsanteile stets steuerpflichtig. Bei betrieblichen Anlegern ist jedoch wie bei deutschen Fonds der sog. „Aktiengewinn“ 
zu berücksichtigen. Der Aktiengewinn dient der Abgrenzung der voll steuerpflichtigen von den begünstigten Erträgen. Als 
Aktiengewinn wird im Falle von Fidelity Funds II der Teil des Fondsanteilspreises angesehen, der den vom Fonds 
erzielten und noch nicht ausgeschütteten oder als ausgeschüttet geltenden (a) laufenden Erträgen bzw. (b) realisierten 
oder unrealisierten Kursgewinnen/verlusten aus Kapitalgesellschaftsbeteiligungen entspricht. Das Teileinkünfteverfahren 
bzw. das Beteiligungsprivileg gelten insoweit, als im Veräußerungsgewinn oder -verlust des betrieblichen Anlegers der 
„besitzzeitanteilige Anleger-Aktiengewinn“ enthalten ist, wobei sich dieser aus der Differenz zwischen dem Aktiengewinn 
bei Verkauf der Anteile und dem Aktiengewinn bei Kauf der Anteile ergibt. Der Aktiengewinn wird vom Fonds auf täglicher 
Basis ermittelt und als Prozentsatz des Anteilswerts veröffentlicht - er kann positiv oder negativ sein. Ferner können die 
Anleger im Veräußerungsfall vom sog. Immobiliengewinn profitieren, der ebenfalls von der Fondsgesellschaft auf täglicher 
Basis als prozentuale Größe veröffentlicht werden muss. Dieser Immobiliengewinn spiegelt die vom Fonds erzielten und 
noch nicht ausgeschütteten oder als ausgeschüttet geltenden (a) laufenden Erträge bzw. (b) realisierten oder 
unrealisierten Kursgewinne/-verluste aus ausländischen Quellen wider, für die die Bundesrepublik Deutschland im 
Rahmen eines Doppelbesteuerungsabkommens auf ihr Besteuerungsrecht verzichtet hat. In erster Linie handelt es sich 
hierbei um Erträge bzw. Veräußerungsgewinne/-verluste aus im Ausland belegenen Immobilien des Fonds. Im Ausmaß 
des besitzzeitanteiligen Immobiliengewinns bleibt der Veräußerungsgewinn des Anlegers aus dem Verkauf des 
Fondsanteils steuerfrei. Im Anwendungsbereich des Einkommensteuergesetzes sind hierbei für betriebliche Anleger auch 
die Vorschriften zum Progressionsvorbehalt zu beachten, sofern die ausländischen Einkünfte aus einem Staat außerhalb 
der Europäischen Union und des EWR stammen. Im Gegensatz zum Aktiengewinn gilt der Immobiliengewinn auch für 
Privatanleger, soweit die Fondsanteile nach dem 31. Dezember 2008 angeschafft wurden. 
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• Der beim Kauf von Fondsanteilen während des Geschäftsjahres gezahlte Zwischengewinn kann vom Privatanleger als 
„negative Kapitaleinnahme“ geltend gemacht werden, sofern für den Fonds ein Ertragsausgleich durchgeführt wird und 
darauf bei der Veröffentlichung des Zwischengewinns hingewiesen wird. Der Zwischengewinn spiegelt im Allgemeinen die 
von dem Fonds direkt oder indirekt erzielten Zinserträge sowie Zinssurrogate wider, die noch nicht ausgeschüttet wurden 
oder als ausgeschüttet gelten. Umgekehrt sind beim Privatanleger auch vereinnahmte Zwischengewinne, das heißt die bei 
Verkauf des Fondsanteils während des Geschäftsjahres realisierten aufgelaufenen Zinserträge und Zinssurrogate des 
Fonds als Einkünfte aus Kapitalvermögen steuerpflichtig. Im Falle betrieblicher Anleger ist der Zwischengewinn  
materiell-steuerlich nicht relevant (siehe Textziffer 21a und 26 des BMF-Schreibens vom 18. August 2009 zu Zweifels- und 
Auslegungsfragen zum Investmentsteuergesetz, Az. IV C 1 – S 1980 – 1/08/10019). Mangels Liquiditätsfluss unterliegen 
ausschüttungsgleiche Erträge eines ausländischen Investmentvermögens im Zeitpunkt ihres Entstehens 
am Fondsgeschäftsjahresende nicht der deutschen Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer). Allerdings sind inländische 
Zahlstellen bei Verkauf, Rückgabe oder Umtausch des Fondsanteils durch den Anleger dazu verpflichtet, auf den 
Gesamtbetrag der nach dem 31. Dezember 1993 thesaurierten Fondserträge (sog. akkumulierte 
ausschüttungsgleiche Erträge) Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) in Höhe von 25% zuzüglich Solidaritätszuschlag 
und gegebenenfalls Kirchensteuer vom Verkaufs- bzw. Rücknahmeerlös einzubehalten. Unter bestimmten 
Voraussetzungen berechnen die Zahlstellen jedoch die akkumulierten ausschüttungsgleichen Erträge als 
Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) nicht aus der Summe sämtlicher nach dem 
31. Dezember 1993 thesaurierten Erträge, sondern aus der Summe der während der Haltedauer des Anlegers 
thesaurierten Erträge. Bestimmte Anlegergruppen können durch die Vorlage eines Freistellungsauftrages oder einer 
Nichtveranlagungs-Bescheinigung bei der die Fondsanteile verwahrenden oder verwaltenden Stelle den Steuerabzug 
vermeiden bzw. reduzieren. Auch der Zwischengewinn eines Fonds unterliegt bei Veräußerung, Umschichtung oder 
Rückgabe des Fondsanteils durch den Anleger dem Kapitalertragsteuerabzug (Abgeltungsteuer). Bei fehlender 
Ermittlung bzw. Bekanntmachung des tatsächlichen Zwischengewinns seitens der Fondsgesellschaft wird ein Betrag in 
Höhe von 6% des Rücknahmepreises als Ersatzbemessungsgrundlage herangezogen, der zeitanteilig entsprechend 
der tatsächlichen Haltedauer des Anlegers zu berechnen ist. 

Anleger werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Falle der Nichterfüllung der in § 5 Abs. 1 InvStG aufgeführten 
Verpflichtungen der Fondsgesellschaft die sog. Pauschalbesteuerung gemäß § 6 InvStG auf Anlegerebene Anwendung findet 
(„intransparente Fonds“). In diesem Fall muss der Anleger neben den gegebenenfalls ausgezahlten Ausschüttungen 70% der 
Wertsteigerung des Fonds in dem entsprechenden Kalenderjahr versteuern, mindestens jedoch insgesamt 6% des letzten im 
Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreises. Bei fehlender Ermittlung bzw. Bekanntmachung des tatsächlichen 
Zwischengewinns wird bei Veräußerung oder Rückgabe der Anteile die Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) von einer 
deutschen Zahlstelle besitzzeitanteilig auf der Grundlage des Ersatzwerts berechnet, welcher gemäß § 5 Abs. 3 S. 2 InvStG 6% 
des Entgelts für die Rückgabe oder Veräußerung entspricht. Ferner kommen auch in Ermangelung der Publikation der 
entsprechenden Daten die steuerlich günstigen Regelungen zum Aktien- bzw. Immobiliengewinn nicht zur Anwendung. 
Abschließend möchten wir nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Ausführungen den gegenwärtigen Stand der 
genannten gesetzlichen Regelungen mit Stand März 2011 wiedergeben. Künftige Änderungen der Steuergesetzgebung bzw. 
Auslegung der Gesetze durch Finanzverwaltung oder Finanzgerichte können die steuerliche Situation der Anteilinhaber 
beeinflussen. Es wird den Anteilinhabern daher empfohlen, im Zweifel einen Steuerberater hinzuzuziehen. 

ÖSTERREICH 
Fidelity Funds II hat seine Absicht, Investmentanteile in der Republik Österreich zu vertreiben, der Finanzmarktaufsicht in Wien 
gemäß § 36 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Kapitalanlagefonds (Investmentfondsgesetz InvFG 1993) angezeigt. 
Nur die nachstehend aufgeführten Teilfonds sind zum öffentlichen Vertrieb in der Republik Österreich zugelassen:  
Fidelity Funds II - Australian Dollar Currency Fund, Fidelity Funds II - Euro Currency Fund, Fidelity Funds II - Sterling Currency 
Fund, Fidelity Funds II - Swiss Franc Currency Fund and Fidelity Funds II - US Dollar Currency Fund. 
Die folgenden Hinweise wenden sich an in Österreich unbeschränkt Steuerpflichtige, die in der Republik Österreich 
Fondsanteile erwerben oder veräußern möchten, und beschreiben, welche zusätzlichen Einrichtungen und Verfahren hierzu zur 
Verfügung stehen. 

Zahl- und Informationsstelle 
Die Anleger sind berechtigt, die Rückgabe und die Umschichtung von Anteilen über die UniCredit Bank Austria AG, 
Schottengasse 6-8, A-1010 Wien, („UniCredit Bank Austria“) abzuwickeln. Die UniCredit Bank Austria hat für Fidelity Funds II 
die Funktion einer Zahlstelle im Sinne des § 23 Abs. 1 i.V.m. § 34 Investmentfondsgesetz 1993 übernommen und sich 
entsprechend verpflichtet, Rücknahme- und Umschichtungsanträge entgegenzunehmen und weiterzuleiten. Bei der UniCredit 
Bank Austria können an der angegebenen Adresse auch der Verkaufsprospekt, die Satzung der Fidelity Funds II, der jeweils 
letzte Rechenschafts- und Halbjahresbericht sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis erhalten bzw. erfahren werden. 
Auch den Anlegern zustehende Auszahlungen von Rückgabeerlösen und eventuelle Ausschüttungen erfolgen, soweit 
erwünscht, über die UniCredit Bank Austria im Wege der Gutschrift auf das von dem betreffenden Anleger benannte Konto und 
auf besonderen Antrag auch durch Barauszahlung. Beantragt ein Anteilinhaber die Rücknahme von Inhaberanteilen gegen 
sofortige Barauszahlung, so kann die UniCredit Bank Austria eine bankübliche Gebühr vom Anleger verlangen. 
Grundsätzlich wird den österreichischen Anlegern auch die Möglichkeit geboten, den Kauf, den Verkauf und die 
Umschichtung von Anteilen über FIL Investments International oder über das Europäische Service-Zentrum, 
FIL (Luxembourg) S.A., abzuwickeln. 
FIL Investments International ist die Vertriebsstelle für Österreich, die als Vertreter der Generalvertriebsstelle, FIL Distributors, 
handelt. Alle Weisungen können an FIL Investments International oder an das Europäische Service-Zentrum und den 
Abwicklungsbeauftragten der Vertriebsstelle, FIL Investment Services GmbH, gerichtet werden: 
FIL Investment Services GmbH  
Kastanienhöhe 1 
D-61476 Kronberg im Taunus 
Telefon: 06173 509 0 
Fax: 06173 509 4199 

Veröffentlichung von Preisen 
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise von Fidelity Funds II werden täglich in der Tageszeitung „Die Presse“ veröffentlicht und 
können außerdem bei jeder Vertriebsstelle erfragt werden; sie werden außerdem an der Luxemburger Börse veröffentlicht. 
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Besteuerung 
Die folgende Darstellung gibt lediglich einen allgemeinen Überblick basierend auf der derzeitigen und zukünftigen Rechtslage 
über die Grundlagen der österreichischen Ertragsbesteuerung der Anteile an den oben angeführten Fonds für unbeschränkt 
steuerpflichtige Personen in Österreich. 
Am 30. Dezember 2010 wurde das Budgetbegleitgesetz 2011 (BBG 2011), das unter anderem umfangreiche Änderungen bei 
der Besteuerung von Investmentfonds mit sich bringt, im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Details zu den Änderungen sollen in 
einer Verordnung des Bundesministeriums für Finanzen in der ersten Jahreshälfte 2011 veröffentlicht werden. 
Auf im Einzelfall etwa zu beachtende Besonderheiten wird nicht eingegangen; konkrete Aussagen über die Besteuerung 
einzelner Anteilsinhaber können nicht gemacht werden. Im Zusammenhang mit dem Budgetbegleitgesetz 2011 wird darauf 
hingewiesen, dass Kauf- und Verkaufszeitpunkt der Fondsanteile ausschlaggebend für die jeweils anzuwendende 
Rechtslage sind. Es wird den Anteilsinhabern daher empfohlen, sich bezüglich der Besteuerung ihres Anteilsbesitzes mit ihrem 
Steuerberater in Verbindung zu setzen.  

Signifikante Änderungen durch das Budgetbegleitgesetz 2011 
Bisher waren realisierte Wertsteigerungen aus der Veräußerung von Kapitalvermögen, welches im Privatvermögen einer 
natürlichen Person gehalten wurde, nur unter bestimmten Voraussetzungen steuerpflichtig, wie z.B. dann, wenn es sich um ein 
Spekulationsgeschäft gemäß § 30 EStG handelt oder wenn eine Beteiligung, bei der das Beteiligungsausmaß mindestens 1% 
beträgt (§ 31 EStG), veräußert wird. Zukünftig sind hingegen realisierte Wertsteigerungen aus der Veräußerung von 
Kapitalvermögen für natürlichen Personen immer mit 25% zu besteuern, unabhängig davon wie lange das Investment vor der 
Veräußerung gehalten wurde (§ 27 Abs 3 und 4 EStG). 
Die 25%ige Steuer auf realisierte Wertsteigerungen ist von der inländischen depotführenden oder auszahlenden Stelle 
einzubehalten. Liegt keine inländische depotführende oder auszahlende Stelle vor, so sind die realisierten Wertsteigerungen zu 
veranlagen. Realisierte Verluste können nur im Wege der Veranlagung geltend gemacht werden.  
Aufgrund der Änderungen bei der Besteuerung der realisierten Wertsteigerungen wird auch die Besteuerung von Anteilen an 
Investmentfonds umfangreich reformiert. Die Investoren werden darauf hingewiesen, dass Fidelity Funds PwC 
PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, Erdbergstrasse 200, 1030 Wien als steuerlichen 
Vertreter gem § 42 in Verbindung mit § 40 Unterabs 2 Z 2 Investementfondsgesetz bestellt hat. 

1. Allgemeine Angaben 
Investmentfonds sind nach österreichischem Steuerrecht transparent. Das bedeutet, dass Fondserträge nicht auf Fondsebene, 
sondern auf Anlegerebene besteuert werden. 
Nach österreichischem Steuerrecht werden Zinsen, Dividenden und sonstige Erträge, abzüglich Aufwendungen, die der Fonds 
erwirtschaftet („Nettoanlageerträge“), sowie bestimmte Teile der realisierten Kapitalerträge als steuerpflichtige Erträge 
angesehen, wobei es nicht darauf ankommt, ob sie vom Fonds an Anleger ausgeschüttet oder thesauriert werden 
(„ausschüttungsgleiche Erträge“).  

2. Alte Rechtslage (bis 30. September 2011) 
In folgenden Fällen ist die bisherige Rechtslage anzuwenden: 

• Anschaffung von Fondsanteilen bis 31. Dezember 2010 
• Anschaffung von Fondsanteilen ab 1. Januar 2011 und deren Veräußerung vor 1. Oktober 2011 

2.1. Privatinvestor 

2.1.1. Nicht-Meldefonds 
Wenn der Fonds als Nicht-Meldefonds1

Die österreichische Depotbank des Anlegers ist verpflichtet, die österreichische Quellensteuer in Höhe von 25% auf 
Ausschüttungen einzubehalten. Diese Quellensteuer stellt für ausländische Fonds die abschließende Besteuerung dar. 
Diejenigen Teile der Ausschüttungen, die bereits als ausschüttungsgleiche Erträge besteuert wurden, sind steuerfrei. 
Ausschüttungsgleiche Erträge, die von dem steuerlichen Vertreter berechnet wurden, müssen vom Anleger in der 
Steuererklärung angegeben werden und unterliegen dem Sondersteuersatz von 25%.  

 angesehen wird, gilt folgende Besteuerung: 

Werden die Fondsanteile von einer ausländischen Depotbank gehalten, sind alle Ausschüttungen und ausschüttungsgleichen 
Erträge in der Einkommensteuererklärung des Anlegers anzugeben und zum Sondersteuersatz von 25% zu versteuern. 
Im Falle von Privatanlegern gelten ausschüttungsgleiche Erträge vier Monate nach dem Ende des Rechnungsjahres des Fonds 
als zugeflossen. 
Falls der persönliche progressive Einkommensteuersatz darunter liegt, kann die Anwendung dieses Steuersatzes im Zuge der 
Einbringung einer Einkommensteuererklärung (Antragsveranlagung) beantragt werden. Es ist allerdings zu beachten, dass 
sämtliche endbesteuerten bzw. dem Sondersteuersatz von 25% unterliegenden Einkünfte in die Steuererklärung aufgenommen 
werden müssen. Sie unterliegen dann dem persönlichen progressiven Einkommensteuersatz. 
Besteuerung von Einkünften im laufenden Geschäftsjahr im Falle von Kauf und Rückkauf 
Werden die Anteilszertifikate des Fonds während des Geschäftsjahres des Fonds verkauft, so sind alle zwischen dem 1. Januar 
des laufenden Jahres und dem Zeitpunkt, an dem die Anteilszertifikate verkauft werden, vorgenommenen Ausschüttungen in 
vollem Umfang steuerpflichtig. Zusätzlich unterliegt der Anleger der Besteuerung in Höhe von 25% auf den höheren der 
folgenden beiden Beträge:  
- Differenz zwischen dem letzten Rücknahmepreis im Kalenderjahr und dem Rücknahmepreis zu dem Zeitpunkt, an dem die 

Anteilszertifikate verkauft werden;  
- 0,8% monatlich des Rücknahmepreises des laufenden Geschäftsjahres des Fonds (Kalenderjahr im Fall von 

schwarzen Fonds).  

                                                 
1 Der Fonds nimmt keine tägliche Meldung der Nettozinserträge, keine periodische Meldung der steuerbaren Anteile von Ausschüttungen und keine jährliche 
Meldung der ausschüttungsgleichen Erträge an die Österreichische Kontrollbank vor. 
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Alternativ kann der Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge für das gesamte Geschäftsjahr des Fonds als 
Besteuerungsgrundlage gewählt werden. Ansonsten könnte der genaue Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge für den 
Zeitraum zwischen dem Beginn des Geschäftsjahres des Fonds und dem Zeitpunkt des Verkaufs berechnet werden. 
Dieselben Grundsätze wie oben beschrieben sind entsprechend im Fall eines Kaufs anzuwenden. 
Sicherungssteuer 
Bei Privatanlegern muss die österreichische Bank eine Sicherungssteuer (die nur auf Nicht-Meldefonds anwendbar ist) in Höhe 
von 1,5% p.a. des Nettoinventarwerts zum Jahresende (0,125% monatlich des Nettoinventarwerts zum Zeitpunkt der 
Veräußerung, falls die Fondsanteilszertifikate an ein ausländisches Depot verkauft oder übertragen werden) erheben, wenn die 
Fondsanteilszertifikate gegenüber dem Finanzamt nicht offengelegt werden. Die Sicherungssteuer wird im Rahmen der 
Einkommensteuerveranlagung auf die Einkommensteuer des Anlegers angerechnet. 
2.1.2. Meldefonds 
Wenn der Fonds als Meldefonds1

Für den Privatinvestor unterliegen Zinsen, Dividenden

 angesehen wird, gilt folgende Besteuerung: 
2

Es besteht die Verpflichtung seitens der österreichischen Depotbank, auf die steuerpflichtigen Bestandteile der Ausschüttung 
sowie auf die ausschüttungsgleichen Erträge 25% KESt einzubehalten. Diese einbehaltene KESt hat grundsätzlich für 
Privatinvestoren für Einkommensteuerzwecke Endbesteuerungswirkung. Das bedeutet, dass der Privatinvestor die 
Fondserträge nicht in seine persönliche Einkommensteuererklärung aufnehmen muss. 

 und sonstige Erträge eines Fonds abzüglich aller im Fonds angefallenen 
Kosten, sowie 20% der realisierten Substanzgewinne aus dem Verkauf von Aktien und damit in Zusammenhang stehende 
derivative Instrumente der Besteuerung mit 25%. Realisierte Substanzgewinne aus dem Verkauf von Anleihen und damit in 
Zusammenhang stehende derivative Instrumente sind für den Privatinvestor steuerfrei. Wurden bei Ausschüttungen an den 
Fonds Quellensteuern einbehalten, so können diese im Ausmaß von 15% der ordentlichen Erträge auf die österreichische 
Kapitalertragsteuer („KESt“) angerechnet werden. 

Werden Fondsanteile auf einem Auslandsdepot gehalten, so sind die Ausschüttungen und ausschüttungsgleichen Erträge des 
Fonds vom Investor in seine Einkommensteuererklärung aufzunehmen und werden mit 25% Sondersteuersatz versteuert. 
Die ausschüttungsgleichen Erträge eines Fonds gelten in der Regel vier Monate nach Ablauf des Fondsgeschäftsjahres, in dem 
diese erwirtschaftet wurden, dem Privatinvestor als zugeflossen. 
Es besteht für Erträge aus Investmentfonds für den Privatinvestor weiters die Möglichkeit, auf den günstigeren Tarifsteuersatz 
zu optieren (Antragsveranlagung). Dieser Antrag kann jedoch nicht getrennt von anderen Kapitaleinkünften gestellt werden, 
sondern umfasst sämtliche endbesteuerungsfähigen und vom Sondersteuersatz erfassten Erträge. 

Besteuerung der Erträge des laufenden Wirtschaftsjahres im Fall des Kaufs bzw. Verkaufs 
Für Meldefonds gilt, dass ein Privatinvestor beim Kauf auf österreichischem Depot eine KESt-Gutschrift für die seit Beginn des 
Fondswirtschaftsjahres erwirtschafteten Nettozinserträge erhält. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass beim Investor nur die 
Zinserträge besteuert werden, die in der Periode erwirtschaftet wurden, in der er investiert war. 
Daher wird dem Investor auch im Verkaufszeitpunkt nur KESt auf die seit Beginn des Fondswirtschaftsjahres erwirtschafteten 
Nettozinserträge abgezogen.  

Spekulationsbesteuerung 
Werden vom Investor Fondsanteile innerhalb der Spekulationsfrist von einem Jahr wieder verkauft, so ist der daraus 
resultierende Spekulationsgewinn im Wege der Einkommensteuererklärung zusätzlich zum Einkommensteuertarif des Investors 
zu versteuern. Spekulationsgewinne können nur mit Spekulationsverlusten desselben Kalenderjahres verrechnet werden. 
Spekulationsverluste sind nicht in Folgejahre vortragsfähig. 

Sicherungssteuer 
Bei Meldefonds wird, im Gegensatz zu Nicht-Meldefonds, zum Jahresende keine Sicherungssteuer von der Depotbank des 
Anlegers einbehalten. 

2.2. Natürliche Personen, die die Fondsanteile als Geschäftsvermögen halten 
Halten natürliche Personen Fondsanteile als Geschäftsvermögen (Einzelunternehmer oder Personengesellschaften), so gilt 
grundsätzlich die oben dargestellte Besteuerung von Privatanlegern, jedoch mit folgenden Ausnahmen: 
Während für die Nettoanlageerträge (Zinsen, Dividenden und sonstige Erträge abzüglich Aufwendungen) des Fonds eine Steuer 
von 25% gilt, weicht die steuerliche Behandlung der realisierten Kapitalerträge davon ab: 
Alle realisierten Kapitalerträge (gleich ob sie aus dem Verkauf von Anleihen oder Aktien stammen) sind zum persönlichen 
progressiven Einkommensteuersatz zu versteuern und in der Einkommensteuererklärung der natürlichen Person anzugeben, 
die die Fondsanteile im Geschäftsvermögen hält. Alle auf realisierte Kapitalerträge einbehaltenen Quellensteuern können mit 
der Einkommensteuer des Anlegers verrechnet werden. 

2.3. Anleger, die juristische Personen sind 
Die Nettoanlageerträge sowie alle realisierten Kapitalgewinne unterliegen dem Körperschaftsteuersatz von 25% und sind in der 
Körperschaftsteuererklärung der Körperschaft anzugeben. Um im Falle der Rücknahme eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, 
können ausschüttungsgleiche Erträge, die jährlich zu versteuern sind, thesauriert werden. Dieses Verfahren stellt sicher, dass 
der steuerbare Kapitalertrag im Fall der Rücknahme um den ausschüttungsgleichen Ertrag reduziert wird, der bereits in den 
Vorjahren besteuert wurde. 

                                                 
1 Der Fonds meldet auf täglicher Basis die Nettozinserträge, periodisch die steuerpflichtigen Ertragsbestandteile der Ausschüttungen sowie einmal jährlich 
die vom steuerlichen Vertreter errechneten ausschüttungsgleichen Erträge der Fonds an die Oesterreichische Kontrollbank. Auf Grundlage dieser 
Informationen wird der KESt-Abzug durch die österreichische Depotbank des Investors vorgenommen. 
2 Eine Ausnahme der Besteuerung mit 25% stellen jene vom Investmentfonds erzielten Dividendenerträge dar, die dieser in „Niedrigsteuerländern“ erzielt. 
Aufgrund der fehlenden Körperschaftsteuer-Vorbelastung im Quellenstaat soll hier in Österreich nach wie vor der normale Einkommensteuertarif, unter 
Anrechnung der im Quellenstaat bezahlten Körperschaftsteuer im Wege der Veranlagung, zur Anwendung kommen. Für welche Investments dies zutreffen 
wird, kann das Bundesministerium für Finanzen im Verordnungsweg festlegen. Eine diesbezügliche Verordnung ist noch nicht ergangen. 
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Anleger, die juristische Personen sind, können den Quellensteuerabzug vermeiden, indem sie der österreichischen Bank eine 
Befreiungsbescheinigung vorlegen. Wird keine Befreiungsbescheinigung vorgelegt, kann die abgezogene Quellensteuer auf die 
Körperschaftssteuer angerechnet werden. 
Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten bei Anlegern, die juristische Personen sind, zum Ende des Geschäftsjahres des 
Fonds als zugeflossen. 

3. Neue Rechtslage (ab 1. Oktober 2011) 
In folgenden Fällen ist die neue Rechtslage anzuwenden: 

• Anschaffung von Fondsanteilen ab dem 1. Januar 2011 und deren Verkauf nach dem 30. September 2011 
Der Investmentfonds selbst ist im Hinblick auf die im Fonds erzielten Erträge weiterhin kein Steuersubjekt. Erträge aus 
Investmentfonds werden daher weiterhin nach dem Transparenzprinzip auf Ebene des Anteilsinhabers besteuert. 
Statt wie derzeit drei Kategorien ausländischer Fonds (schwarze, weiße und blütenweiße Fonds) wird es daher zukünftig nur 
noch zwei steuerliche Kategorien geben: 

• Ausländische Fonds, die einen steuerlichen Vertreter bestellt haben, der die Höhe der Steuer auf die Ausschüttung 
und auf die ausschüttungsgleichen Erträge an die OeKB meldet und 

• ausländische Fonds, die keinen steuerlichen Vertreter bestellt haben und daher der pauschalen Besteuerung 
unterliegen. 

Besteuerung als ausschüttungsgleiche Erträge 
Wie schon bisher sind im Fonds thesaurierte Erträge jährlich als ausschüttungsgleicher Ertrag zu besteuern. Dieser unterliegt 
beim Privatinvestor der KESt i.H.v. 25% (insofern sich die kuponauszahlende Stelle im Inland befindet) bzw ist dieser zu 
veranlagen und mit dem 25-prozentigen Sondersteuersatz zu versteuern. Dies gilt unabhängig davon, ob die Anteile im Privat- 
oder im Betriebsvermögen gehalten werden. Werden die Anteile von einer Kapitalgesellschaft gehalten, so unterliegen die 
ausschüttungsgleichen Erträge der KöSt i.H.v. 25%. 

Die steuerpflichtigen ausschüttungsgleichen Erträge bestehen aus  

• den ordentlichen Erträgen (Zinsen, Dividenden, sonstige ordentliche Erträge) abzüglich Aufwendungen des Fonds 
und  

• 60% der realisierten Substanzgewinne aus der Veräußerung von Kapitalvermögen und den Erträgen aus Derivaten 
zusammen (die Erhöhung auf 60% erfolgt schrittweise – siehe Übergansregelungen).  

Werden die Fondsanteile im Betriebsvermögen gehalten, so sind 100% der realisierten Substanzgewinne aus der Veräußerung 
von Kapitalvermögen und der Erträge aus Derivaten steuerpflichtig.  
Übersteigen die im Fonds realisierten Substanzverluste die realisierten Substanzgewinne, so ist der sich ergebende Verlust mit 
den ordentlichen Erträgen des Fonds zu verrechnen. Ist ein solcher Ausgleich nicht möglich, kann eine Verrechnung mit 
Einkünften des Fonds in den Folgejahren erfolgen. 

Besteuerung der Ausschüttung 
Ausgeschüttete ordentliche Erträge und 100% der ausgeschütteten realisierten Substanzgewinne unterliegt der KESt i.H.v. 25% 
bzw. dem 25-prozentigen Sondersteuersatz (wenn die Fondsanteile von einer natürlichen Person im Privat- oder im 
Betriebsvermögen gehalten werden) bzw der KöSt i.H.v. 25% bei Kapitalgesellschaften. 

Veräußerung der Fondsanteile durch den Investor 
Veräußert eine natürliche Person einen im Privat- oder Betriebsvermögen gehaltenen Fondsanteil, so behält die inländische 
depotführende oder auszahlende Stelle 25% KESt auf den Veräußerungsgewinn ein. Dieser ergibt sich aus der Differenz von 
Veräußerungserlös und Anschaffungskosten, wobei der Ausgabeaufschlag grundsätzlich nicht als Anschaffungsnebenkosten 
berücksichtigt werden darf.  
Um eine Doppelbesteuerung des Veräußerungsgewinnes zu vermeiden, erhöhen die jährlich besteuerten 
ausschüttungsgleichen Erträge die Anschaffungskosten des Fondsanteils. 

Nachweis der steuerpflichtigen Erträge 
Die Steuer auf die Ausschüttung und auf die ausschüttungsgleichen Erträge ist durch einen österreichischen steuerlichen 
Vertreter nachzuweisen und von diesem an die Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) zu melden. Frist, Struktur und Inhalt der 
Meldungen an die OeKB sollen in einer Verordnung des Bundesministeriums für Finanzen geregelt werden, wobei davon 
auszugehen ist, dass der Inhalt der Meldungen wesentlich umfangreicher sein wird als bisher.  
Erfolgt keine Meldung der Steuer auf die ausschüttungsgleichen Erträge durch einen steuerlichen Vertreter an die OeKB, 
müssen die steuerpflichtigen ausschüttungsgleichen Erträge pauschal berechnet werden.  

Entfall der täglichen Meldung bei inländischen Fonds und bei ausländischen blütenweißen Fonds 
Da zukünftig bei Veräußerung von Fondsanteilen die Differenz zwischen Veräußerungserlös und (fortgeführten) 
Anschaffungskosten steuerpflichtig ist, entfällt das Erfordernis der täglichen Meldung der KESt auf die Nettozinserträge an die 
OeKB ab 1. Oktober 2011. Das Erfordernis der täglichen Meldung der EU-QuSt wird voraussichtlich auch weiterhin unverändert 
bestehen bleiben. 

Sicherungssteuer 
Da nach dem neuen Fondsbesteuerungsregime nicht nur inländische und blütenweiße Fonds, sondern alle Fonds dem KESt-
Regime unterliegen (insofern die Anteile auf einem inländischen Depot gehalten werden), entfällt auch die Sicherungssteuer. 

Natürliche Person – Betriebsvermögen 
Alle realisierten Substanzgewinne unterliegen nunmehr der Besteuerung mit 25%. 
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4. Spezielle Übergangsregelungen 

Schrittweise Anhebung der Steuerbasis auf 60% 

Das Budgetbegleitgesetz 2011 sieht eine schrittweise Anhebung der steuerpflichtigen Substanzgewinne auf 60% wie folgt vor 
(die Anhebung der Bemessungsgrundlage auf 60% gilt auch für vor dem 1. Jänner 2011 erworbene Fondsanteile): 

• Beginnt das Fondsgeschäftsjahr vor dem 1. Juli 2011, so sind 20% der realisierten Substanzgewinne aus Aktien und 
damit im Zusammenhang stehenden Derivaten steuerpflichtig. Realisierte Substanzgewinne aus 
Forderungswertpapieren und damit im Zusammenhang stehenden Derivaten sind steuerfrei (Besteuerung vor 
Budgetbegleitgesetz 2011). 

• Beginnt das Fondsgeschäftsjahr im Zeitraum 1. Juli 2011 bis 31. Dezember 2011, so sind 30% der realisierten 
Substanzgewinne aus Aktien und damit im Zusammenhang stehenden Derivaten steuerpflichtig. Realisierte 
Substanzgewinne aus Forderungswertpapieren und damit im Zusammenhang stehenden Derivaten sind weiterhin 
steuerfrei. 

• Beginnt das Fondsgeschäftsjahr im Kalenderjahr 2012, so sind 40% der gesamten realisierten Substanzgewinne (d.h. 
aus Aktien und Forderungswertpapieren) und der Erträge aus Derivaten steuerpflichtig (gemäß neuer Rechtslage). 

• Beginnt das Fondsgeschäftsjahr im Kalenderjahr 2013, so erhöht sich der Prozentsatz auf 50%. 
• Beginnt das Fondsgeschäftsjahr ab dem Kalenderjahr 2014, so sind 60% der gesamten realisierten Substanzgewinne 

und der Erträge aus Derivaten steuerpflichtig. 

5. Haftungsausschluss 
Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu den steuerlichen Auswirkungen auf dem im März 2011 geltenden Steuerrecht 
basieren. Die Richtigkeit dieser Steuerangaben kann durch spätere Gesetzesänderungen oder Änderungen in der 
Gesetzesanwendung beeinträchtigt werden. 

SCHWEIZ 

Vertreter 
Der Vertreter von Fidelity Funds II in der Schweiz (der „Vertreter“) ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de 
Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich. 

Zahlstelle 
Die Zahlstelle von Fidelity Funds II in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, 
Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich. 

Stelle, bei der die relevanten Dokumente erhältlich sind 
Der Prospekt und der vereinfachte Prospekt, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte von Fidelity Funds II sind 
kostenlos beim Vertreter erhältlich. 

Veröffentlichungen 
Veröffentlichungen in Bezug auf Fidelity Funds II müssen in der Schweiz im Schweizerischen Handelsamtsblatt („SOGC“) und 
auf der elektronischen Plattform www.swissfunddata.ch erfolgen. 
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie der Nettoinventarwert mit der Fußnote „zuzüglich Gebühren“ aller betreffenden 
Anteilsklassen werden täglich auf der elektronischen Plattform www.swissfunddata.ch veröffentlicht. 

Zahlung von Vergütungen und Vertriebsvergütung 
In Verbindung mit dem Vertrieb in der Schweiz kann Fidelity an die folgenden qualifizierten Anleger Rückvergütungen zahlen, 
die aus wirtschaftlicher Sicht die Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen für Dritte halten: 

• Lebensversicherungsgesellschaften 

• Pensionskassen und andere Versorgungseinrichtungen 

• Anlagestiftungen 

• Schweizerische Fondsleitungen 

• Ausländische Fondsleitungen und -gesellschaften 

• Investmentgesellschaften 
In Verbindung mit dem Vertrieb in der Schweiz kann Fidelity Vertriebsvergütungen an die folgenden Vertriebsstellen und 
Vertriebspartner zahlen: 

• Vertriebsträger, die einer Bewilligungspflicht im Sinne von Art. 19.1 KAG unterliegen. 

• Vertriebsträger, die gemäß Art. 19.4 KAG und Art. 8 KAG von der Bewilligungspflicht befreit sind. 

• Vertriebspartner, die Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen ausschließlich bei institutionellen Anlegern mit 
professioneller Tresorerie platzieren. 

• Vertriebspartner, die Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen ausschließlich aufgrund eines schriftlichen 
Vermögensverwaltungsauftrages bei ihrer Kundschaft platzieren. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Bezüglich der in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile sind der Erfüllungsort und der Gerichtsstand am 
Geschäftssitz des Vertreters. 
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